Steuertipps
fiir gemeinniitzige Vereine




Yorwort des Ministerprﬁsidenten

Baden-Wirttemberg hat eine sehr vielseitige und aktive Vereinslandschaft.
»Die Bildung von Vereinen ist frei« - diese gesetzlich garantierte Vereinsfrei-
heit wird von den Menschen im Land selbstbewusst umgesetzt. Sie nutzen
die Moglichkeit, um gemeinsamen Interessen nachzugehen, Sport zu treiben
oder sich fur ein bestimmtes Ziel einzusetzen - vielerorts mit grolem Enga-

gement und personlichem Einsatz.

Das Leitbild einer aktiven Burgergesellschaft ist im »Mitmachland« Baden-
Wirttemberg schon lange Realitit. Die Vereine sind fest in den Nachbar-
schaften sowie Kommunen verankert und ubernehmen im Gemeindeleben
eine oft prigende Rolle. Sie pflegen und schaffen Kultur, unterstiitzen den
Erhalt von Brauchtum und geben Traditionen weiter. Mit ihrem vielfaltigen
Angebot ibernehmen Vereine - gerade im Sport - im karitativen Bereich
sowie in der Kinder- und Jugendarbeit eine ganz wichtige gesellschaftspoli-
tische Aufgabe in unserem Land. Sie schaffen Gemeinschaft und integrieren
auf diese Weise Menschen jeden Alters sowie jeder Herkunft in die Gruppe,
die Gemeinde und die Gesellschaft.



Die vorliegende Informationsschrift gibt einen Uberblick tiber Steuerrechts-
fragen gemeinnutziger Vereine. Die Kenntnis der Steuervorschriften ist fir
Vereine unverzichtbar. Nur so konnen sie die ihnen zustehenden Vergiins-
tigungen wahrnehmen oder auch vermeidbaren Problemen aus dem Weg
gehen. Gut strukturiert und Gbersichtlich gestaltet, listet die Publikation des-
halb die relevanten Regelungen fir gemeinnttzige Vereine auf. Dartber hin-
aus stehen in den Finanzimtern Vereinssachbearbeiter zur Verfligung, die bei
Einzelfragen sachkundige Auskunft geben konnen. Allen, die sich in Baden-
Wirttemberg fir und mit ihren Mitmenschen im Verein engagieren, spreche
ich meinen groflen Respekt und Dank fur ihren Einsatz aus und winsche fir

die weiteren Aktivititen alles Gute.

Gunther H. Oettinger
Ministerprasident des Landes Baden-Wrttemberg



Vorwort des Finanzministers

Baden-Wirttemberg ist das Land der Ehrenamtlichen. Mehr als 40 Prozent
der Birgerinnen und Burger sind ehrenamtlich aktiv. Mit diesem Engage-
ment liegen die Menschen in Baden-Wiurttemberg in Deutschland an der
Spitze. Wir haben hier sogar noch Potenzial: Knapp ein Drittel der Bevol-
kerung ist nach einer Umfrage bereit, das ehrenamtliche Engagement noch

auszuweiten.

Ehrenamt findet heute in erster Linie in Vereinen statt. Seit dem spiten
19.Jahrhundert haben sich Vereine in Deutschland als Form der kulturellen,
religiosen, sozialen und politischen Betitigung entwickelt. Heute prigen
rund 50000 Vereine das Gesicht unseres Landes. Vom Tierzuchter uber den
Sportler und Kulturfan bis zum Hobbyfunker haben alle eine Gemeinsam-
keit: Sie sind in Vereinen organisiert. Vereine machen das Leben bunter, lie-
bens- und lebenswerter. Die Gemeinschaft in den Vereinen verbindet, halt
zusammen. Diese Gemeinschaft trigt auch zur Entwicklung des Einzelnen
bei. Vereine leisten einen Beitrag zum lebenslangen Lernen. Hier wird so-

ziale Kompetenz und Teamfahigkeit vermittelt, hier werden Kommunikati-



onsfahigkeiten erworben. Dariber hinaus machen sie unsere Demokratie le-
bendig. Schon Theodor Heuss sagte zu Recht: »Vom Ehrenamt lebt die De-
mokratie.« Vereine leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund. Im Sportverein treffen tiglich viele
Nationalititen und Kulturen friedlich aufeinander.

Deshalb ist es ein ganz besonderes Anliegen der baden-wurttembergischen
Landesregierung, das Engagement von Vereinen und ihrer ehrenamtlich tati-

gen Mitglieder zu fordern und zu unterstitzen.

Mit dieser Broschtire wollen wir allen Verantwortlichen rund ums Ehrenamt
einen nutzlichen Ratgeber zur Verfigung stellen, der bei steuerlichen Un-
klarheiten weiterhilft. Konkrete Berechnungsbeispiele und Praxisfille sollen
dabei helfen, die Thematik zu veranschaulichen. Diese aktualisierte Ausga-
be entspricht der Gesetzeslage im Jahr 2009. Fur weitere Fragen steht Ihnen
auch Ihr zustindiges gerne Finanzamt zur Verfigung.

Ihnen, liebe Birgerinnen und Burger, die Sie sich mit Tatkraft und Ein-
satzfreude in Threr Freizeit uneigennitzig fir die Allgemeinheit engagieren,
mochte ich abschliefend nochmals ausdricklich Danke sagen. Ich winsche
Thnen, dass Thnen Thr Ehrenamt weiterhin viel Freude und Erfillung be-

reitet.

L. Lo

Ihr Finanzminister Willi Stichele






Vereinsstruktur

Rechtsformen

Vereine, die in der Regel gemeinnitzige oder mildtitige Zwecke verfolgen,
sind so genannte ideelle Vereine. Sie konnen rechtsfihig oder nichtrechtsfa-
higsein. Die Rechtsfihigkeit erlangt ein Verein, wenn er ins Vereinsregister ein-
getragen wird; er fihrt dann die Bezeichnung »eingetragener Verein (e.V.)«.
Bei der Besteuerung wird zwischen rechtsfahigen und nichtrechtsfahigen Ver-
einen kein Unterschied gemacht.

Titigkeitsbereiche und Finanzquellen

ideeller Bereich

Im Mittelpunkt der Vereinstitigkeit steht in der Regel die satzungsmafige
ideelle Aufgabenstellung.
Beispiele:

- Forderung des Sports
- Forderung des Gesangs und der Musik
- Forderung der Heimatpflege und Heimatkunde.

Da ein Verein jedoch von Idealen allein nicht leben kann, ist er zur Ver-
wirklichung seiner Ziele im Allgemeinen auf finanzielle Mittel angewiesen.
Von den Mitgliedern werden deshalb laufende Beitriage erhoben und viel-
fach auch zusitzliche Spenden erwartet. Auflerdem gewihrt die offentliche
Hand den Vereinen und ihren Verbinden oftmals im Rahmen besonderer
Programme Zuschuisse zur Forderung der ideellen Zwecke, beispielsweise



Vermogens-

verwaltung

wirtschaftliche

Tatigkeit

Sportstittenprogramm oder Bundes- und Landesjugendplan. Nihere Infor-
mationen Uber diese Programme erhalten Sie beim Ministerium far Kultus,
Jugend und Sport Baden-Wirttemberg, bei den Regierungsprisidien sowie
bei den einzelnen Landesverbinden. Die Anschriften sind auf Seite 196 die-

ser Broschire abgedruckt.

Durch eine aktive Vermogensverwaltung - etwa durch verzinsliche Anlage-
formen der Geldmittel oder durch langfristige Vermietungen - koénnen Ver-

einen weitere Einnahmen zuflieflen.

Ferner sind bei nahezu allen Vereinen wirtschaftliche Betatigungen anzutref-

fen. Dazu zihlen beispielsweise:

- Veranstaltungen kultureller, sportlicher oder geselliger Art gegen
Eintrittsgeld

- Jahresfeste, Weihnachtsfeiern, Meisterschaftsfeiern, Sportfeste und
ahnliches

- Das Betreiben von Vereinsgaststatten.

Steuerlich werden solche selbststindige und nachhaltige Titigkeiten, durch
die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden, als »wirt-
schaftlicher Geschiftsbetrieb« bezeichnet. Dient ein solcher Betrieb der not-
wendigen Verwirklichung der steuerbeglnstigten Satzungszwecke des Ver-
eins, ist er zur Erreichung dieser Ziele unentbehrlich und tritt ferner mit
seiner Unterhaltung kein schidlicher Wettbewerb zu vergleichbaren steuer-
pflichtigen Betrieben ein, so ist ein so genannter »Zweckbetrieb« gegeben.
Aktivititsbereiche dieser Art werden bei gemeinnutzigen, mildtitigen und
kirchlichen Zwecken dienenden Vereinen steuerlich gunstiger behandelt
als diejenigen wirtschaftlichen Titigkeiten, bei denen die Vereine in einen
ernsthaften und vermeidbaren Wettbewerb zu steuerpflichtigen Unterneh-

men treten.



Die steuerlich bedeutsamen Titigkeiten der Vereine zeigt folgendes Schau-

Wirtschaftlicher Geschaftsbereich
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Vereine, die durch ihr zustindiges Finanzamt als gemeinnutzige Personenver-
einigungen im Sinne der steuerlichen Bestimmungen anerkannt werden, ge-
nieflen Steuervorteile. Die Anerkennung der Gemeinnutzigkeit ist deshalb

far jeden Verein von besonderer Bedeutung.

Voraussetzungen

gemeinnutzige

Zwecke

Nach den steuerlichen Vorschriften verfolgt ein Verein gemeinnutzige Zwe-
cke, wenn er nach Satzung und tatsichlicher Geschiftsfithrung ausschliefilich
und unmittelbar die Allgemeinheit selbstlos fordert. Dies ist zum Beispiel der
Fall bei Vereinen, die

- der Jugendhilfe oder der Altenhilfe
- dem Sport (einschlieflich Schach)
- der Kunst und Kultur

dienen.
Ebenso als gemeinnitzig werden folgende Zwecke anerkannt: Die Forderung

- der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingirtnerei

- des traditionellen Brauchtums einschliefilich des Karnevals
- der Fastnacht und des Faschings

- der Soldaten- und Reservistenbetreuung

- des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports.

Mit dem zum 1.Januar 2007 in Kraft getretenen Gesetz zur weiteren Stir-
kung des burgerschaftlichen Engagements wurde in §52 Abs.2 AO die bei-
spielhafte Aufzihlung der Zwecke, die als gemeinniitzig anzusehen sind,
durch einen erweiterten abgeschlossenen Katalog ersetzt. Der erweiterte ab-
geschlossene Katalog enthilt vielmehr simtliche Zwecke der Anlage 1 zu
§48 Abs.2 EStDV, die mit dem Gesetz zur weiteren Stirkung des birger-



Offnungsklausel

schaftlichen Engagements zum 1.Januar 2007 aufgehoben wurde. Statt der
Konkretisierung durch die Anlage 1 zu §48 Abs.2 EStDV verweist die eben-
falls neu gefasste Norm des § 10b EStG fir die Zulissigkeit des Spendenab-
zugs auf die gemeinnitzigkeitsrechtliche Regelung des § 52 AO. Hierdurch
wird ein Gleichklang zwischen den gemeinniitzigen und den zum Spenden-
abzug berechtigenden Zwecken erreicht. Spenden fir alle gemeinnitzigen
Zwecke sind damit nunmehr steuerlich abziehbar (wegen der Einzelheiten
zur Neufassung des § 10b EStG und zu den Anderungen des Spendenabzugs
vergleiche Seite 91 ff. »Spendenc).

Im Zuge der Herstellung dieses Gleichklangs wurden unterschiedliche Be-
griffe vereinheitlicht, ohne dass hiermit aber eine Rechtsinderung eingetre-
ten ist. Kannte § 52 Abs.2 Nr.1 AO bislang den gemeinniitzigen Zweck der
»Forderung der Bildung und Erziehunge, so heifit es in §52 Abs.2 Nr.7 AO
nun »Férderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, einschliellich der
Studentenhilfe«. Damit wurde die bisherige Formulierung aus der Anlage 1
zu §48 Abs.2 EStDV (bislang dort Abschnitt A Nr.4) in den neuen Kata-
log des §52 Abs.2 AO tbernommen. Ebenso weist der neue Katalog des
§52 Abs.2 AO zwar den Zweck der »Forderung des Heimatgedankens« nicht
mehr aus. Er enthilt dafir aber in Nr.22 die »Forderung der Heimatpfle-
ge und Heimatkunde« und tbernimmt damit auch an dieser Stelle die bis-
herige Formulierung der Anlage 1 zu §48 Abs.2 EStDV (bislang dort Ab-
schnitt B Nr. 3).

Mit dem Gesetz zur weiteren Stirkung des burgerschaftlichen Engagements
wurde in § 52 Abs.2 AO die »Forderung des biirgerschaftlichen Engagements
zugunsten gemeinnitziger, mildtatiger und kirchlicher Zwecke« als neuer ge-

meinnitziger Zweck aufgenommen.

Die beispielhafte Aufzihlung des §52 Abs.2 AO hatte es zugelassen, auch
Zwecke als gemeinnutzig anzuerkennen, die nicht ausdriicklich in § 52 Abs. 2
AO genannt waren. Da diese Moglichkeit mit dem abschlieRenden Charak-
ter des erweiterten Katalogs weggefallen ist, wurde dieser Katalog mit dem
Gesetz zur weiteren Stirkung des burgerschaftlichen Engagements um eine
Offnungsklausel erweitert. Danach kann ein Zweck, der nicht einem der in

dem Katalog genannten Zwecke zugeordnet werden kann, fir gemeinnit-



zig erklirt werden. Die Entscheidung hiertber ist in jedem Bundesland von
einer zentral zustindigen Stelle zu treffen. Zum Zwecke einer einheitlichen
Rechtsanwendung hat sich dabei jedes Bundesland mit den anderen Bun-
deslindern abzustimmen. Ein in Baden-Wurttemberg ansissiger Verein, der
diese Offnungsklausel nutzen mochte, erliutert dies im Rahmen des Besteu-
erungsverfahrens gegentber seinem ortlich zustindigen Finanzamt, das sich
dann zum Zwecke der Abstimmung tber seine vorgesetzte Behdrde an das
Finanzministerium Baden-Wirttemberg wendet.

Bei Vereinen, die nach der bis Ende 2006 geltenden beispielhaften Aufzih-
lung des § 52 Abs.2 AO fiir einen Zweck, der dort nicht ausdriicklich genannt
war, als gemeinnutzig anerkannt wurden, hingt die Anerkennung als gemein-
nitzig Gber den 31.Dezember 2006 nicht davon ab, ob der anerkannte ge-
meinnitzige Zweck auch einem der Katalogzwecke der zum 1.Januar 2007
in Kraft getretenen Neufassung des § 52 Abs.2 AO zugeordnet werden kann.
Deshalb ist in diese Fillen auch ein Antrag zur Anerkennung unter Anwen-
dung der Offnungsklausel nicht erforderlich.

Ausschliefllichkeit

AusschlieBlichkeits-

prinzip

Entscheidend ist, dass die Vereine ausschliellich gemeinnutzige, mildtitige
oder kirchliche Zwecke und keine anderen Zwecke verfolgen. Wirtschaftli-
che Betitigungen und gesellige Veranstaltungen, auch wenn diese der Pflege
der Kameradschaft und der Werbung fiir die Vereinsziele dienen, durfen al-
lenfalls gelegentlich und nebenbei erfolgen. Sie mussen im Vergleich zur
steuerbeglinstigten gemeinnutzigen Titigkeit des Vereins von untergeord-
neter Bedeutung sein. Gehen sie uber ein solches Maf} hinaus und muss
wegen der Vielzahl der geselligen Veranstaltungen, zum Beispiel ein monatli-
cher Tanzabend, zutreffender Weise von einem »Geselligkeitsverein« gespro-

chen werden, so ist der Verein nicht ausschliefilich gemeinnutzig tatig.
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Mitgliedsbeitrag /

Aufnahmegebiihr

Umlagen

Allgemeinheit

Gemeinntitziges Handeln erfordert, dass die Tatigkeit dem Wohl der All-
gemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzt. Eine
selbstlose Forderung der Allgemeinheit setzt dabei voraus, dass die Tatigkeit
nicht nur einem eng begrenzten abgeschlossenen (exklusiven) Personenkreis,
sondern einem reprisentativen Ausschnitt der Bevolkerung dient. Eine fir
die Gemeinnutzigkeit schiadliche Begrenzung kann beispielsweise darin lie-
gen, dass durch hohe Aufnahmegebiihren oder Mitgliedsbeitrige der Allge-
meinheit der Zugang zu dem Verein praktisch verwehrt wird.

Bei Vereinen wird eine Forderung der Allgemeinheit noch angenommen,
wenn die erhobenen Beitrige und Umlagen zusammen im Durchschnitt
1023 € je Mitglied und Jahr und daneben erhobene Aufnahmegebihren im
Durchschnitt 1534 € fir die im Jahr neu aufgenommenen Mitglieder nicht

Ubersteigen.

Investitionsumlage

Esist fiir die Gemeinnutzigkeit eines Vereins unschéddlich, wenn er neben den
oben angefihrten Aufnahmegebuhren und Mitgliedsbeitrigen, einschliefllich
sonstiger Mitgliedsumlagen, zusitzlich eine Investitionsumlage erhebt: Diese
darf hochstens 5113 € innerhalb von 10 Jahren je Mitglied betragen. Die Mit-
glieder missen die Moglichkeit haben, die Zahlung der Umlage auf bis zu 10
gleiche Jahresraten zu verteilen.

Die Umlage darf nur fir die Finanzierung konkreter Investitionsvorhaben
verlangt werden. Unschidlich ist neben der zeitnahen Verwendung der Mit-
tel auch die Ansparung fir kunftige lnvestitionsvorhaben im Rahmen von
nach § 58 Nr.6 AO zulissigen Rucklagen und die Verwendung fir Tilgungen
von Darlehen, die fir die Finanzierung von Investitionen aufgenommen wor-
den sind. Anstelle von Investitionsumlagen darf der Verein auch Investitions-
darlehen in gleicher Hohe unter den gleichen Bedingungen verlangen. Die
Investitionsumlage und das Investitionsdarlehen konnen auf neu eintretende

Mitglieder beschrinkt werden.



Beachte Investitionsumlagen sind grundsitzlich keine steuerlich abzieh-

baren Spenden.

Selbstlosigkeit

Selbstlosigkeits-

prinzip

Sach-

zuwendungen

Weihnachtsfeier

Ein Verein darf nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen.
Das heifit, das Vereinsleben darf nicht iberwiegend auf eine gewinnbringen-
de Geschiftstatigkeit ausgerichtet sein.

Auflerdem darf ein Verein seinen Mitgliedern keine finanziellen und grund-
satzlich auch keine sachlichen Zuwendungen machen (§55 AO). Sofern je-
doch Annehmlichkeiten gewihrt werden, wie sie im Rahmen der Betreuung
von Mitgliedern allgemein Gblich und nach allgemeiner Verkehrsauffassung
als angemessen anzusehen sind, wird die Gemeinnitzigkeit des Vereins da-
durch nicht berthrt.

Hierzu hat die Finanzverwaltung in Baden-Wurttemberg folgende Ausle-

gungsgrundsitze beschlossen:

- Kleinere Aufmerksamkeiten sind unschadlich fur die Gemeinnut-
zigkeit. Hierunter fallen Sachzuwendungen, zum Beispiel Blumen,
Geschenkkorb, Buch oder CD, bis zu einem Wert von jeweils 40 €,
die dem Vereinsmitglied aus Anlass personlicher Ereignisse wie bei-
spielsweise Geburtstag, Hochzeit oder personliches Vereinsjubilium
geschenkt werden. In begrindeten Ausnahmefillen darf die einzel-
ne Sachzuwendung den Wert von 40 € Gbersteigen. Aufwendungen
fur Kranz- und Grabgebinde fur verstorbene Vereinsmitglieder sind
auch tber 40 € hinaus in angemessener Hohe unschidlich.

- Zu besonderen Vereinsanlissen konnen Vereinsmitglieder mit Auf-
merksamkeiten bedacht werden, die ebenfalls unschidlich fir die
Gemeinniitzigkeit sind. Hierunter sind beispielsweise die unentgelt-

liche oder verbilligte Bewirtung der Vereinsmitglieder bei der Weih-



Beispiel

Konzertreisen

nachtsfeier und der Hauptversammlung zu verstehen oder ein Zu-
schuss fir den Vereinsausflug, wie zum Beispiel die Ubernahme der
Buskosten, bis zu einer Obergrenze von insgesamt hochstens 40 € je

teilnehmendem Vereinsmitglied im Jahr.

Der Vereinskassierer eines Sportvereins vollendet 2008 sein 50. Lebensjahr.
AuBerdem wird er 2008 fiir 25 Jahre Vereinszugehorigkeit geehrt. Am
Vereinsausflug, der Hauptversammlung und der Weihnachtsfeier nimmt er

in 2008 ebenfalls teil.

Dem Vereinsmitglied kénnen vom Verein im Jahr 2008 aus Anlass seiner
personlichen Ereignisse Sachzuwendungen bis zu einem Wert von grundsétzlich
insgesamt 80€ (2 x 40€) und fur seineTeilnahme an den besonderen Ver-
einsanléassen je zusatzlich eine unentgeltliche Bewirtung im Wert von insgesamt
hochstens 40 € gemeinnutzigkeitsunschadlich zugewendet werden.

Bei Vereinsausfliigen gilt diese finanzielle Begrenzung von 40 € jedoch dann
nicht, wenn zum Beispiel im Rahmen von kulturellen oder sportlichen Ver-
anstaltungen am Zielort des Ausflugs Veranstaltungen stattfinden, die in Ver-
bindung mit dem Vereinsausflug stehen und die den eigentlichen steuerbe-
gunstigten satzungsmafligen Zwecken entsprechen. Dies kann die Teilnah-
me eines Gesangvereins an einem Singerwettstreit im Ausland sein; unmit-
telbar satzungsmaflige Zwecke sind in diesem Fall erfullt. Fir die an der Ziel-
veranstaltung mitwirkenden Mitglieder liegt hinsichtlich der von der Kérper-
schaft getragenen Kosten grundsitzlich ohne Begrenzung eine gemeinnut-
zigkeitsunschidliche Mittelverwendung im Sinne des § 55 Abs.1 Nr.1 Satz 1
AO vor.

Beachte Ums sicherzustellen, dass bestimmte Zielveranstaltungen nicht die
Gemeinniitzigkeit oder die steuerliche Anerkennung gefihrden, sind drin-

gend bestimmte Vorgaben zu beachten.

Eine (Auslands-)Reise beispielsweise kann nur dann als Konzertreise bertick-
sichtigt werden, wenn sie ausschliellich oder weitaus Uberwiegend im Inter-
esse des Vereins zur Erfullung seiner satzungsmifligen Aufgaben unternom-
men wird. Die Verfolgung privater Interessen, wie etwa Erholung, Bildung
und Erweiterung des allgemeinen Gesichtskreises, muss nach dem Anlass der
Reise, dem vorgelegten Programm und der tatsichlichen Durchfuhrung so

gut wie ausgeschlossen sein.



Zahlung an ehren-

amtlichen Vorstand

Fir die Anerkennung einer (Auslands-)Reise als Konzertreise ist es deshalb
nicht ausreichend, wenn durch die Reise die satzungsmifiigen Aufgaben des
Vereins lediglich mitgefordert werden. Von einer speziell ins Ausland gehen-
den Konzertreise kann deshalb nur dann ausgegangen werden, wenn das Rei-
seprogramm auf die besonderen Bedurfnisse des Vereins im Rahmen seiner
satzungsmifligen Zwecke zugeschnitten ist. Abzuwigen sind dabei die nach-
folgenden Beurteilungsmerkmale, die fiir einen Vereinsausflug oder fir eine

Konzertreise sprechen:

- dargebotenes Programm

- Teilnehmerkreis

- Reiseroute

- Charakter der aufgesuchten Orte als beliebte Ziele des Tourismus
- fachliche Organisation

- Gestaltung der Wochenenden

- frei verfugbare Zeitabschnitte.

Der Verein hat ausgehend von diesen Kriterien darzulegen und nachzuwei-
sen, dass die Reise durch vereinsspezifische Bedurfnisse oder Titigkeiten
veranlasst war und damit der personliche Erlebniswert der mitreisenden Ver-
einsmitglieder gegentiber der satzungsmifligen Vereinsbetitigung nicht ins
Gewicht fallt.

Ob eine nahezu ausschliefllich satzungsmaflige Veranlassung vorliegt, kann
das Finanzamt nur im Einzelfall anhand bestimmter Merkmale der Reise und
ihrer Gesamtwurdigung entscheiden. Hierfur ist erforderlich, dass der Verein
den genauen Ablauf der Reise anhand eines eigenen Reiseberichts schildert.

Beachte Eswird empfohlen, vor Antritt einer (Auslands-)Konzertreise die
Reisepline und die beabsichtigte Reisedurchfihrung mit dem Vereinsrefe-
renten des zustindigen Finanzamts eingehend zu er6rtern und den Reiseab-
lauf anhand geeigneter Aufzeichnungen nachprifbar festzuhalten.
Entsprechendes gilt auch bei der Durchfiihrung so genannter »Sportreisenc.

Nach §3 Nr.26a EStG kann ein steuerbegunstigter Verein fur die Tatigkeit
zum Beispiel der Mitglieder des Vorstands, des Kassierers, des Reinigungs-



personals oder des Platzwartes steuerfrei ein Entgelt bis zur Hohe von 500 €
im Jahr bezahlen (siehe Seite 140). Die Entgeltzahlung muss allerdings von
der Satzung gedeckt sein. Dies ist zum Beispiel bei einer Entgeltzahlung an
Vorstandsmitglieder nicht der Fall, wenn die Satzung eine ehrenamtliche oder

unentgeltliche Titigkeit des Vorstands vorschreibt.

Wenn ein Verein in der Zeit vom 10.Oktober 2007 bis zum 25.November
2008 solche Entgeltszahlungen vornahm, obgleich die Satzung eine ehren-
amtliche oder unentgeltliche Tatigkeit vorschreibt, sind daraus jedoch keine
far die Gemeinnutzigkeit schadlichen Folgerungen zu ziehen, wenn die fol-

genden Voraussetzungen vorliegen:

- Die Zahlungen durfen nicht unangemessen hoch gewesen sein
(§55 Abs.1 Nr.3 AO).

- Die Mitgliederversammlung beschlieit bis zum 30. Juni 2009 (Die
Frist wird voraussichtlich verlingert. Das Datum war bei Druckle-
gung jedoch noch nicht bekannt.) eine Satzungsinderung, die eine
Bezahlung zulasst.

Unmittelbarkeit

Forder- oder
Spendensammel-

verein

Der Verein muss seinen steuerbeglinstigten Zweck grundsitzlich selbst ver-
wirklichen. Ein Forder- oder Spendensammelverein, der die satzungsmifige
Aufgabe hat, fir die Verwirklichung der steuerbeglinstigten Zwecke einer an-
deren, selbst steuerbegunstigten Korperschaft, wie des Hauptvereins, finan-
zielle Mittel zu beschaffen, kann grundsitzlich ebenfalls als gemeinnutzigen
Zwecken dienend anerkannt werden. Dabei ist die Steuerbeglnstigung der
unterstitzten Korperschaft dann nicht erforderlich, wenn es sich bei ihr um
einen Betrieb gewerblicher Art handelt (vergleiche auch Seite 61). Ein ge-
meinnitziger Férder- oder Spendensammelverein muss sich nicht darauf be-
schrinken, Spendengelder zu sammeln und diese weiterzuleiten. Er kann

auch unmittelbar Aktivititen einer von ihm geforderten Korperschaft unter-



Hilfspersonen

wirtschaftliche

Betatigungs-

moglichkeiten

stutzen. So ist es beispielsweise maoglich, dass ein Forder- oder Spendensam-
melverein eines Musikvereins unmittelbar die Kosten fir den Dirigenten, fir

die Anschaffung des Notenmaterials oder fur Musikinstrumente Gbernimmt.

Das Gebot der Unmittelbarkeit ist gemafl § 57 Abs.1 Satz 2 AO auch dann
erfullt, wenn sich die steuerbeginstigte Korperschaft einer Hilfsperson be-
dient. Hierfur ist es erforderlich, dass das Wirken der Hilfsperson wie eige-
nes Wirken der Korperschaft anzusehen ist, das heifit die Hilfsperson nach
den Weisungen der Korperschaft einen konkreten Auftrag ausfithrt. Dies ist
nach den Umstinden des Falls, insbesondere nach den rechtlichen und tat-
sachlichen Beziehungen, die zwischen der Korperschaft und der Hilfsperson
bestehen, zu beurteilen. Hilfsperson kann eine naturliche Person, eine Perso-
nenvereinigung oder eine juristische Person sein. Die Korperschaft hat durch
Vorlage entsprechender Vereinbarungen nachzuweisen, dass sie den Inhalt
und den Umfang der Titigkeit der Hilfsperson bestimmen kann. Als Ver-
tragsformen kommen etwa Arbeits-, Dienst- oder Werkvertrige in Betracht.
Im Innenverhaltnis muss die Hilfsperson an die Weisung der Korperschaft
gebunden sein, und die Titigkeit der Hilfsperson muss den Satzungsbestim-
mungen der Korperschaft entsprechen. Diese hat nachzuweisen, dass sie die
Hilfsperson uberwacht. Die weisungsgemifie Verwendung der Mittel ist von

ihr sicherzustellen.

Die Steuerbegtnstigung einer Korperschaft, die nur uber eine Hilfsperson
das Merkmal der Unmittelbarkeit erfillt (§57 Abs.1 Satz 2 AO), ist unab-
hingig davon zu gewihren, wie die Hilfsperson gemeinniitzigkeitsrechtlich
behandelt wird.

Beachte Ein Handeln als Hilfsperson nach §57 Abs.1 Satz 2 AO begrin-
det keine eigene steuerbegiinstigte Tatigkeit. Wird hierfir ein Entgelt verein-
nahmt, begrindet dies einen steuerpflichtigen, wirtschaftlichen Geschiftsbe-
trieb im Sinne des §64 AO, wenn die als Hilfsperson ausgefihrte Tatigkeit

nicht mit den eigenen Satzungszwecken ubereinstimmt.

Ein gemeinnutziger Forder- oder Spendensammelverein kann aufler der Sam-
meltitigkeit grundsitzlich steuerpflichtige wirtschaftliche Aktivititen durch-
filhren. Ubersteigen die daraus erzielten Einnahmen die Besteuerungsfrei-



Vergleich

der Einnahmen

zeitlicher Umfang

der Tatigkeiten

grenze von 35000 € (vergleiche hierzu Seite 40) nicht, fallt lediglich Umsatz-
steuer an. Der verbleibende Uberschuss ist dem geforderten Verein zur Ver-
fagung zu stellen. Die Gemeinnitzigkeit eines Forder- oder Spendensam-
melvereins ist jedoch dann gefiahrdet, wenn sich die Hauptbetitigung in der
Durchfithrung wirtschaftlicher Aktivititen erschopft und er damit etwa zum
reinen »Geselligkeitsverein« wird.

Sind die Spendeneinnahmen eines Forder- oder Spendensammelvereins
hoher als die Einnahmen aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbe-
trieben, kann davon ausgegangen werden, dass die steuerbeglnstigten Titig-
keiten die wirtschaftlichen Aktivititen Gberwiegen. Infolgedessen bestehen
dann gegen die Anerkennung der Gemeinnutzigkeit des Forder- oder Spen-
densammelvereins grundsitzlich keine Bedenken.

Sind die Spendeneinnahmen hingegen niedriger als die Einnahmen aus steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben, so ist dies fir den Forder-
oder Spendensammelverein gemeinnutzigkeitsschidlich, wenn die wirtschaft-
liche Betitigung dem Forder- oder Spendensammelverein das Geprage gibt.
Fur diese Prafung ist immer eine Einzelfallbeurteilung erforderlich. Dabei ist
neben dem Verhiltnis der Einnahmen im steuerbegtnstigten Bereich, bei-
spielsweise Spenden, Mitgliedsbeitrage und Aufnahmegebuhren, zu den Ein-
nahmen aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben auch der
zeitliche Umfang der jeweiligen Titigkeit als zusitzliches Kriterium heran-
zuziehen. Die Anerkennung der Gemeinnutzigkeit ist auch dann mdglich,
wenn die Einnahmen im steuerbegunstigten Bereich zwar niedriger sind als
die Einnahmen aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben,
die steuerbegunstigten Titigkeiten jedoch die Betitigungen im steuerpflich-
tigen Bereich zeitlich bei weitem tberwiegen und dadurch dem Forder- oder
Spendensammelverein das Geprige geben.

Entscheidend fur die steuerrechtliche Arbeit des Forder- oder Spendensam-
melvereins ist die wirtschaftliche und rechtliche Trennung von Verein und
Forderverein. Nach auflen wird diese Trennung am deutlichsten dadurch
dokumentiert, dass die Vorstandschaft beider Vereine nicht personeniden-
tisch ist.



Ist beispielsweise der finfkopfige Vorstand eines Fordervereins mit zwei
Personen besetzt, die zugleich Vorstand des geforderten Vereins sind, so ist
diese untergeordnete teilweise Personenidentitat steuerrechtlich nicht zu be-

anstanden.
Mittelverwendung
zeitnahe  Der Verein hat die ihm zur Verfigung stehenden Mittel und Sachwerte zeit-
mittel-  nah flr seine satzungsmifigen Zwecke einzusetzen. Eine zeitnahe Mittelver-
verwendung  wendung ist gegeben, wenn die Mittel spitestens in dem auf den Zufluss fol-
genden Kalender- oder Wirtschaftsjahr fir die steuerbeglnstigten satzungs-
mifligen Zwecke verwendet werden. Die Herkunft der Mittel spielt dabei
keine Rolle: Der Verein muss Beitrige, Spenden, Zinsen, Miet- und Pachter-
trige, Gewinne aus Betrieben, Einrichtungen und Veranstaltungen fur seine
Zweckaufgaben verwenden.
..
> Beachte Ein Verein darf beispielsweise mit den steuerbegiinstigten Mit-
°

teln nicht die Verluste des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrie-
bes oder der Vermogensverwaltung abdecken, anderenfalls verliert er seine

Steuerbegiinstigung.

Bestimmte Zuwendungen zum Vermogen des Vereins unterliegen nicht dem

Gebot der zeitnahen Mittelverwendung:

a) Zuwendungen aus einer Erbschaft, wenn der Erblasser keine Verwen-
dung fir den laufenden Aufwand des Vereins vorgesehen hat

b) Zuwendungen, die ausdricklich fiir das Vermégen des Vereins bestimmt
sind

¢) Zuwendungen aufgrund eines Spendenaufrufs des Vereins ausdricklich
zur Vermogensaufstockung

d) Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermogen gehoren, wie
etwa die Schenkung eines Mietwohngrundstuckes.
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Riicklagen

Abweichend vom Grundsatz der Mittelverwendung dirfen Vereine - auch
Fordervereine - zu festgelegten Zwecken aus bestimmten Einkunften bei-
spielsweise folgende Ricklagen bilden:

1. Zweckerfullungs- oder Projektricklage

Voraussetzung fir die Bildung einer solchen Ricklage ist, dass ohne sie die
steuerbeglnstigten satzungsmifligen Zwecke nachhaltig nicht erfillt werden
konnten. Die Mittel missen fiir bestimmte steuerbeglinstigte satzungsmi-
Bige Vorhaben angesammelt werden, beispielsweise Bau oder Erweiterung
einer Sportplatzanlage oder Durchfithrung einer grofien Musik- und Sport-
veranstaltung. Dabei mussen fir die Verwirklichung des Projektes bereits
konkrete Zeitvorstellungen bestehen.

2. Betriebsmittelrlicklage

Fur periodisch wiederkehrende Ausgaben, wie Gehilter oder Mieten, ist die
Bildung einer so genannten Betriebsmittelrticklage in Hohe des Mittelbe-
darfs fir eine angemessene Zeitperiode zuldssig.

3. Freie Rucklage im steuerpflichtigen

wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb
Die Bildung einer solchen Rucklage ist zuldssig, wenn dies bei vernunftiger
kaufminnischer Beurteilung wirtschaftlich begrindet ist. Hierfir muss ein
konkreter Anlass gegeben sein, der auch aus objektiver unternehmerischer
Sicht die Bildung der Rucklage rechtfertigt, beispielsweise eine geplante Er-

weiterung oder Erneuerung der Vereinsgaststitte.

o Beachte Die Ertrige aus einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schiftsbetrieb konnen jedoch sowohl der freien Rucklage im wirtschaftli-
chen Geschiftsbetrieb als auch der Zweckerfillungsriicklage im Sinne des
§58 Nr.6 AO erst nach Versteuerung dieser Ertrige zugefiihrt werden.
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Berechnung

4. Freie Rucklage nach 858 Nr.7a AO

Die Zufithrung zu dieser Riicklage darf bis zu einem Drittel des Uberschusses
aus Vermogensverwaltung und dartber hinaus bis zu 10 % der sonstigen zeit-
nah zu verwendenden Mittel betragen. Gemeint sind damit Uberschiisse be-
ziehungsweise Gewinne aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbe-
trieben und Zweckbetrieben sowie die Bruttoeinnahmen aus dem ideellen
Bereich. Bei Anwendung der Regelungen des § 64 Abs. 5 und 6 AO kénnen in
die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Rucklage statt der geschitzten
beziehungsweise pauschal ermittelten Gewinne die tatsichlichen Gewinne
einbezogen werden. Ergibt die Berechnung der 10 %-Rucklage einen hoheren
Betrag als am Jahresende an Mitteln tatsachlich noch vorhanden ist — weil
mehr als 90% der vereinnahmten ideellen Mittel verwendet wurden -, wird
die Rucklage auf den Betrag der tatsichlich noch vorhandenen Mittel be-
schrinkt. Ein Rucklagenbetrag, der aufgrund dieser Beschrinkung nicht aus-
geschopft werden konnte, kann in einem Folgejahr nicht nachgeholt werden.

fiir das Jahr 2008:
Bemessungsgrundlage:

— Gewinn aus steuerpflichtigem

wirtschaftlichem Geschaftsbetrieb A 6000€
— Verlust aus steuerpflichtigem
wirtschaftlichem Geschaftsbetrieb B -2000€
4000€ 4000€
— Gewinn aus Zweckbetrieb A 1000€
— Verlust aus Zweckbetrieb B - 3000€
-2000€ 0€

— ldeelle Einnahmen

(Zuschlsse, Spenden, Mitgliedsbeitrage) + 8000€
Summe 12000€
— Hiervon 10% 1200€

— Von diesen zeitnah zu verwendenden Mitteln
am 31.Dezember 2008 noch vorhanden 1000€

Riicklage nach §58 Nr.7a, 2. Halbsatz AO 1000€
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Nachweise

5. Kapitalbeteiligungsriicklage nach 858 Nr.7b AO
Die Ansammlung und Verwendung von Mitteln zum Erwerb von Gesell-
schaftsrechten, um die prozentuale Beteiligung an Kapitalgesellschaften zu

erhalten, ist unschadlich.

Form der Rucklagen

Alle Rucklagen mussen von der steuerbeglinstigten Korperschaft in ihrer
Rechnungslegung, etwa durch eine Vermogensubersicht, - gegebenentfalls in
einer Nebenrechnung - ausgewiesen werden, sodass eine Kontrolle jeder-
zeit und ohne besonderen Aufwand moglich ist. Soweit Mittel nicht schon
im Jahr des Zuflusses fir die steuerbegiinstigten Zwecke verwendet oder zu-
lassigerweise dem Vermogen (Ricklagen) zugefiihrt werden, muss ihre zeit-
nahe Verwendung nachgewiesen werden.

Mittelverwendungsfrist bei unzulassigerweise
gebildeten Rucklagen

Das Finanzamt kann der gemeinnutzigen Korperschaft eine Frist fir die Ver-
wendung der Mittel setzen, wenn Mittel angesammelt wurden, ohne dass
die Voraussetzungen des § 58 Nr.6 und 7 AO vorliegen. Werden die Mittel
innerhalb dieser Frist fur steuerbegnstigte Zwecke verwendet, gilt die tat-
sichliche Geschiftsfihrung der gemeinnitzigen Korperschaft als ordnungs-
gemaf (§63 Abs.4 AO).
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Satzung

Die steuerliche Anerkennung der Gemeinnutzigkeit setzt nicht nur voraus,
dass der Verein tatsichlich gemeinnitzige Zwecke verfolgt, sondern er muss
dies auch in seiner Satzung festlegen. In der Satzung muss vor allem zum Aus-

druck kommen,

- dass der Verein ausschliefilich und unmittelbar gemeinnutzige Zwe-
cke selbstlos verfolgt, wobei diese im Einzelnen aufzufihren sind

- dass die Mittel des Vereins nur fiir satzungsmaflige Zwecke verwen-
det werden und die Mitglieder keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins erhalten

- dass der Verein keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch unverhiltnismiflige hohe Vergi-
tungen begunstigt

- dass bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks das Vermdgen nur fir steuerbeglinstigte Zwecke verwendet
werden darf (Grundsatz der Vermogensbindung).

Beachte In der Satzung muss die Beschreibung des Zwecks einschliefilich
der vorgesehenen Mittel zur Erreichung des Zwecks so eindeutig sein, dass
ohne weitere Erklarung erkennbar ist, ob der Verein eine steuerbeguinstigte

Zielsetzung hat und wie diese verwirklicht werden soll.

Die ubrigen zivilrechtlichen Voraussetzungen sind in der Broschire »Rechts-
wegweiser zum Vereinsrecht« dargestellt. Sie ist zu beziehen tber das Justiz-
ministerium Baden-Wurttemberg, Schillerplatz 4, 70173 Stuttgart.

Es empfiehlt sich, diese Bestimmungen nach einer amtlichen Mustersatzung

etwa wie folgt zu fassen:



23

Mustersatzung

81

§2

§3

84

Slb

Der Verein ......... mit Sitz in ......... verfolgt ausschlieRlich und unmittel-
bar gemeinnitzige/mildtatige/kirchliche Zwecke (nicht verfolgte Zwecke
streichen) im Sinne des Abschnitts »Steuerbegtinstigte Zwecke« der
Abgabenordnung.

ZWeCck des VEreins ISt ..ccuuuviiciiieieeiiiiiieeciiiee e e siee e e ssaaee e (zum Beispiel
die Férderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung,
Kunst und Kultur, des Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzes,

der Jugend- und Altenhilfe, des 6ffentlichen Gesundheitswesens, des
Sports, die Unterstiitzung hilfsbedurftiger Personen).

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch ..........ccccocoee
(beispielsweise die Durchfihrung wissenschaftlicher Veranstaltungen
und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsauftragen, Unter-
haltung einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunst-
sammlungen, Pflege des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung
von Naturschutzgebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-,
Jugendheims, Unterhaltung eines Altenheims, eines Erholungsheimes,
Bekdmpfung des Drogenmissbrauchs, des Larms, Errichtung von Sport-
anlagen, Férderung sportlicher Ubungen und Leistungen).

Der Verein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins diirfen nur fiir die satzungsmafRigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln
des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kérperschaft
fremd sind, oder durch unverhaltnisméRig hohe Vergiitung begiinstigt
werden.

Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegtlinstigter Zwecke
fallt das Vermogen des Vereins an

= dEN/AIE/AAS weiiiiiiiiei ittt e
(Bezeichnung einer Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts oder einer
anderen steuerbeglinstigten Kérperschaft), der/die/das es unmittelbar
und ausschlieBlich fiir gemeinnltzige, mildtatige oder kirchliche
Zwecke zu verwenden hat,

oder

— an eine Koérperschaft des 6ffentlichen Rechts oder eine steuerbe-
glnstigte Korperschaft zwecks Verwendung fir ..
......................... (Angabe eines bestimmten gemeinnutzigen, mild-
tatigen oder kirchlichen Zwecks, zum Beispiel Forderung von Wissen-
schaft und Forschung, Bildung und Erziehung, der Unterstiitzung
von Personen, die im Sinne von 8§53 AO wegen .......cccccceeeeen. bediirftig
sind, Unterhaltung des Gotteshauses in XY).
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Mustersatzung

Forderverein

Die weiteren Satzungsbestimmungen, beispielsweise uber die Organe des
Vereins, die Rechte und Pflichten der Mitglieder und so weiter, sind fiir steu-
erliche Zwecke - abgesehen von der Regelung der Mitgliedsbeitrige - im

Allgemeinen ohne Bedeutung.

81 Name und Sitz

(1) Der Verein flihrt den Namen Forderverein ................ .
Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht ................ einzutragen.
Nach der Eintragung fiihrt er den Zusatz e.V. (zu streichen bei nicht rechts-
fahigen oder bereits eingetragenen Fordervereinen).
Er hat seinen Sitz in .
(2) Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

82 Zweck

(1) Zweck des Vereins ist die Forderung
(des Sports, der Kunst und so weiter) durch die ideelle und finanzielle
Forderung ........ccoeees (zum Beispiel: des Sportvereins X, des Musik-
vereinsY, der FuBball-Abteilung des TSV Z, der Errichtung einer Schule,
eines Hallenbades der StadtY et cetera).

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung von
Mitteln durch Beitrége, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der
ideellen Werbung fiir den geforderten Zweck dienen (bei der Férderung
von Baumalinahmen kann auch die unentgeltliche Hilfe und Unter-
stitzung Satzungszweck sein).

(3) Der Verein ist selbstlos tétig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Vereins dirfen nur fiir den satzungsgeméafRen Zweck verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen-
schaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflésung des Ver-
eins fur ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschadigung. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhéltnismaBig hohe Verglitung beglinstigt werden.

(5) Die Vereinsamter sind Ehrenamter.

§ 3 Steuerbegiinstigung (Gemeinnutzigkeit)

Der Verein verfolgt ausschlie3lich gemeinnitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts »Steuerbeglinstigte Zwecke« der Abgabenordnung (8851 ff.
AOQ). Er ist ein Forderverein im Sinne von 8§58 Nr.1 AO, der seine Mittel
ausschlieBlich zur Forderung der in 8 2 Abs. 1 der Satzung genannten
steuerbeglinstigten Einrichtung(en)/des steuerbegiinstigten Zwecks der in
§2 Abs. 1 genannten Korperschaft(en) des 6ffentlichen Rechts verwendet.
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84 Auflésung des Vereins / Wegfall des bisherigen steuerbegiinstigten Zweckes

(1) Bei Auflésung des Vereins/Wegfall steuerbeglinstigter Zwecke erfolgt
die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des Aufldsungsbeschlusses
amtierenden Vorstandsmitglieder.

(2) Bei Auflésung des Vereins/ Wegfall steuerbeglinstigter Zwecke ist das
verbleibende Vermodgen ausschlieRlich der (den) in § 2 Abs. 1 der Satzung
genannten (steuerbeglinstigten) Einrichtung(en) zu Giberweisen. Besteht
diese Einrichtung nicht mehr, muss der Verein das Vermdgen an andere
steuerbeglinstigte Einrichtungen oder eine Kdrperschaft des 6ffentlichen
Rechts zur Verwirklichung steuerbeglinstigter Zwecke iberweisen (Alter-
native in diesem Fall: Beschllsse Uber die kiinftige Verwendung des Ver-
mogens durfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgefiihrt werden).

Alternative zu § 2

Fur den Fall, dass sich der Forderverein nicht an eine bestimmte Korper-
schaft binden will, besteht die Moglichkeit, den Satzungszweck abweichend
von §2 (1) und (2) der Mustersatzung wie folgt festzulegen:

»Der Verein fordert ... [hier ist der steuerbegtnstigte Zweck anzugeben, zum
Beispiel Sport] durch die Beschaffung von Mitteln durch Beitrige/Spenden
und deren Weiterleitung an steuerbegunstigte Korperschaften, welche diese

Mittel unmittelbar fir diesen (steuerbegiinstigten) Zweck verwenden.«

In diesem Fall ist ferner an Stelle von §4 (2) der Wortlaut des § 5 der Muster-
satzung fir einen gemeinnutzigen Verein (vergleiche Seite 22 und 23) aufzu-

nehmen.
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Satzungs-

bestimmung

Gemeinnutzigkeit

Fragen Sie das Finanzamt

Bei der Abfassung der steuerlich wichtigen Satzungsbestimmungen sind die
Finanzimter gerne behilflich. Zur Vermeidung nachtriglicher Satzungsinde-
rungen und etwaiger zusitzlicher Kosten erscheint es zweckmaflig, den Sat-
zungsentwurf vor Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung und
gegebenentfalls vor Eintragung in das Vereinsregister dem Finanzamt zur Pru-
fung vorzulegen. Da dem Finanzamt auch jede spitere Satzungsinderung
mitgeteilt werden muss, sollten geplante Anderungen mit dem Finanzamt

ebenfalls schon vor Beschlussfassung besprochen werden.

Uber die Steuerbefreiung wegen Gemeinniitzigkeit kann das Finanzamt in
rechtsverbindlicher Form nur fir den einzelnen Steuerabschnitt (Kalen-
derjahr) durch Erteilung eines Steuerbescheids oder eines Freistellungsbe-
scheids entscheiden. Auf Antrag stellt das Finanzamt nach Prufung der Sat-
zung eine so genannte Vorliufige Bescheinigung tber die Gemeinnutzig-
keit aus, die lingstens fir 18 Monate gilt. Diese Bescheinigung ist vor allem
wegen der Frage der steuerlichen Beguinstigung von Spenden an den Verein

von Bedeutung.

Die Finanzimter sind gehalten, in gewissen Zeitabstinden zu prifen, ob die
Voraussetzungen der Gemeinnitzigkeit satzungsmiflig und tatsichlich wei-
terhin erfullt sind. Zu diesem Zweck werden den Vereinen, soweit sie nicht
bereits der laufenden Umsatzbesteuerung unterliegen, etwa alle drei Jahre
Steuererklirungsformulare zugesandt. Vereine, deren tatsichliche Geschifts-
fahrung sich mit den erklirten gemeinnitzigen Zielen deckt und die durch
ordnungsgemifle Aufzeichnungen ihrer Einnahmen und Ausgaben den ent-
sprechenden Nachweis leicht und einwandfrei fuhren konnen, werden einer
solchen gelegentlichen Uberpriifung ihrer Gemeinniitzigkeit mit grofler Ge-
lassenheit entgegensehen und brauchen sich deshalb keinesfalls zu sorgen.

Hinweis In allen Finanzimtern gibt es Vereinsbeauftragte, die Ihnen gerne
bei steuerlichen Fragen weiterhelfen.
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Erklarungspflichten

Der Verein muss steuerrechtliche Aufzeichnungs-, Erklirungs- und Sorgfalts-
pflichten beachten. Das gilt auch fiir das richtige Ausstellen von Zuwen-

dungsbestitigungen.

Sofern der Verein die an die Gemeinnitzigkeit gekntpften Anforderungen
nicht einhalt, kann die Gemeinnutzigkeit aberkannt werden, wodurch die
volle Steuerpflicht eintritt und Zuwendungen nicht mehr steuerwirksam an

den Verein geleistet werden konnen.
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Ertragsteuerpflicht

gemeinnﬁtziger Vereine

30 | Einnahmebereiche gemeinnutziger Vereine
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Einnahmebereiche gemeinniitziger Vereine

Steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschaftsbetrieb

(Freigrenze 35000€ Bruttoeinnahmen)

Vereinsgaststatte, sonstige
Bewirtung von Mitgliedern
und Nichtmitgliedern

Werbung

Verkauf von gesammel-
tem oder gespendetem
Altmaterial

Entgeltliche Uberlassung
von Sportanlagen
an Nichtmitglieder

Sportliche Veranstaltungen
mit mehr als

35000€ Bruttoeinnahmen
Vereinsfeste
Vereinsausflige

Sonstige wirtschaftliche

Betatigungen (zum Beispiel
Verkauf von Sportgeraten)

Zweckbetriebe

Ideeller Bereich:
Mitgliedsbeitrage, Spenden,
offentliche Zuschiisse
Allgemeiner Vereinsbereich

Steuerfreie Vermogens-
verwaltung:
Zinsen, Pachtbetrage

Kulturelle Veranstaltungen:
Konzerte, Theater-
auffiihrungen mit Eintritt

Tombola:
Genehmigte Lotterien und
Ausspielungen

Entgeltliche Uberlassung von
Sportanlagen an Mitglieder

Sportveranstaltungen:
Entgeltliche Sport-
veranstaltungen (Brutto-
einnahmen nicht

mehr als 35000€ jahrlich)

Die Ubersicht stellt die Ertragsteuerpflicht bei gemeinniitzigen Vereinen dar.

Sie gilt nicht fir die Umsatzsteuer. Alle Einnahmenbereiche des steuerpflich-

tigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs (siche linke Spalte) mussen versteu-

ert werden, wenn ihr Gesamtbetrag die Freigrenze von 35000 € Ubersteigt.

Steuerfrei bleiben grundsitzlich - auch fur nicht gemeinnitzige Vereine -

Mitgliedsbeitrige, Spenden und offentliche Zuschusse.
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K(’jrperschaftsteuer

Wesen und Umfang der Steuerpflicht

Die in ihren Auswirkungen wohl am hirtesten empfundene Steuer ist die Kor-

perschaftsteuer, die vom Einkommen der Vereine erhoben wird. Zum Ein-
Einkunftsarten ~ kommen gehoren grundsitzlich dieselben Einkunftsarten wie bei den der

Einkommensteuer unterliegenden natiirlichen Personen, also insbesondere

- Einkinfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Einkunfte aus Gewerbebetrieben und sonstigen wirtschaftlichen
Geschiftsbetrieben

- Einkinfte aus Kapitalvermogen

- Einkunfte aus Vermietung und Verpachtung.

Steuerbefreiung

Die als gemeinniitzig anerkannten Vereine sind von der Korperschaftsteuer
grundsitzlich befreit. Die Befreiung gilt allerdings insoweit nicht, als ein wirt-
schaftlicher Geschiftsbetrieb unterhalten wird. Ein steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschaftsbetrieb ist eine selbststindige nachhaltige Tatigkeit,
durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und
die tber den Rahmen einer Vermogensverwaltung hinausgeht.

Steuerfrei sind folgende Ertrige:
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steuerfreie

Ertrage

1. Ertrage im ideellen Tatigkeitsbereich

a) Echte Mitgliedsbeitrige:
Ihre Befreiung von der Korperschaftsteuer setzt voraus, dass die
Satzung entweder
- Art und Hohe der Mitgliedsbeitrage bestimmt oder einen be-
stimmten Berechnungsmafstab fur die Beitrige vorsieht oder
- ein Organ bezeichnet, das die Beitrige der Hohe nach erkenn-
bar festsetzt. Bei so genannten »Kurzzeitmitgliedschaften« kann
das Finanzamt prufen, ob es sich bei den Zahlungen nicht um
verdeckte Gebuhren/Entgelte fir die Nutzung von Sportstit-
ten oder die Teilnahme an Vereinsveranstaltungen handelt.
b) Spenden sowie Zuschiisse der offentlichen Hand, beispielsweise
aus Lotto- und Totomitteln und dhnlichen Zuwendungen
¢) Schenkungen, Erbschaften, Vermichtnisse.

2. Ertrage aus Vermogensverwaltung

Bei den gemeinnutzigen Vereinen erstreckt sich die Befreiung nicht nur auf
den eigentlichen ideellen Titigkeitsbereich, sondern auch auf Ertrage aus der

Verwaltung von Vereinsvermogen.
Hierzu gehoren zum Beispiel

a) Zinsen aus Bank- und Sparguthaben

b) Ertrage aus Wertpapieren

¢) Mieten aus Grundbesitz und Erlése aus dem Verkauf von Grundsti-
cken und anderen Vermogensgegenstinden, soweit diese nicht in
einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb anfallen

d) Pachtzinsen aus der Verpachtung wirtschaftlicher Geschiftsbetriebe,
wie etwa Gastwirtschaften, Ubernachtungsheimen, Werberechten

und dergleichen.
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wirtschaftlicher

Geschaftsbetrieb

Besteuerung wirtschaftlicher Titigkeiten

Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnutzigkeit erstreckt sich nicht auf wirt-
schaftliche Geschiftsbetriebe. Jedoch nicht jede wirtschaftliche Betitigung,
durch die ein Verein Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt,
fahrt zur Besteuerung. Es ist vielmehr zu unterscheiden, ob die wirtschaft-
liche Betitigung zu einem Zweckbetrieb oder zu einem steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb fiihrt. Abgrenzungsprobleme ergeben sich
insbesondere im Bereich des so genannten »Sponsorings«. Hierunter wer-
den Zuwendungen von Mitgliedern oder Dritten (regelmaflig von Unterneh-
men) verstanden, die zwar einerseits zur Unterstitzung beziehungsweise
Forderung von Projekten im Rahmen der Verwirklichung steuerbeglnstig-
ter Zwecke durch die Empfangerkérperschaft erbracht, mit denen aber ande-
rerseits regelmaflig auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung
oder Offentlichkeitsarbeit verfolgt werden. Zu niheren Einzelheiten verglei-
che Seite 115.

Zweckbetriebe

Zweckbetriebe sind solche,

- die zur Verwirklichung der gemeinnitzigen, mildtitigen oder kirchli-
chen Zwecke unentbehrlich sind

- unmittelbar diese Zwecke verwirklichen und

- mit denen der Verein nicht in groflerem Umfang in Wettbewerb zu
steuerpflichtigen Betrieben derselben oder dhnlicher Art tritt, als
unbedingt notwendig ist.

Als Zweckbetriebe werden zum Beispiel angesehen:
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Kulturelle Einrichtungen (Museen, Theater) und kulturelle Veran-
staltungen (Konzerte, Kunstausstellungen)

Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins:

Dazu gehért auch die Erteilung von Sportunterricht (Sportkurse
und Sportlehrginge fir Mitglieder und Nichtmitglieder) sowie die
Durchfihrung von Sportreisen, wenn die sportliche Betatigung
wesentlicher oder notwendiger Bestandteil der Reise ist, wie Rei-
sen zum Wettkampfort oder ins Trainingslager. Touristikreisen, bei
denen die Erholung der Teilnehmer im Vordergrund steht, geho-
ren dagegen nicht zu den sportlichen Veranstaltungen (vergleiche
Seite 35 »Sportliche Veranstaltungenc).

Genehmigte Lotterien und Ausspielungen, wenn der Reinertrag
unmittelbar und ausschliellich zur Forderung mildtatiger, kirchli-
cher oder gemeinnutziger Zwecke verwendet wird (zur Genehmi-
gung von Lotterien und zur Lotteriesteuer vergleiche Seite 86).
Vermietungen von Sportstitten einschliefllich der Betriebsvorrich-
tungen fir sportliche Zwecke (wie etwa Tennisplatze), soweit die
Vermietung an Mitglieder des Vereins fiir kurze Dauer erfolgt (stun-
denweise Vermietung, auch wenn die Stunden fir einen lingeren
Zeitraum im Voraus festgelegt werden). Eine langfristige Vermie-
tung der Sportstitte ist dem Bereich der steuerfreien Vermogens-
verwaltung zuzuordnen.

Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Krankenhduser und Zweckbe-
triebe im Sinne von §68 Nr.1-5 AO.

Kulturelle Einrichtungen

Kulturelle Veranstaltungen sind stets steuerbegtnstigte Zweckbetriebe. Aller-
dings ist die Bewirtung bei solchen Veranstaltungen stets ein steuerpflichti-
ger wirtschaftlicher Geschiftsbetrieb. Das gilt auch, wenn Singer, Chorleiter
und andere Offizielle bewirtet werden.
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Zum Begrift der sportlichen und kulturellen Veranstaltungen (§§ 67a, 68 Nr. 7
AO) ist auf Folgendes hinzuweisen:

Der Bundesfinanzhof hat zum Verstindnis des Begriffs der sportlichen Ver-
anstaltung im Gemeinnttzigkeitsrecht Stellung genommen. Diese Ausfih-
rungen gelten sinngemafl auch fir die steuerliche Beurteilung von kultu-
rellen Veranstaltungen. Demnach kann auch dann eine steuerbegunstigte
sportliche oder kulturelle Veranstaltung im Sinne der §§67a, 68 Nr.7 AO
vorliegen, wenn ein Sport- oder Kulturverein in Erfillung seiner Satzungs-
zwecke im Rahmen einer Veranstaltung einer anderen Person oder Korper-
schaft eine sportliche oder kulturelle Darbietung erbringt. Die Veranstaltung,
bei der die sportliche oder kulturelle Darbietung prasentiert wird, braucht
keine steuerbeguinstigte Veranstaltung zu sein.

Beispiele 1. Ein steuerbeginstigter Tanzsportverein tritt im Rahmen der geselligen Ver-
anstaltung eines Berufsverbands mitTanzsporteinlagen (Schauauftritt)
gegen Entgelt auf. Der Auftritt gehort als sportliche Veranstaltung zum Zweck-
betrieb (8§ 67a AO) des Tanzsportvereins.

2. Ein steuerbeglinstigter Musikverein spielt gegen Entgelt im Festzelt einer

Brauerei. Der Auftritt des Musikvereins gehort als kulturelle Veranstaltung
zum Zweckbetrieb (§ 68 Nr.7 AO).

Sportliche Veranstaltungen

Unentgeltlich durchgefihrte Sportveranstaltungen sind dem Bereich der ide-

ellen Vereinsbetitigung zuzurechnen.

Steuerliche Behandlung sportlicher
Veranstaltungen gegen Entgelt

- Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind ein steuerbe-

gunstigter Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen einschlieflich Um-
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Zweckbetriebs-

grenze

Vericht auf

Zweckbetriebs-

grenze

satzsteuer insgesamt 35000 € (Zweckbetriebsgrenze) im Jahr nicht
Ubersteigen (Folge: Ertragsteuerfreiheit, ermafigter Umsatzsteuer-
satz fur Eintrittsgelder). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der
Verein unbezahlte oder bezahlte Sportler einsetzt.

- Ubersteigen die Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen die
Zweckbetriebsgrenze von 35000 € jihrlich, so sind diese grundsitz-
lich ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschiftsbetrieb (Folge:
Ertragsteuerpflicht bei Uberschiissen, voller Umsatzsteuersatz). In
diesem Fall besteht aber die Méglichkeit, eventuelle Verluste aus
den entgeltlichen sportlichen Veranstaltungen mit Uberschiissen
aus (anderen) wirtschaftlichen Titigkeiten (zum Beispiel Gastrono-
mie, Werbung) steuerrechtlich zu verrechnen.

- Auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze kann auch verzich-
tet werden, allerdings besteht fir diese Option eine Bindungsfrist
von fiinf Jahren. In diesem Fall sind die sportlichen Veranstaltun-
gen - auch wenn die Einnahmen mehr als 35000 € jahrlich betra-
gen - ein steuerbeglnstigter Zweckbetrieb, wenn und soweit an
den Veranstaltungen keine bezahlten Sportler teilnehmen. Verluste
aus dem entgeltlichen Sportbereich konnen dann durch Mitglieds-
beitrige und Spenden ausgeglichen werden.

- Betragen die Einnahmen nicht mehr als 35000 € im Jahr, kann auf
die Behandlung als Zweckbetrieb durch Option verzichtet werden,
soweit der Verein bezahlte Sportler einsetzt. In diesem Fall kon-
nen Uberschiisse aus anderen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben
(etwa Vereinsfeste) mit Verlusten aus dem entgeltlichen Sportbe-

reich verrechnet werden.

Die im Einzelfall gewtnschte Option (5-Jahre-Bindung) muss dem Finanz-
amt bis zur Unanfechtbarkeit des Korperschaftsteuerbescheides erklart wer-
den. Vom Verlustausgleich mit Uberschiissen aus wirtschaftlichen Aktivi-
titen ausgeschlossen bleiben Verluste der Vereine aus dem ideellen Ver-
einsbereich, wie der unentgeltliche Jugend- oder Jedermannsport, aus dem

Zweckbetriebsbereich und aus der Vermégensverwaltung.

Diese Regelung gewihrleistet, dass jeder Amateursportverein auch kunftig
alle sportlichen Veranstaltungen ohne Teilnahme bezahlter Sportler im steu-
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erbegiinstigten Zweckbetriebsbereich durchfithren kann. Die Einriumung
des Wahlrechts hinsichtlich der Anwendung der Zweckbetriebsgrenze stellt
zwar eine Komplizierung der steuerlichen Vorschriften dar. Sie erdffnet den
Sportvereinen jedoch Gestaltungsméglichkeiten und entspricht einem An-
liegen der Spitzenverbande des Sports.

options-  Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Uberblick tber die Options-
méglichkeiten  moglichkeiten eines Sportvereins und die damit verbundenen steuerlichen

Folgen:

steuer- Jahresumsatz bis 35000€

begiinstigter Steuerbegiinstigter Zweckbetrieb

Zweckbetrieb Veranstaltung unter

Einsatz unbezahlter
Spieler

Veranstaltung unter Einsatz bezahlter Spieler

Option Keine Option
Folge: Folge:

Keine Behandlung als Behandlung als
Zweckbetrieb Zweckbetrieb

Behandlung als
Zweckbetrieb

moglichkeit von
Verlusten mit
Uberschiissen

aus anderen wirt-
schaftlichen
Geschaéftsbetrieben
Ertragsteuerpflicht
bei Uberschiissen
voller Umsatz-
steuersatz (derzeit
19%)

-  Verrechnungs- - Ertragsteuer- - Ertragsteuer-

freiheit freiheit
ermaRigter ermaRigter
Umsatzsteuersatz Umsatzsteuersatz

fiir Eintrittsgelder
(derzeit 7 %)

fir Eintrittsgelder
(derzeit 7 %)
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steuerpflichtiger
wirtschaftlicher

Geschaftsbetrieb

Beispiele

zur Neuregelung

Jahresumsatz tiber 35000€
Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb

Veranstaltung unter Ein-

satz bezahlter Spieler Veranstaltung unter Einsatz unbezahlter Spieler
Option keine Option

Behandlung als Folge: Behandlung Folge: Behandlung

wirtschaftlicher als Zweckbetrieb als wirtschaftlicher

Geschéftsbetrieb Geschéftsbetrieb

- Verrechnungs- - Verrechnungs- - Verrechnungs-
moglichkeit von moglichkeit moglichkeit von
Verlusten mit mit Mitglieds- Verlusten mit
Uberschiissen aus beitragen Uberschiissen aus
anderen wirt- und Spenden anderen wirt-
schaftlichen Tatig- - Ertragsteuerfreiheit schaftlichen Tatig-
keiten - ermaRigter keiten

—  Ertragsteuer- Umsatzsteuersatz - Ertragsteuer-
pflicht bei flr Eintritts- pflicht bei
Uberschiissen gelder (7 %) Uberschiissen

—  voller Umsatz- —  voller Umsatz-
steuersatz (19 %) steuersatz (19 %)

— Der Bruttoumsatz eines Vereins aus sportlichen Veranstaltungen
betragt 25000€. An den Veranstaltungen haben keine bezahlten Sportler
teilgenommen.
Zweckbetrieb

— Der Bruttoumsatz des Vereins betragt 25000€. Die Veranstaltung wurde
ausschlieBlich mit bezahlten Sportlern durchgefiihrt.
Zweckbetrieb, Optionsmaoglichkeit fiir volle Steuerpflicht und eventueller
Verlustausgleich.

— Der Bruttoumsatz betragt 40000€. Es haben keine bezahlten Sportler
teilgenommen.
Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb, Optionsmdéglichkeit
fiir steuerbegiinstigten Zweckbetrieb

Die Bewirtung beziehungsweise Verkéstigung ist stets ein steuerpflichti-
ger wirtschaftlicher Geschiftsbetrieb. Eine Differenzierung zwischen Wett-

kampfteilnehmern und Zuschauern wird nicht vorgenommen.
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steuerpflichtige

Tatigkeiten

Korperschaft- und

Gewerbe-

steuerpflicht

Steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschiftsbetrieb

Unter einem wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb versteht man jede selbststin-
dige nachhaltige Tétigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche
Vorteile erzielt werden und die uber den Rahmen einer Vermogensverwal-

tung hinausgeht.

Unterhilt ein Verein, bei dem die Voraussetzungen fir steuerliche Vergiins-
tigungen im Ubrigen gegeben sind, einen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb,
beispielsweise einen Gewerbebetrieb, einen land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb oder einen sonstigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb, so ist er ledig-
lich mit den Besteuerungsgrundlagen (Vermdgen, Umsitze, Einktnfte) steu-
erpflichtig, die diesem Geschiftsbetrieb zuzuordnen sind.

Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschiftsbetriebe sind vor allem die von den
Vereinen selbst betriebenen Gaststitten, Kantinenbetriebe, Ubernachtungs-
heime, Vereinsheime, Inseratengeschifte in Vereinszeitschriften sowie die
Trikot- und selbst durchgefiihrte Bandenwerbung. Mit den wirtschaftlichen
Geschiftsbetrieben treten die Vereine in Wettbewerb zu gleichartigen steu-
erpflichtigen Unternehmen, beispielsweise zum Gaststittengewerbe oder zu
Werbeunternehmen. Die Gewinne aus solchen wirtschaftlichen Geschafts-
betrieben unterliegen der Kérperschaft- und Gewerbesteuerpflicht. Es wird
vorausgesetzt, dass durch den wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb - sei es
durch die erzielten Uberschiisse oder auf eine andere Weise - mittelbar die
gemeinnutzigen Satzungszwecke gefordert werden.

Sobald der Geschiftsbetrieb zum Selbstzweck wird oder unter Vernachldssi-
gung der eigentlichen gemeinnutzigen Aufgaben in den Vordergrund gertickt
ist, geht die Gemeinnitzigkeit insgesamt verloren. Uberschiisse aus einem
wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb missen grundsatzlich fir die steuerbegiins-
tigten Satzungszwecke verwendet werden.
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Besteuerungs-Freigrenze von 35000€

Alle wirtschaftlichen Betitigungen eines gemeinnutzigen Vereins werden zu
einem einheitlichen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb zu-
sammengefasst. Gleichzeitig gilt eine umsatzbezogene Besteuerungs-Frei-
grenze von 35000€ (Erhohung der bisherigen Grenze von 30678 € bezie-
hungsweise 60000DM zum 1.Januar 2007 durch das Gesetz zur weiteren
Stirkung des burgerschaftlichen Engagements). Dies bedeutet, dass gemein-
nutzige Vereine mit Einnahmen (Bruttoumsatz) aus wirtschaftlichen Tatig-
keiten — wie etwa Vereinsgaststitte, Vereinsfeste aller Art, Banden- und Tri-
kotwerbung, Anzeigengeschifte - bis zu 35000€ im Jahr von der Korper-
schaftsteuer und Gewerbesteuer befreit bleiben.

Zu diesen Einnahmen gehoren leistungsbezogene Einnahmen einschlieflich
Umsatzsteuer aus dem laufenden Geschaft, wie Einnahmen aus dem Verkauf
von Speisen und Getrinken. Dazu zihlen auch erhaltene Anzahlungen.

Zu solchen leistungsbezogenen Einnahmen gehoren zum Beispiel nicht:

- Erlése aus der VerduBerung von Wirtschaftsglitern des Anlagever-
mogens des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetriebs

- Betriebskostenzuschiisse sowie Zuschusse flir die Anschaffung oder
Herstellung von Wirtschaftsgiitern des steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschaftsbetriebs

- Investitionszulagen

- der Zufluss von Darlehen

- Entnahmen im Sinne des §4 Abs.1 EStG

- Auflésungen von Ricklagen

- erstattete Betriebsausgaben, etwa Umsatzsteuer

- Versicherungsleistungen mit Ausnahme des Ersatzes von leistungs-

bezogenen Einnahmen.

Beachte Bei der Berechnung des Bruttoumsatzes sind Einnahmen aus kul-
turellen Veranstaltungen nicht einzubeziehen. Einnahmen aus sportlichen
Veranstaltungen sind nur dann zu bertcksichtigen, wenn die sportlichen Ver-

anstaltungen keine steuerbegiinstigten Zweckbetriebe sind.
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Beispiel 1

Beispiel 2

funktionale

Untergliederung

mehrere selbst-

standige

Korperschaften

2007 2006
- Jahresumsatz aus wirtschaftlichen Betatigungen 25000€ 10000€

— Jahresumsatz aus sportlichen Veranstaltungen 7500€ 8000€
(ohne bezahlte Sportler)

jeweils keine Korperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht

2007 2006
- Jahresumsatz aus wirtschaftlichen Betatigungen 40000€ 40000€

— Jahresumsatz aus sportlichen Veranstaltungen 10000€ 10000€
(ohne bezahlte Sportler)

jeweils Kérperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht fir das steuerli-
che Einkommen (Uberschuss) aus den wirtschaftlichen Betatigungen

keine Ertragsteuerpflicht fir die sportlichen Veranstaltungen

keine Verrechnungsmaéglichkeiten eventueller Verluste aus sportlichen Ver-
anstaltungen mit dem Uberschuss aus den wirtschaftlichen Betatigungen.

EinfUhrung von Missbrauchsklauseln

Um Missbrauche durch vielfache Inanspruchnahme der Besteuerungsgrenze
zu verhindern, wurde im Vereinsforderungsgesetz 1990 die steuerliche Be-
handlung der Untergliederungen (Abteilungen) von Vereinen ausdriicklich
geregelt. Danach gelten funktionale Untergliederungen, wie Fufiball-, Hand-
ball- oder Tennisabteilungen von Sportvereinen nicht als selbststindige Steu-
ersubjekte und konnen die Besteuerungsgrenze von 35000 € nicht gesondert
far sich in Anspruch nehmen. Die Besteuerungsgrundlagen sind damit beim
Hauptverein zu erfassen.

Die Aufteilung einer Korperschaft in mehrere selbststindige Korperschaften
zum Zwecke der mehrfachen Inanspruchnahme der Steuerverglnstigung,
das heifit der Besteuerungsgrenze von 35000€, gilt als Missbrauch recht-
licher Gestaltungsmoglichkeiten. Eine Aufteilung einzig und allein mit die-

ser Zielrichtung wird mit steuerrechtlicher Wirkung von der Finanzverwal-
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Regionale
Unter-

gliederungen

tung nicht anerkannt. Erfolgt die Trennung und Verselbststindigung von Ab-
teilungen aber nicht in erster Linie aus steuerlichen, sondern beispielswei-
se aus sportlichen, wirtschaftlichen oder »atmosphirischen« Griinden, so
wird sie steuerlich anerkannt. Es muss sich jedoch dann um eine vollstindige
Trennung handeln, das heifit es muss ein neuer, eigenstindiger (rechts- oder
nichtrechtsfihiger) Verein entstehen, mit eigenen Organen, eigener Kassen-
fuhrung und Kassenhoheit, auf den der »Altverein« keine Einflussmoglich-
keiten haben darf. Regionale Untergliederungen, zum Beispiel Ortsgruppen
des DRK konnen dagegen unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin als
selbststindige Steuersubjekte — mit der Moglichkeit der Inanspruchnahme

der Besteuerungsfreigrenze — anerkannt werden.

Ergibt sich aus der Summe aller steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschafts-
betriebe ein Verlust und wird dieser aus allgemeinen Mitteln der gemeinnuit-
zigen, mildtitigen oder kirchlichen Korperschaft, etwa aus Mitgliedsbeitri-
gen, Spenden, Ertrigen aus Vermdgensverwaltung abgedeckt, so kann dies
zum Verlust der Gemeinnutzigkeit fihren. Genaueres hierzu finden Sie im
Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 19. Oktober 1998, BStBL.1, Sei-
te 1423.

Freibetrige bei der Korperschaftsteuer

und Gewerbesteuer

Alle steuerbegunstigten Korperschaften/ Vereine, die die Besteuerungsfrei-
grenze von 35000 € uberschreiten und steuerpflichtig werden, sowie alle
nicht steuerbegunstigten Vereine konnen bei der Kdrperschaftsteuer einen
Freibetrag von 3 835€ (ab dem Veranlagungszeitraum 2009: 5000 €) und bei
der Gewerbesteuer einen Freibetrag von 3900 € (ab dem Erhebungszeitraum
2009: 5000 €) jahrlich in Anspruch nehmen. Verbleibt nach Abzug des Frei-
betrags ein zu versteuerndes Einkommen, so betrigt die Korperschaftsteuer
hierauf seit 2004 25% und ab 2008 15% dieses Betrages. Die Hohe der Ge-
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werbesteuer hingt vom jeweiligen Hebesatz der Gemeinde ab. Zur Gewer-
besteuer im Einzelnen, siehe Seite 51 ff.

Beispiel 2009 Korperschaftsteuer Gewerbesteuer
- Einkommen 15080€ 15080€
—  davon ab: Freibetrag - 5000€ - 5000€
- zu versteuerndes Einkommen 10080€ 10080€
—  darauf Korperschaftsteuer

=15% vom zu versteuernden Einkommen 1512€
—  Abrundung des zu versteuernden Ein-

kommens fiir Zwecke der Gewerbesteuer 10000€
= Gewerbesteuermessbetrag

= 3,5% des zu versteuernden Einkommens 350€
- Gewerbesteuer

(angenommener Hebesatz 400 %)

= Messbetrag x Hebesatz 1400€

Gestaltungsmoglichkeiten im Hinblick

auf die Besteuerungs-Freigrenze

Die Besteuerung der Ertrige wirtschaftlicher Geschaftsbetriebe kann oft-
mals dadurch vermieden werden, dass der Verein einen wirtschaftlichen Ge-
schaftsbetrieb verpachtet.

1. Verpachtung der Vereinsgaststatte

ohne Betriebs-  Verpachtung ohne Betriebsaufgabeerklirung:
aufgabeerklarung  Der Verein kann die bisher selbstbewirtschaftete Vereinsgaststitte an einen
fremden Pichter verpachten, ohne dass eine Aufgabeerklirung abgegeben
wird. In diesem Fall mussen die Pachteinnahmen jedoch weiterhin als wirt-
schaftlicher Geschaftsbetrieb »verpachtete Vereinsgaststitte« erfasst und in
die 35000 €-Besteuerungsfreigrenze einbezogen werden. Die Hohe der Pacht-
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mit Betriebs-

aufgabeerklarung

Trikotwerbung

einnahmen ist aber regelmifig geringer als die in der Vereinsgaststitte erziel-
ten Umsatze.

Verpachtung mit Betriebsaufgabeerklirung:

Die Uberfithrung des einem wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb dienenden
Vermoégens aus dem steuerpflichtigen in den ertragsteuerfreien Bereich (ide-
eller Bereich oder Vermogensverwaltung) stellt einen Vorgang dar, der nicht
zur Aufdeckung von stillen Reserven fiihrt. Voraussetzung hierfur ist aber,
dass Vermogen uberfihrt wird, das eine selbststandige Einheit, also einen ei-
genstindigen Betrieb oder Teilbetrieb darstellt. Werden lediglich einzelne
Wirtschaftsguter uberfihrt, so hat dies weiterhin die Versteuerung der stil-
len Reserven zur Folge.

Wird also die bisher selbstbewirtschaftete Gaststatte unter gleichzeitiger Er-
klirung der Betriebsaufgabe und Uberfithrung simtlicher Wirtschaftsgiiter
in den Bereich der ertragsteuerfreien Vermogensverwaltung verpachtet, so
unterliegen die in den Wirtschaftsgiitern enthaltenen stillen Reserven nicht
der Besteuerung. Die Pachteinnahmen sind im Bereich der ertragsteuerfreien

Vermogensverwaltung zu erfassen.

2. Verpachtung von Werberechten

Die Steuerpflicht fur den wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb »Werbung« kann
unter bestimmten Voraussetzungen durch die Verpachtung der Werberechte
vermieden werden. In diesem Fall erzielt der Verein insoweit Einnahmen aus
steuerfreier Vermogensverwaltung. Die entgeltliche Ubertragung des Rechts
zur Nutzung von Werbeflichen auf der Sportkleidung (so genannte Trikot-
werbung) und auf Sportgeriten ist jedoch stets als steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschiftsbetrieb zu behandeln.

Voraussetzung fir die steuerliche Anerkennung der Verpachtung der Wer-
berechte als steuerfreie Vermogensverwaltung ist aber, dass der Verein an
der Durchfihrung der Werbegeschifte nicht aktiv mitwirkt, eine personelle
Trennung zwischen Vereinsvorstand und Geschaftsfihrung beim Pachter be-

steht und dem Pichter (Werbeunternehmer) ein angemessener Gewinn ver-
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anteilige

Einnahme

Beispiel

bleibt. Letzteres wird von der Finanzverwaltung bejaht, wenn dem Pachter
mindestens 10% des Uberschusses der Betriebseinnahmen tiber die Betriebs-
ausgaben (ohne Pachtzahlungen) aus der Werbetitigkeit verbleiben. Ande-
renfalls liegt beim uberlassenden Verein (Verpachter) wegen der Annahme
eines Gefilligkeitsvertrages beziehungsweise der steuerlichen Nichtanerken-
nung des Pachtvertrages ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbe-

trieb vor.

3. Auslagerung einer Festveranstaltung
auf eine Festgemeinschaft

Im Zusammenhang mit der Besteuerungsfreigrenze liegt die Frage nahe, ob
bei der Auslagerung einer Festveranstaltung auf eine Festgemeinschaft, bei
den daran beteiligten gemeinniitzigen Vereinen nur der anteilige Uberschuss
oder aber die anteiligen Einnahmen in deren eigene 35000 €-Grenze einzu-
beziehen sind. Die Finanzverwaltung vertritt hierzu die Auffassung, dass fir
die Beurteilung, ob die Besteuerungsfreigrenze uberschritten wird, die antei-
ligen Einnahmen aus der Beteiligung mafigeblich sind.

Ein- Uber-
nahmen schuss

— Eigene Feste eines Sportvereins 30000€ 10000€
(sonst keine eigenen steuerpflichtigen Aktivitaten)

- Gemeinsames Fest von Sportverein und Musikverein
(Festgemeinschaft = GbR, Anteil jedes Vereins = 50 %)
Einnahmen der GbR 15000€ davon 50% 7500€
Uberschuss der GbR 8000€ davon 50% 4000€

— Einnahmen des Sportvereins
im Sinne der Besteuerungsfreigrenze 37500€

- Uberschuss des Sportvereins aus steuerpflichtigen
wirtschaftlichenTatigkeiten i. H.v. 9000 € steuerpflich-
tig, da die Einnahmen von 37500€ die Besteue-
rungsfreigrenze tiberschreiten und der Uberschuss
von 14000€ den Freibetrag (5000€) Gberschreitet. 14000€
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Besteuerungs-

grenze

Wahlrecht

Altpapier

Altkleider, Altglas

4. Altmaterialsammlungen

Bei Altmaterialsammlungen ist die Besteuerungs-Freigrenze des §64 Abs.3
AO und die Regelung in §64 Abs.5 AO zu beachten. Einnahmen aus Altma-
terialsammlungen mussen danach zunichst in die Besteuerungsgrenze einbe-
zogen werden. Wird die Besteuerungsgrenze — unter Bertcksichtigung even-
tueller Einnahmen aus anderen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben - nicht
Uberschritten, fillt keine Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer an. Ist die
Besteuerungsfreigrenze aber tiberschritten, dann unterliegen Uberschiisse aus
simtlichen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben der partiel-
len Steuerpflicht.

Fir die Ermittlung der Uberschiisse aus der Verwertung unentgeltlich erwor-
benen Altmaterials auflerhalb einer stindig daftir vorgehaltenen Verkaufsstel-
le besteht jedoch nach der Sonderregelung in § 64 Abs.5 AO ein Wahlrecht.
Diese Uberschiisse konnen entweder nach allgemeinen Grundsitzen ermit-
telt werden. Dieser Paragraf lisst aber auf Antrag auch eine Schitzung der
Uberschiisse in Hohe des brancheniiblichen Reingewinns zu.

Von der Finanzverwaltung wurde der branchentbliche Reingewinn bei der
Verwertung von Altpapier mit 5% und bei der Verwertung von anderem
Altmaterial (etwa Altkleider oder Altglas) mit 20% der Einnahmen festge-
legt. Zu den Einnahmen gehort nicht die im Bruttopreis enthaltene Umsatz-

steuer.

Auflerdem ist bei der Anwendung des § 64 Abs.5 AO noch Folgendes zu be-
achten:

- Die Einnahmen aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen Alt-
materials gehoren auch dann zu den Einnahmen im Sinne des § 64
Abs.3 AO, wenn der Uberschuss nach §64 Abs.5 AO in Hohe des
branchenublichen Reingewinns geschatzt wird.

- Sofern der Uberschuss nach §64 Abs.5 AO geschitzt wird, sind da-
durch auch die tatsichlichen Aufwendungen der Korperschaft fur
die Altmaterialsammlung und -verwertung abgegolten. Sie konnen

nicht zusitzlich abgezogen werden - auch nicht bei den anderen
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steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben. Die mit der
Altmaterialsammlung zusammenhingenden Einnahmen und Aus-
gaben mussen deshalb gesondert aufgezeichnet werden.

- Die Vorschrift des §64 Abs.5 AO findet keine Anwendung, wenn
Altmaterial in einer stindig dafir vorgehaltenen Verkaufsstelle ver-
wertet wird, etwa wenn ein Verein einen Second-Hand-Shop un-

Weihnachts- terhilt. Auflerdem gilt die Neuregelung nur fiir Altmaterialsamm-
und Wohl- lungen, nicht fir den Einzelverkauf gebrauchter Sachen. Weih-
tatigkeitsbasare nachts- und Wohltitigkeitsbasare sind demnach nicht begiinstigt.

5. Gewinnpauschalierung bei Werbetatigkeit

§64 Abs.6 Nr.1 AO ermdglicht es Vereinen, ab 2000 bei selbstbetriebener
Werbung fir Unternehmen, die im Zusammenhang mit der steuerbegiinstig-
ten Tatigkeit stattfindet (einschlieflich Zweckbetrieben), der Besteuerung

einen Gewinn von 15% der Einnahmen zu Grunde zu legen.

Beispiel —  Einnahmen aus Banden- und Trikotwerbung 9000€
- Kosten der Werbeschilder und der Trikotbeschriftung - 3000€

Gewinn 6000€

Gewinn nach §64 Abs.6 Nr.1 AO (15% von 9000€): 1350€

Wie wird der Gewinn ermittelt ?

Die Gewinne aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben wer-

Bilanzierung  den entweder durch Vermogensvergleich (Bilanzierung) oder durch Einnah-
Einnahmeniiber  menuberschussrechnung ermittelt. Die Erstellung von Bilanzen und Gewinn-
schussrechnung  und Verlustrechnungen wird bei gemeinnutzigen Vereinen selten in Betracht
kommen. Unabhingig von einer freiwillig durchgefiihrten Bilanzierung be-

steht steuerlich eine Bilanzierungspflicht nur dann, wenn entweder der Jah-
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resumsatz mehr als 500000 € betrigt oder der Gewinn aus dem wirtschaft-
lichen Geschiftsbetrieb hoher als 50000€ (bis zum Wirtschaftsjahr 2007:
35000€) ist und das Finanzamt den Verein deswegen zur Bilanzierung auf-
fordert.

In der Mehrzahl der Fille kann der Gewinn durch Einnahmeniberschuss-
rechnung ermittelt werden. Dabei werden von den im jeweiligen Kalender-
jahr zugeflossenen Betriebseinnahmen die im gleichen Zeitraum geleisteten

Betriebsausgaben abgezogen.

Betriebseinnahmen

Betriebseinnahmen sind alle Einnahmen, die im Rahmen des steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschiftsbetriebs anfallen. Hierher gehdren zum Bei-

spiel:

- Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getrinken in Vereins-
gaststitten sowie bei Vereinsfesten

- Einnahmen aus der Sammlung und Verwertung von Altmaterial

- Einnahmen aus dem Verkauf von Vermogensgegenstinden des steu-
erpflichtigen Geschiftsbetriebs (wie etwa von gebrauchtem Inven-
tar)

- Einnahmen aus dem Anzeigen- oder Werbegeschift.
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Betriebsausgaben

Betriebsausgaben sind alle Aufwendungen, die durch den steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb veranlasst sind, zum Beispiel:

- Ausgaben fur Waren

- Lohne und Gehilter (zum Beispiel Bedienungsgelder)

- Heizungs- und Beleuchtungskosten

- Betriebssteuern wie Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Grundsteuer und
Getrinkesteuer

- Miet- und Pachtzinsen

- Schuldzinsen

- Reinigungskosten

- Aufwendungen fir Reparaturen

- Buromaterial

- Porto- und Telefongebihren

- Absetzungen fiur Abnutzung (AfA) fir Gebiude und bewegliche
Anlageguter.

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten fir abnutzbare Anlageguter (Ge-
biude, Einrichtungsgegenstinde und so weiter) kénnen nicht voll im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung oder der Zahlung als Betriebsausgaben
abgezogen werden. Es sind vielmehr nur Absetzungen fir Abnutzung zulas-
sig, deren Hohe sich nach der Nutzungsdauer der betreffenden Wirtschafts-
guter richtet.

Eine Ausnahme gilt nur fir geringwertige Anlageguter, also fir solche Ge-
genstinde, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um
einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag — 150 € nicht ubersteigen. Solche
Kosten sind sofort voll als Betriebsausgaben abzugsfihig. Eine weitere Be-
sonderheit gilt fir Wirtschaftsgliter des Anlagevermogens, deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten jeweils mehr als 150 €, aber nicht mehr als
1000 € betragen. Hierfur ist jahrgangsweise ein Sammelposten zu bilden, in
dem lediglich der Zugang dieser Wirtschaftsguter erfasst und der im Jahr der
Bildung und den vier folgenden Jahren gleichmaflig abzuschreiben ist.
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Beachte Darlehensaufnahmen sind nicht als Einnahmen, Darlehensriick-
zahlungen nicht als Betriebsausgaben zu behandeln.

Bei der Gewinnermittlung konnen im Ubrigen als Kosten oder Aufwen-
dungen nur die tatsichlich gezahlten Ausgaben angesetzt werden. So darf
etwa die unentgeltliche Mitarbeit von Vereinsmitgliedern nicht gewinnmin-

dernd berticksichtigt werden.

Die frihere Regelung, nach der bei Werbemafinahmen (zum Beispiel Ban-
denwerbung, Anzeigengeschift) bei sportlichen oder kulturellen Veranstal-
tungen die Betriebsausgaben pauschal mit 25% der Werbeeinnahmen an-
gesetzt werden durften, ist nicht mehr anzuwenden. Diese frihere Verwal-
tungsregelung ist durch die Einflihrung der Pauschalierungsmdglichkeit des
§64 Abs.6 Nr.1 AO zum 1.Januar 2000 tberholt. Zur Gewinnpauschalie-
rung bei Werbetitigkeiten vergleiche das Beispiel auf Seite 47.
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Gewerbesteuer

Umfang der Steuerpflicht

Die Gewerbesteuerpflicht beschrinkt sich bei gemeinnttzigen Vereinen auf
die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetriebe, wie etwa die selbst
bewirtschaftete Vereinsgaststitte, Inseraten- und Werbegeschifte. Die steu-
erliche Behandlung bei der Gewerbesteuer entspricht den Regelungen, die
bei der Korperschaftsteuer gelten.

Nicht der Gewerbesteuer unterliegen folgende Bereiche:

- der ideelle Vereinsbereich

- die blofle Vermdgensverwaltung (zum Beispiel Verwaltung von Ka-
pitalvermogen, Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz, Ver-
pachtung der Vereinsgaststitte)

- Zweckbetriebe

- land- und forstwirtschaftliche Titigkeiten, die der Korperschaftsteu-
er unterliegen.

[ ]

:o Beachte Simtliche steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetriebe

[ ] .
sind zusammenzufassen.

Die steuerpflichtigen Betriebe werden in folgenden Fillen nicht besteuert:

- Fallsdie Einnahmen aus den steuerlichen wirtschaftlichen Geschafts-
betrieben einschliefllich der Umsatzsteuer insgesamt nicht 35000€
im Jahr ubersteigen

- Falls der Gewerbeertrag unter dem Freibetrag von 3900 € (ab dem
Erhebungszeitraum 2009: 5000 €) liegt.
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In diesen Fallen muss der Verein auch keine Gewerbesteuer-Erklirung abge-
ben (§25 GewStDV).

Grundlagen der Besteuerung

Gewerbeertrag

Hinzurechnungen

Kiirzung

Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag.

Dieser errechnet sich aus

- dem Gewinn aus dem wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb
- bestimmten Hinzurechnungen

- Kirzungen.

Hinzuzurechnen sind ein Viertel der Kreditzinsen sowie der Finanzierungs-
anteile aus Mieten, Pachten, Leasingraten und Lizenzgebuhren. Diese Finan-
zierungsanteile betragen 20 % bei der Uberlassung beweglicher Wirtschaftsgii-
ter, 65% bei der Uberlassung unbeweglicher Wirtschaftsgiiter (bebaute oder
unbebaute Grundstiicke) und 25% bei Lizenzgebuhren. Allerdings kommt
es nur zu einer Hinzurechnung, wenn die Kreditzinsen und Finanzierungs-
anteile den Freibetrag von 100000 € ubersteigen. Als Kiirzung kommt ins-
besondere der Abzug von 1,2% des mit 140 % angesetzten Einheitswerts be-
trieblich genutzter Grundsticke oder Grundsticksteile, beispielsweise hin-
sichtlich des selbstbetriebenen Vereinsgaststittengrundsticks, in Betracht.
Der sich ergebende Betrag ist noch um die noch nicht ausgeglichenen Ge-
werbeverluste fur Jahre ab 1985 zu kurzen.

Der sich ergebende Gewerbeertrag wird auf volle 100 € abgerundet. Anschlie-
Rend erfolgt noch eine Kurzung um den Freibetrag von 3900 €. Der Gewer-
besteuermessbetrag betrigt 3,5% des Gewerbeertrags, das heifit des um die
Hinzurechnungen und Kirzungen sowie den Freibetrag modifizierten Ge-
winns (Absenkung der Gewerbesteuermesszahl von 5% auf 3,5% durch das
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 mit Wirkung zum 1. Januar 2008).
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Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. August 2007 (BGBL.
1S.1912, BStBII S.630) wurde die Regelung des § 4 Abs. 5b EStG eingefiihrt.
Danach ist die Gewerbesteuer nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfihig.
Dasselbe gilt natirlich auch fir die darauf entfallenden steuerlichen Neben-
leistungen. Umgekehrt ist die Erstattung von Gewerbesteuer keine steuer-
pflichtige Betriebseinnahme mehr. Dies gilt nach §52 Abs.12 Satz 7 EStG
erstmals fir Gewerbesteuer, die fur Erhebungszeitriume festgesetzt wird, die
nach dem 31.Dezember 2007 enden.

Gewerbesteuermessbescheid des Finanzamts

Beispiel 2009

Die Gewerbesteuer wird nicht, wie etwa die Korperschaftsteuer oder die
Umsatzsteuer, unmittelbar aufgrund der Besteuerungsmerkmale festgesetzt,
sondern es wird vielmehr durch Anwendung einer Messzahl ein Steuermess-
betrag nach dem Gewerbeertrag ermittelt. Der Gewerbesteuermessbetrag
wird durch das Finanzamt mit dem Gewerbesteuermessbescheid festgestellt.

Formel Der Gewerbesteuermessbetrag betrigt 3,5% des Gewerbeertrages.

Ein gemeinniitziger Verein betreibt selbst eine Vereinsgaststatte. Der Getranke-
und Speisenumsatz belauft sich auf 50000€ inklusive Umsatzsteuer. Der
Gewinn betrégt 6 100€. Bei der Ermittlung des Gewinns wurden 2500€ Schuld-
zinsen aus einem Darlehen als Betriebsausgabe abgesetzt. Der Einheitswert des
Gaststattengrundstiicks betragt 5000€. Die Gewerbesteuerpflicht ist gegeben.

Die Gewerbesteuer errechnet sich wie folgt:

Gewerbeertrag
- Gewinn 6100€
- Schuldzinsen (25% von 2500€)
Hinzurechnungsbetrag: 625€
damit Freibetrag von 100000€ nicht iberschritten
- 1,2% des Einheitswerts
(5000€ x 140% =7000€ x 1,2 %) - 84€

- Gewerbeertrag 6016 €
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— Freibetrag -5000€
— steuerpflichtiger Betrag 1016€
— abgerundet 1000€
— Messbetrag (3,5% von 1000€) 35€
- Gewerbesteuer (35€ x 400 %) 140€

Angenommener Hebesatz der Gemeinde: 400 %

Gewerbesteuerbescheid der Gemeinde

Aufgrund des vom Finanzamt festgestellten Gewerbesteuermessbetrags erteilt
die Gemeinde den eigentlichen Gewerbesteuerbescheid. Die Hohe der Ge-
werbesteuer richtet sich dabei nach dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde.

Anstelle des gesonderten Gewerbesteuerbescheids kann die Festsetzung

auch durch einen kombinierten Bescheid erfolgen.

s Beachte Einwendungen hinsichtlich der Ermittlung des Gewerbesteuer-
° messbetrags (zum Beispiel unzutreffende Gewinn- oder Gewerbeertragser-
mittlung) kénnen nur gegeniiber dem Finanzamt erhoben werden. Antrige
hinsichtlich der Erhebung (wie etwa der Antrag auf Ratenzahlung) sind hin-
gegen an die Gemeinde zu richten.
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e Definition Stiftungen sind Einrichtungen, die einen vom Stifter bestimm-
ten Zweck f6rdern sollen. Wesentliche Merkmale der Stiftungen sind ein dau-
ernder Zweck, ein Vermogen und eine nicht verbandsmiflige Organisation.
Das Fehlen von Mitgliedern unterscheidet Stiftungen von anderen Instituti-
onen wie zum Beispiel Vereinen. Weitere zivilrechtliche Besonderheiten von
Stiftungen privaten Rechts finden Sie in der Broschire »Stiftungen, Stifter
sind Partner« (Herausgeber: Innenministerium Baden-Wirttemberg, Post-
fach 102443, 70020 Stuttgart).

nichtrechtsfahige  Bei den Stiftungen sind nichtrechtsfihige und rechtsfihige Stiftungen zu un-
und rechts-  terscheiden. Das Steuerrecht sieht fir beide Formen Steuerbeglinstigungen

fahige Stiftungen  vor, wenn die vorgeschriebenen Voraussetzungen erftllt sind.

e Beachte Die in dieser Broschirre enthaltenen Ausfihrungen zur Gemein-
nutzigkeit und zur Steuerpflicht innerhalb der angesprochenen Steuerarten
gelten fir steuerbegunstigte Stiftungen grundsatzlich entsprechend.

Familien-  Familienstiftungen dienen ausschliefllich dem Wohl einer oder mehrerer be-
stiftungen  stimmter Familien. Sie koénnen grundsitzlich nicht als gemeinnutzig aner-
kannt werden, da sie nicht auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind, sondern
auf die Begunstigung der Stifterfamilie. Die Errichtung beziehungsweise die
Aufhebung einer Familienstiftung unterliegt der Erbschaft- beziehungswei-
se Schenkungsteuer (§7 Abs.1 Nr.8 und 9 ErbStG), ebenso in Zeitabstin-
den von je 30 Jahren der Erbersatzsteuer (§1 Abs. 1 Nr.4 ErbStG). Dadurch
wird alle 30 Jahre ein Erbfall fingiert und die Familienstiftung einer ent-
sprechenden Besteuerung unterworfen. Diese Steuerschuld kann nach §24
ErbStG im Wege der Verrentung in 30 gleichen jahrlichen Teilbetragen ent-
richtet werden, fir die Verzinsung der Steuer ist von einem Zinssatz von 5,5 %
auszugehen. Zu den Voraussetzungen einer Erbschaftsteuerbefreiung von
Kulturgitern (moglich bei Grundbesitz, Kunstgegenstinden, Kunstsamm-
lungen, wissenschaftlichen Sammlungen und Bibliotheken und Archiven)

siche §13 Abs.1 Nr.2 und 3 ErbStG.
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Genehmigung

einer Stiftung

Stiftungen
des offentlichen

Rechts

Stiftungssatzung

Forderstiftungen

Die Genehmigung einer Stiftung wird nach § 5 StiftG durch die Stiftungsbe-
horde erteilt. In Baden-Wirttemberg ist Stiftungsbehorde bei rechtsfahigen
Stiftungen des Burgerlichen Rechts das Regierungsprisidium, in dessen Be-
zirk die Stiftung ihren Sitz hat oder haben soll. Neben Stiftungen des priva-
ten Rechts gibt es auch Stiftungen des offentlichen Rechts. Im Zweifel ent-
scheidet das zustindige Regierungsprisidium dartber, ob eine Stiftung priva-
ten oder offentlichen Rechts vorliegt.

Gemeinnutzigkeit von Stiftungen

Jede Stiftung muss eine Stiftungssatzung haben. Die Satzung muss die fur das
Stiftungsgeschaft vorgeschriebenen Angaben, das heifit Bestimmungen tber
Name, Sitz, Zweck, Vermogen und Organe der Stiftung enthalten. Wegen
den weiteren satzungsmifligen Voraussetzungen beziehungsweise den allge-
meinen Voraussetzungen fir die Gemeinnitzigkeit wird auf die Seiten 8 bis

26 verwiesen.

Die Stiftung muss ihren steuerbegnstigten Zweck grundsitzlich selbst ver-
wirklichen. Wie bei den »Férdervereinen« (vergleiche Seite 15 bis 17) gibt es
nach § 58 Nr.1 AO auch die Mdglichkeit der Errichtung von steuerbegiinstig-
ten Forderstiftungen, deren satzungsmafiige Aufgabe es ist, fur die Verwirk-
lichung der steuerbegiinstigten Zwecke einer anderen Korperschaft finan-
zielle Mittel zu beschaffen. Eine Forderstiftung muss sich aber — wie ein For-
derverein - nicht darauf beschrinken, Spendengelder zu sammeln und diese
weiterzuleiten, sie kann auch unmittelbar Aktivititen der von ihr geforder-

ten Korperschaft unterstitzen.

Stiftungen des offentlichen Rechts, die einen Betrieb gewerblicher Art (ver-
gleiche §4 KStG, Abschnitt 5 KStR) unterhalten, wie etwa ein Museum,
konnen fiir diesen die Anerkennung als steuerbeglinstigten (gemeinnit-
zigen) Zwecken dienende Korperschaft beim zustindigen Finanzamt bean-
tragen. Zu den formellen und materiellen Voraussetzungen dafir siehe Sei-
te 7 ff.
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Mittelverwendung

Riicklagen

Auflésung

Stiftungskapital

und Zustiftungen

Vermogensbindung bei Stiftungen

Wie beim gemeinnutzigen Verein mussen simtliche Mittel der gemeinnut-
zigen Stiftung ausschliefllich fir die satzungsmifligen Zwecke verwendet
werden. Auch der Gewinn aus Zweckbetrieben und eventuell steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben sowie der Uberschuss aus der Ver-
mogensverwaltung dirfen nur fir die satzungsmafligen Zwecke verwendet

werden (vergleiche Seite 17 »Mittelverwendung«).

Die Stiftung muss nach § 55 Abs.1 Nr. 5 AO ihre Mittel grundsatzlich zeitnah
fur ihre steuerbegunstigten satzungsmifligen Zwecke verwenden, das heifit
spitestens in dem auf den Zufluss folgenden Kalender- oder Wirtschafts-
jahr. Zulissig ist allerdings, dass die Stiftung im Jahr ihrer Errichtung und in
den zwei folgenden Kalenderjahren Uberschiisse aus der Vermdogensverwal-
tung und die Gewinne aus wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben ganz oder
teilweise ihrem Vermogen zufihrt (§ 58 Nr.12 AO). Auflerdem darf eine Stif-
tung Rucklagen in gleichem Umfang wie andere steuerbeglnstigte Korper-
schaften bilden (vergleiche Seite 18 »Riicklagen«).

Bei Auflosung der Stiftung oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks darf
auch bei gemeinnutzigen Stiftungen das Vermogen nur fir steuerbegunstig-

te Zwecke verwendet werden.

Es ist zulassig, das Stiftungskapital und Zustiftungen von der Vermogensbin-
dung nach §55 Abs.1 Nr.4 AO auszunehmen und im Falle des Erloschens
der Stiftung an den Stifter oder seine Erben zurtckfallen zu lassen. Hierbei ist
aber zu beachten, dass fiir solche Stiftungen und Zustiftungen vom Spender
nicht die Spendenvergiinstigung nach § 10 b EStG beziehungsweise §9 Abs. 1
Nr.2 KStG in Anspruch genommen werden kann.

Sofern jedoch das Stiftungskapital und die Zustiftungen nicht von der Vermoé-
gensbindung ausgenommen werden, sind freiwillige Zuwendungen an eine
inlindische steuerbegtnstigte Stiftung im Rahmen des §10b EStG bezie-
hungsweise §9 Abs.1 Nr.2 KStG steuerlich als Spenden abziehbar. Aufier-
dem sind auch solche Zustiftungen als Spende abzugsfihig, bei denen der Zu-
wendende erklart, dass sie zur Erthdhung des Stiftungsvermégens bestimmt
sind. Zum erweiterten Spendenabzug bei Stiftungen vergleiche Seite 95.
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Grunderwerb-

steuer

Privatvermodgen

Zustiftungen an gemeinniitzige Stiftungen

Behandlung bei der Stiftung

Die Zuwendung ist bei der Stiftung nach §13 Abs.1 Nr.16b ErbStG steuer-
frei, wenn sie in den ideellen Bereich erfolgt. Unschidlich ist es, wenn die
Stiftung einen Zweckbetrieb unterhilt. Unterhilt sie einen sonstigen wirt-
schaftlichen Geschiftsbetrieb, der im Verhiltnis zur Verwirklichung steuer-
beglinstigter Zwecke nur von untergeordneter Bedeutung ist, etwa einen
kleinen Kantinenbetrieb, so ist dies ebenfalls fir die Steuerfreiheit der Zu-

wendung bei der Stiftung unschadlich.

Beachte Bei Zuwendungen, die einem sonstigen wirtschaftlichen Ge-
schiftsbetrieb der Korperschaft zuflieflen, ist jedoch stets die Steuerbefrei-

ung ausgeschlossen.

Die unentgeltliche Ubertragung eines Grundstiicks auf eine Stiftung anliss-
lich deren Errichtung ist entweder als Grundstickserwerb von Todes wegen
oder als Grundstiicksschenkung unter Lebenden gemifl §3 Nr.2 GrEStG
von der Grunderwerbsteuer befreit. Hat die Stiftung bei einem Stiftungsge-
schaft unter Lebenden Gegenleistungen zu erbringen oder Auflagen zu uber-
nehmen, die Uber den erbschaftsteuerlich mafigebenden Wert des Grund-
stiicks hinausgehen, fallt Grunderwerbsteuer an (§3 Nr.2 Satz 2 GrEStG).
Dies gilt auch fir den Fall, dass der Stifter sich an dem Grundstick einen
Nieflbrauch oder eine beschrinkte personliche Dienstbarkeit (zum Beispiel
ein Wohnrecht) vorbehalt (§9 Abs.2 Nr.2 GrEStG). Mangels Bereicherung
entfillt insoweit eine Schenkung.

Behandlung beim Stifter

Ubertrigt der Stifter Teile seines Privatvermégens (etwa Wertpapiere oder
Grundstiicke) auf die Stiftung, so handelt es sich ertragsteuerlich um einen
Vorgang in seiner Privatsphire. Eine Steuerpflicht wird dadurch nicht aus-
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Auflagen

Drittelgrenze

gelost. Dies gilt auch fir den Fall, dass er eine wesentliche Beteiligung im
Sinne des § 17 EStG in eine Stiftung einbringt. Da die Einbringung unentgelt-
lich ist, fallt kein Verdiuferungsgewinn im Sinne des §17 EStG an. Eine Ge-
winnverwirklichung tritt insoweit nicht ein (BFH vom 25.November 1965,
BStBI. 1966 III Seite 110). Die Unentgeltlichkeit entfillt auch dann nicht,
wenn der Stifter einen Teil der aus der Nutzung des Stiftungsvermogens zu
erzielenden Ertrige fur sich oder seine Angehorigen vorbehilt oder bestimm-
te Auflagen in das Stiftungsgeschift aufnimmt. Derartige Auflagen sind keine
Gegenleistung. Die einschrinkenden Regelungen des §58 Nr.5 AO sind zu
beachten. Zum so genannten »Buchwertprivileg« bei Zuwendungen an steu-
erbegunstigte Stiftungen aus einem Betriebsvermogen vergleiche Seite 100.

Selbstlosigkeit und gemeinnutzigkeits-
unschadliche Zuwendungen
an den Stifter und dessen Angehorige

Nach §58 Nr.5 AO ist es fir die Gemeinnitzigkeit unschidlich, wenn eine
Stiftung einen Teil ihres Einkommens, hdchstens jedoch ein Drittel, dazu
verwendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine nichsten Ange-
horigen zu unterhalten, ihre Griber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren.
Diese Drittelgrenze bezieht sich auf den jeweiligen Veranlagungszeitraum.
Maflgebend ist das Einkommen, das im Durchschnitt der Jahre erzielt wird.
Dabei gehoren zum Einkommen nicht nur das zu versteuernde Einkommen,
sondern die gesamten Ertrige, auch soweit sie steuerfrei sind. Der Begriff
des nichsten Angehorigen ist enger als der Begriff des Angehorigen nach
§15 AO.

Der Kreis der nichsten Angehorigen umfasst Ehegatten, Eltern, Grofleltern,
Kinder, Enkel, Geschwister, Pflegeeltern und Pflegekinder. Nicht zu diesem
Personenkreis gehdren Dritte wie personliche Freunde oder zum Beispiel die
Haushilterin des Stifters. Die Aufwendungen der Stiftung nach § 58 Nr.5 AO
mussen sich unabhingig von der Grenze von einem Drittel des Einkommens
in einem angemessenen Rahmen halten. Hierbei ist der Lebensstandard des

Zuwendungsempfingers zu bertcksichtigen.
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belastetes

Vermégen

Wird einer gemeinnitzigen Stiftung Vermogen zugewendet, das bereits mit
wirksam begrindeten Anspriichen belastet ist (zum Beispiel Nieflbrauch,
Grund- oder Rentenschulden, Vermichtnisse aufgrund testamentarischer Be-
stimmungen des Zuwendenden), so ist die Erfullung dieser ibernommenen
Anspriche aus dem zugewendeten Vermogen keine schadliche Mittelver-
wendung im Sinne des § 55 Abs. 1 Nr.1 AO. Aus den laufenden Ertrigen darf
trotzdem insgesamt hochstens ein Drittel des Einkommens der Stiftung so-
wohl far die Erfillung der ibernommenen Anspriche als auch far den Un-
terhalt des Stifters und seiner nichsten Angehdrigen gemeinnitzigkeitsun-
schidlich verwendet werden.
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Museen und Museums-Shops

Betreibt eine steuerbeglinstigte kulturelle Einrichtung ein Museum, so stellt
der Betrieb dieses Museums einen steuerbegiinstigten Zweckbetrieb dar. Zu
den Einnahmen des steuerbegiinstigten Zweckbetriebs gehoren neben den
Eintrittsgeldern auch die Erl6se aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen,
Plakaten, Postkarten, Fotografien, Dias, Reproduktionen, Abgussen, Nach-
bildungen und Bildbinden. Voraussetzung hierfur ist allerdings, dass es sich
um Darstellungen von Ausstellungssticken des betreffenden Museums han-
delt, das Museum diese Gegenstande selbst herstellt oder herstellen lasst
und die Gegenstinde ausschliefllich in dem betreffenden Museum vertrie-

ben werden.

Verkdufe von sonstigen Artikeln, bei denen ein unmittelbarer Zusammen-
hang zum Zweckbetrieb »Museum« nicht gegeben ist, stellen einen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb dar. Gleiches gilt fir den Ver-
kauf von Speisen und Getrinken.

Wird ein Museum beziehungsweise ein Museums-Shop von einer Korpet-
schaft des offentlichen Rechts betrieben, so stellen die verschiedenen Tatig-
keiten grundsatzlich jeweils einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Diese
Betriebe konnen jedoch wegen der engen »technisch« wirtschaftlichen Ver-
flechtung zu einem BgA zusammengefasst werden. Wird fiir den zusammen-
gefassten BgA eine gemeinnttzige Satzung erstellt, so stellt der Betrieb des
Museums, und unter den oben genannten Voraussetzungen auch der Betrieb

des Museums-Shops, einen steuerbegiinstigten Zweckbetrieb dar.

Beachte In diesem Fall konnen Gewinne aus dem steuerpflichtigen Teil
des Museums-Shops (Bewirtung, nicht begtinstigte Verkdufe) nicht mit Ver-
lusten aus dem Museumsbetrieb verrechnet werden. Auflerdem muss im Be-
reich der Betriebsausgaben, insbesondere bei den Personal- und Gebidudeauf-

wendungen eine entsprechende Kostenaufteilung vorgenommen werden.

Wird fir den zusammengefassten BgA keine gemeinnutzige Satzung erstellt,
so konnen eventuelle Gewinne des dann insgesamt steuerpflichtigen Muse-
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Museums-

Forderverein

ums-Shops mit Verlusten aus dem (dann ebenfalls steuerpflichtigen) Muse-
umsbetrieb verrechnet werden. Eine Kostenaufteilung kann entfallen. Die
umsatzsteuerlichen Verglnstigungen bleiben erhalten, da hierfir die for-
melle Anerkennung der Gemeinnutzigkeit nicht erforderlich ist. Allerdings
muss hierbei beachtet werden, dass fir vereinnahmte Spenden eine fir den
steuerlichen Sonderausgabenabzug wirksame Zuwendungsbestitigung (ver-
gleiche Seite 104) nur von einem BgA erteilt werden darf, der vom zustindi-

gen Finanzamt als gemeinnutzigen Zwecken dienend anerkannt wurde.

Ein Museums-Forderverein kann nach § 58 Nr. 1 AO gemeinniitzig sein, wenn
das Museum von einer Korperschaft (BgA, GmbH, Verein et cetera) betrie-
ben wird, die als steuerbeginstigten Zwecken dienend anerkannt wird. Fur
geforderte BgA, die dem Grunde nach steuerbeguinstigte Zwecke (zum Bei-
spiel Kultur) verfolgen, gilt nach einer Gesetzesinderung, die auf eine Bun-
desratsinitiative Baden-Wurttembergs zurtickgeht, die Besonderheit, dass sie
keine gemeinniitzigkeitsrechtliche Satzung benétigen (zum Beispiel im Falle

eines Museums, das von einem Forderverein unterstutzt wird).

Wird vom Forderverein ein Museums-Shop betrieben, so gilt fur die steuer-
liche Behandlung Folgendes:

Bei Vorliegen einer typischen Fordervereinssatzung (Beschaffung von Mit-
teln, ideelle Werbung fiir...) ist das Betreiben eines Museums-Shops nicht
zwingend erforderlich, um die satzungsmifigen Zwecke erreichen zu kén-
nen. Aber auch bei entsprechend ausgestalteter Satzung konnte beim For-
derverein kein Zweckbetrieb vorliegen und es musste ein wirtschaftlicher
Geschiftsbetrieb angenommen werden, da nur das Museum selbst simtliche
Rechte an der jeweiligen Ausstellung besitzt. Museumsfihrer und sonsti-
ge erginzende Informationen konnen in der Regel nur in Absprache und
nach Genehmigung des Museums aufgelegt und vertrieben werden. Dies gilt
ebenso fir die Anfertigung und den Vertrieb von Replikaten ausgestellter
Exponate. Somit ist eine Verankerung eines Zweckbetriebs »Museums-Shop«
in der Satzung des Fordervereins als dessen eigene (unmittelbare) gemein-

nutzige Titigkeit regelmaflig nicht moglich.
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Allgemeines

Bei der Umsatzbesteuerung sind nacheinander folgende Punkte zu prifen:

1. Liegt eine unternehmerische Tétigkeit vor?

2. Istder steuerbare Umsatz auch steuerpflichtig oder sieht das Gesetz
eine Steuerbefreiung vor?

3. Wie hoch ist die Bemessungsgrundlage und der Steuersatz?
Lasst sich die an das Finanzamt abzufiihrende Zahllast durch die

Geltendmachung von Vorsteuern ermifigen?

Die Steuerbarkeit —
der Verein als Unternehmer

Nachhaltigkeit

Vereine sind Unternehmer, wenn sie entgeltliche Lieferungen oder entgelt-
liche sonstige Leistungen nachhaltig ausfihren. Nachhaltigkeit bedeutet
dabei grundsatzlich die Wiederholung von entgeltlichen Lieferungen oder
sonstigen Leistungen. Dies ist etwa der Fall, wenn ein Musikverein jedes Jahr
ein Fest veranstaltet, fir das er Eintrittsgeld verlangt. Soweit ein Verein sol-
che Titigkeiten ausibt, handelt er im Rahmen seines Unternehmens, das

heifit in seinem unternehmerischen Bereich.

Einnahmen des Vereins aus Mitgliedsbeitragen, Zuschussen oder Spen-
den l6sen in der Regel keine Umsatzsteuer aus, da in diesen Fillen der Ver-
ein keine Lieferungen oder sonstige Leistungen an den Beitragszahler, Zu-
schussgeber oder Spender erbringt. Der Verein ist insoweit nicht Unter-
nehmer. Wird er also in diesem Bereich titig, liegt kein steuerbarer Um-
satz vor. Dies gilt beispielsweise, wenn Musik- oder Sportunterricht an Ver-
einsmitglieder erteilt wird, der bereits durch den Mitgliedsbeitrag abgedeckt
ist. Der Verein handelt hier in seiner Eigenschaft als Nichtunternehmer. Er
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darf jedoch wie eine Privatperson nach §15 Abs.1 Nr.1 Umsatzsteuergesetz
(UStG) als Nichtunternehmer keine Vorsteuern geltend machen. Zu diesem
Bereich anfallende Vorsteuern sind bei der Steuererklirung auszuscheiden
(Aufteilung).

Wenn ein Verein seinen Mitgliedern Leistungen anbietet, kann der Verein
unter Berufung auf das EuGH-Urteil vom 21.Mirz 2002 die Mitgliedsbeitra-
ge der Umsatzsteuer unterwerfen. Bei einer Versteuerung der Mitgliedsbei-
trige besteht u. U. die Moglichkeit, einen (hoheren) Vorsteuerabzug aus Ein-
gangsleistungen (vergleiche Seite 72) geltend zu machen.

Umsitze des Vereins

steuerbare  Steuerbare Umsitze des Vereins liegen immer dann vor, wenn der Verein
Umsitze  in seinem unternehmerischen Bereich gegen Entgelt titig wird. In Betracht
kommen insbesondere folgende Betitigungen:

- Eigenbewirtschaftung einer Vereinsgaststitte oder Vereinskantine,
auch wenn diese nur Mitgliedern zuginglich ist

- Durchfihrung von Vereinsfesten

- Verkauf von Waren (zum Beispiel Getrinke, Wirstchen und der-
gleichen), Vereinsabzeichen, Sportgeriten, Festschriften und Fach-
buchern, auch wenn der Verkauf nur an Mitglieder erfolgt, etwa im
Rahmen sportlicher Veranstaltungen

- Verkauf von gebrauchten Gegenstinden aus dem unternehmeri-
schen Bereich

- Verkauf von gesammeltem Altpapier

- Verkauf von Losen fir eine Vereinstombola

- Abhaltung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen gegen
Erhebung von Eintrittsgeldern oder Teilnehmergebthren

- Vermietung und Verpachtung (auch stundenweise) von Grundsti-
cken, Gebduden, Riumen, Sportanlagen und sonstigen Einrich-
tungen und Gegenstinden des Vereins, wie etwa Musikinstrumente

oder Sportgerite
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Uberlassung von Flichen zur Anbringung von Reklame gegen Ent-
gelt, beispielsweise Werbung auf Sportplitzen und Sportkleidung,
Inserate in der Vereinszeitschrift oder Festschrift

Entgeltliche Uberlassung des Rechts an Dritte, bei Veranstaltungen
des Vereins beziehungsweise in Riumen des Vereins Waren zu ver-
kaufen (Beispiel: Provision eines Automatenaufstellers)

Erteilung von Musik-, Tanz- oder Sportunterricht und dergleichen
gegen Entgelt - auch fir Vereinsmitglieder.

Steuerbefreiungen

Bei Vereinen kommen insbesondere folgende Befreiungen in Betracht:

Verduflerungen von Grundsticken. Diese fallen unter das Grund-
erwerbsteuergesetz und sind deshalb von der Umsatzsteuer freige-
stellt.

Umsatze aus Lotterie- und Rennwetteinnahmen, die unter das
Rennwett- und Lotteriegesetz fallen. Nicht unter die Befreiung fal-
len Umsatze aus Lotterien und Ausspielungen, die von der Renn-
wett- und Lotteriesteuer befreit sind oder fur die diese Steuer nicht
erhoben wird (vergleiche auch Seite 86).

Vermietung und Verpachtung von Grundstiicken, Gebduden und
Riumen in Gebduden, beispielsweise die Vermietung eines Raumes
des Vereinsheims oder eines Sportplatzes an einen anderen Verein.
Werden im Rahmen einer Vermietung und Verpachtung von Grund-
sticken auch so genannte Betriebsvorrichtungen mitvermietet, ist
die auf die Betriebsvorrichtungen entfallende Miete oder Pacht
steuerpflichtig. Beispiel: eine Vereinsgaststitte wird einschliefllich
Einrichtung an einen Gastwirt verpachtet. Die - gegebenenfalls ge-
schitzte - Pacht fur die Einrichtung ist steuerpflichtig.

Bei der Nutzungsuberlassung von Sportstatten liegt dagegen eine
einheitliche steuerpflichtige Leistung vor.
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Orchester-, Chorumsatze von Vereinen, wenn eine Bescheinigung
der jeweils zustindigen Landesbehorde vorliegt, nach welcher der
Verein die gleichen kulturellen Aufgaben wie entsprechende Ein-
richtungen der 6ffentlichen Hand erfullt

Durchfithrung von Vortrigen, Kursen und anderen Veranstaltungen
wissenschaftlicher oder belehrender Att, die gemeinnutzigen Zwe-
cken oder dem Zweck eines Berufsverbandes dienen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass die Einnahmen tberwiegend zur Deckung
der Unkosten verwendet werden. Dies gilt zum Beispiel fir die Er-
teilung von Musik- oder Sportunterricht an Jugendliche und Er-
wachsene, gleichgtltig ob Vereinsmitglied oder nicht. Die Steuerbe-
freiung kommt allerdings nicht in Betracht, wenn ein Verein Tanz-
kurse durchfihrt, die der Freizeitgestaltung der Teilnehmer dienen.
Tanzkurse stellen nur dann Sportunterricht dar, wenn die Teilneh-
mer das Tanzen als Tanzsportler in erster Linie als Wettkampf zwi-
schen Paaren beziehungsweise Formationen im Rahmen des Ver-
eins- beziehungsweise Leistungssports betreiben (vergleiche Ab-
schnitt 115 der Umsatzsteuerrichtlinien).

Durchfihrung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen
durch Vereine, die gemeinnutzigen Zwecken oder dem Zweck eines
Berufsverbandes dienen, soweit das Entgelt in Teilnehmergebthren
besteht, beispielsweise Startgeld

Gewihrung von Beherbergung und Verkostigung durch Vereine,
wenn sie Uberwiegend Jugendliche fir Erziehungs-, Ausbildungs-
oder Fortbildungszwecke bei sich aufnehmen, soweit die Leistun-
gen an Jugendliche oder an die bei ihrer Erziehung, Fortbildung
oder Pflege titigen Personen ausgefithrt werden

Leistungen der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VIII), wenn diese von Trigern der 6ffentlichen Jugend-
hilfe, anerkannten Trigern der freien Jugendhilfe, Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften, amtlich anerkannten Verbinden der frei-
en Wohlfahrtspflege oder anderen anerkannten Einrichtungen et-
bracht werden. Dazu gehéren auch die Durchfithrung von Lehr-
gingen, Freizeiten, Zeltlagern, Fahrten und Treffen sowie von Ver-
anstaltungen, die dem Sport, der Kultur oder der Erholung dienen
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(zum Beispiel die Erteilung von Musikunterricht an Jugendliche),
aber auch kulturelle Veranstaltungen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Steuerbefreiungen sind im §4 des Umsatzsteuergesetzes geregelt.

Nichterhebung der Umsatzsteuer

(Kleinunternehmerregelung)

Beispiel

Die fir die Ertragsteuern geltende Besteuerungsgrenze des §64 AO von
35000 € hat fur die Umsatzsteuer keine Bedeutung.

Fur die Umsatzsteuer gelten folgende, vorrangige Regelungen:

Ein Verein braucht keine Umsatzsteuer zu zahlen, wenn die steuerpflichti-
gen Einnahmen einschliefllich der darauf entfallenden Steuer aus seiner ge-
samten unternehmerischen Betitigung im vorangegangenen Kalenderjahr
17 500 € nicht uberstiegen haben und im laufenden Kalenderjahr voraussicht-
lich 50000 € nicht ubersteigen werden (§19 Abs. 1 UStG).

Dies hat zur Folge, dass beispielsweise ein gemeinnutziger Verein, der regel-
miflig aus seinen wirtschaftlichen Aktivititen, wie zum Beispiel aus Vereins-
festen, Einnahmen in Hohe von insgesamt 25000€ erzielt, mit dem Uber-
schuss hieraus nicht der Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer unterliegt.
Bei der Umsatzsteuer sind aber die Einnahmen aus diesem wirtschaftlichen

Geschiftsbetrieb dem Regelsteuersatz von 19 % zu unterwerfen.

Kleinunternehmerregelung
Ein Verein hat 2006 einen Umsatz von 10000€, 2007 einen Umsatz von 20000€
und 2008 einen Umsatz von voraussichtlich unter 177500€.
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In diesem Fall fallt im Jahr 2007 keine Umsatzsteuer an, da der Umsatz im Jahr
2006 unter der malRgebenden Umsatzgrenze von 17500€ lag. Fur das Jahr
2008 ist dagegen Umsatzsteuer zu erheben, da der Umsatz im malRgebende
vorausgegangenen Kalenderjahr 2007 die Umsatzgrenze von 17500€ liber-
stiegen hat. Stellt sich heraus, dass der Umsatz 2008 tatséachlich 177500€ nicht
Uberstiegen hat, fallt fir 2009 keine Umsatzsteuer an.

Im Falle der Nichterhebung der Umsatzsteuer kann der Verein nicht auf die
Steuerfreiheit bestimmter Umsitze verzichten. Er darf keine Umsatzsteuer

gesondert in Rechnung stellen und hat auch keinen Vorsteuerabzug.

Beachte Auf diese Kleinunternehmerregelung kann der Verein gegent-
ber dem Finanzamt insgesamt verzichten. Macht er von diesem Verzicht Ge-
brauch, werden seine Umsitze im Wege der Regelbesteuerung der Umsatz-
steuer unterworfen. Der Verzicht bindet den Verein funf Jahre.

Steuerberechnung

ermaBigter

Steuersatz

Haben bei einem Verein im vorangegangenen Kalenderjahr die jihrlichen
Einnahmen aus seiner gesamten unternehmerischen Betitigung 17 500€
uberstiegen, sind seine Umsitze durch Anwendung des Steuersatzes auf die
Bemessungsgrundlage zu besteuern. Gleiches gilt, wenn der Verein auf die
Kleinunternehmerregelung verzichtet oder wenn diese Regelung wegen des
voraussichtlichen Ubersteigens der 50000 €-Grenze nicht in Anspruch ge-
nommen werden kann. In diesen Fillen hat der Verein die Méglichkeit, die
anfallende Umsatzsteuer dem Abnehmer der Lieferung oder sonstigen Leis-
tung gesondert in Rechnung zu stellen.

Umsitze von Vereinen, die gemeinnutzigen, mildtitigen und kirchlichen
Zwecken dienen, unterliegen grundsitzlich dem ermafligten Steuersatz von
7%. Die Steuerermafligung gilt jedoch nicht fiir wirtschaftliche Geschiftsbe-
triebe, die keine Zweckbetriebe sind (§§ 65 bis 68 AO). Der ermifligte Steu-
ersatz gilt also nur fur die Bereiche Vermogensverwaltung und Zweckbe-
trieb.
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Bemessungs- Die Umsatzsteuer errechnet sich - wie oben ausgefiihrt - durch Anwen-
grundlage  dung des jeweiligen Steuersatzes auf die so genannte Bemessungsgrundlage.
Diese ist bei entgeltlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen grundsitz-
lich das so genannte Nettoentgelt. Ist bei Lieferungen oder bei Leistungen
die Umsatzsteuer im Preis enthalten, etwa im Preis einer Eintrittskarte, dann
muss die Umsatzsteuer aus den Einnahmen herausgerechnet werden. Dies
geschieht bei einem Steuersatz von 7% mit 6,54 % und bei einem Steuersatz
von 19% mit 15,97 % des Bruttoentgelts.

Beispiel — Einnahmen aus einer kulturellen Veranstaltung 10000,00€
— Umsatzsteuer hieraus 6,54 % - 654,00€
— Nettoentgelt (= Bemessungsgrundlage) 9346,00€
Beispiel — Einnahmen aus Getrankeverkaufen in der Vereins- 12500,00€
gaststatte (wirtschaftlicher Geschéftsbetrieb)
— Umsatzsteuer hieraus 15,97 % - 1996,25€
— Nettoentgelt (= Bemessungsgrundlage) 10503,75€
Vorsteuerabzug

Von der errechneten Umsatzsteuer konnen die in Eingangsrechnungen ge-
sondert ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrage unter den nachfolgend be-
schriebenen Voraussetzungen als Vorsteuer abgezogen werden, wenn diese
Einkéufe beziehungsweise in Anspruch genommenen Leistungen den unter-
nehmerischen Bereich des Vereins betreffen, wie etwa Getrinkeeinkiufe fir

die Vereinsgaststatte.
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Aufteilung

Kein Vorsteuerabzug
Der Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen,

- falls so genannte Reprasentationsaufwendungen vorliegen

- wenn Gegenstinde oder Leistungen fur den nichtunternehme-
rischen Bereich bezogen werden, zum Beispiel Sportgerite fur ide-
elle Vereinszwecke

- wenn ein Gegenstand zu weniger als 10% unternehmerisch genutzt
wird

- wenn die bezogenen Gegenstinde oder Leistungen zwar den un-
ternehmerischen Bereich des Vereins betreffen, damit jedoch steu-
erfreie Umsitze ausgefihrt werden. Hierzu zihlt beispielsweise der

Anstrich eines steuerfrei vermieteten Raumes.

Zuordnung der Vorsteuern

Die gesamten dem Verein in Rechnung gestellten Vorsteuerbetrige sind zu-
nichst danach aufzuteilen, ob sie den unternehmerischen oder den ideellen
(nichtunternehmerischen) Vereinsbereich betreffen. Die hiernach auf den
ideellen Vereinsbereich entfallenden Betrige sind vom Vorsteuerabzug von
vornherein ausgeschlossen. Die Vorsteuern, die auf den unternehmerischen

Bereich entfallen, konnen abgezogen werden, wenn

- der Leistende ein Unternehmer ist, der zum gesonderten Ausweis
der Umsatzsteuer berechtigt ist

- die Umsatzsteuer in einer Rechnung an den Verein gesondert aus-
gewiesen ist. Der Vorsteuerabzug beschrankt sich dabei auf die fir
die Leistung zutreffend berechnete Umsatzsteuer.

- sie mit steuerpflichtigen Ausgangsumsitzen des Vereins zusammen-

hangen.

Betreffen die auf den unternehmerischen Bereich entfallenden Vorsteuerbe-
trige sowohl steuerpflichtige Umsitze als auch steuerfreie Umsitze, die den
Vorsteuerabzug ausschliefen - zum Beispiel steuerfreie Grundstucksvermie-



74

Wahlrecht

Erleichterungen
beim

Vorsteuerabzug

tung -, muss eine weitere Aufteilung in einen abzugsfihigen und einen nicht

abzugsfihigen Teil vorgenommen werden.

Ist eine unmittelbare Zuordnung der jeweiligen Vorsteuerbetrige zum unter-

nehmerischen oder ideellen Vereinsbereich nicht moglich, weil sie beide Be-

reiche betreffen, ist wie folgt zu verfahren:

Bei vertretbaren Sachen - dazu gehoren zum Beispiel Wasser, Heiz-
ol, Energie - sowie bei sonstigen Leistungen, zum Beispiel Anmie-
tungen oder Reparaturen, sind die Vorsteuerbetrige nach dem Ver-
brauch beziehungsweise nach der Nutzung aufzuteilen.

Bei einheitlichen Gegenstinden - wie etwa einem Computer -
sowie bei Grundsticken besteht ein Wahlrecht.

Alternative 1:

Zum einen kann eine volle Zuordnung zum unternehmerischen
Bereich vorgenommen werden. In diesem Fall sind die entspre-
chenden Vorsteuerbetrige - trotz Mitverwendung im ideellen Ver-
einsbereich - nur insoweit vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen,
als sie mit steuerfreien Ausgangsumsitzen zusammenhingen. Die
nichtunternehmerische Mitverwendung unterliegt als Ausgleich
dafir jedoch als unentgeltliche Wertabgabe im Sinne des §3 Abs.9a
Nr.1 UStG der Umsatzsteuer.

Alternative 2:

Es ist auch moglich, von vornherein eine Aufteilung auf den unter-
nehmerischen und den ideellen Bereich entsprechend dem Nut-
zungsverhiltnis vorzunehmen. Dies hat zur Folge, dass nur ein an-
teiliger Vorsteuerabzug besteht. Dafiir braucht dann aber die nicht-
unternehmerische Mitverwendung nicht als unentgeltliche Wertab-
gabe nach §3 Abs.9 a Nr.1 UStG versteuert zu werden.

Hiufig ist eine sachgerechte Zuordnung der Vorsteuern zu dem einen oder

zu dem anderen Bereich nur sehr schwer moglich. Zur Vereinfachung kon-

nen Vereine daher beim Finanzamt einen Antrag stellen, die Vorsteuerbe-

trige, die teilweise dem unternehmerischen und teilweise dem nichtunter-

nehmerischen Bereich zuzurechnen sind, nach dem Verhiltnis der Einnah-

men aus dem unternehmerischen (ohne die Einnahmen aus Hilfsgeschaften)
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Beispiel

und aus dem nichtunternechmerischen Bereich aufzuteilen (Abschnitt 22
Abs. 6 Umsatzsteuerrichtlinien). Die auf diese Weise ermittelten Vorsteuern,
die auf den nichtunternehmerischen Bereich entfallen, sind von vornherein
vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Dafir braucht der Anteil der ideellen
Nutzung nicht als unentgeltliche Wertabgabe im Sinne des §3 Abs.9a Nr. 1
UStG versteuert zu werden. Die hiernach dem unternehmerischen Bereich
zugerechneten Vorsteuern sind insoweit nicht abzugsfahig, als sie mit steuer-

freien Ausgangsumsitzen in Zusammenhang stehen.

Beachte Dieses vereinfachte Aufteilungsverfahren darf jedoch nicht zu
einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis fihren. Auflerdem muss sich

der Verein verpflichten, das Verfahren mindestens finf Jahre anzuwenden.

Vorsteuerabzug

Ein Jugend-Sportverein hat ein jahrliches Aufkommen aus Mitgliedsbeitragen
und Spenden von insgesamt 5000€. In einem Vereinsheim (Nutzflache

250 m?2) wird auf 100 m? eine Vereinsgaststatte selbst betrieben. Die jahrlichen
Einnahmen betragen hieraus 18800€. 50 m2 werden an die Volkshochschule
umsatzsteuerfrei flir 1200€ jahrlich vermietet. Die restlichen 100 m? werden aus-
schlieBlich fir ideelle Zwecke des Vereins genutzt.

Der Verein hat in einem Kalenderjahr folgende Rechnungen mit gesondert
ausgewiesener Umsatzsteuer erhalten:

— Reparatur des Vereinsheimdaches 10000€ 1900€ USt
— laufende Unterhaltskosten fiir das gesamte
Vereinsheim (Energie, Wasser und ahnliches) 2500€ + 475€ USt
— Wareneinkauf fiir die Gaststéatte 12500€ +1345€ USt
— Kauf eines Computers 2000€ + 380€ USt
Umsatzsteuer insgesamt 4100€

Der Computer wird zu 90 % fur Zwecke der Gaststatte und zu 10 % fiir ideelle
Vereinszwecke eingesetzt.

- Die Vorsteuern aus dem Wareneinkauf fur die Gaststitte betreffen
ausschliefilich den wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb, diese Vorsteu-
ern sind in vollem Umfang (1345 €) abzugstihig.

- Die ubrigen Vorsteuern betreffen sowohl den unternehmerischen
Bereich als auch den ideellen Bereich des Vereins, sie sind daher

aufzuteilen.
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2)

b)

Die Vorsteuern aus der Dachreparatur in Hohe von 1900 € be-
treffen das gesamte Gebiude. Sie entfallen entsprechend der
Nutzung des Gebdudes zu °%so (40%) auf den ideellen Be-
reich. Ein Vorsteuerabzug ist daher in Hohe von 40 % von 1900
=760 € von vornherein ausgeschlossen. %250 (60%) betreffen
den unternehmerischen Teil (1140 €). Allerdings werden hier-
von *%so (13) steuerfrei vermietet, sodass auch insoweit ein
Vorsteuerabzug eines Drittels von 1140 = 380 € ausgeschlossen
ist. Der zulassige Vorsteuerabzug aus der Dachreparatur betrigt
somit 760 €.

Die Vorsteuern aus den laufenden Unterhaltskosten missen
entsprechend dem Verbrauch beziehungsweise der Nutzung
aufgeteilt werden, beispielsweise anhand von Zihleinrichtun-
gen. Ist dies nicht maoglich, ist ein anderer geeigneter Auftei-
lungsmafistab zu nehmen. Im Beispielsfall bietet sich hierfir
ebenfalls das Verhiltnis der Nutzflichen an. Wie bei a) ist des-
halb die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer (475€) zunichst
zu 1%s0 (40%) auf den nichtunternehmerischen und zu %250
(60%) auf den unternehmerisch genutzten Bereich aufzuteilen.
Der hiernach auf den nichtunternehmerischen Teil entfallen-
de Betrag von 190 € (40% von 475€) ist von vornherein vom
Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Der auf den unternehmerischen
Bereich entfallende Betrag von 285 € (60 % von 475 €) ist wegen
der steuerfreien Ausgangsumsitze wie oben nur zu % abzugs-
fihig. Die abzugsfihige Vorsteuer aus den Unterhaltskosten be-
tragt somit 190 €.

Der Verein kann den neu angeschafften Computer in vollem
Umfang dem unternehmerischen Bereich zuordnen, obwohl
er zu 10% auch ideellen (nichtunternehmerischen) Zwecken
dient. Die Vorsteuern in Hohe von 380 € kénnen daher voll ab-
gezogen werden. Als Ausgleich dafir unterliegt die nichtunter-
nehmerische Verwendung jedoch als unentgeltliche Wertabga-
be im Sinne des §3 Abs.9a Nr.1 UStG der Umsatzsteuer. Be-
messungsgrundlage fiir diese sonstige Leistung sind die bei der
nichtunternehmerischen Verwendung angefallenen Ausgaben,

soweit sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berech-
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Beispiel

tigt haben. Bei der Ermittlung der Ausgaben sind die Anschaf-
fungskosten des Computers auf drei Jahre (= betriebsgewohn-
liche Nutzungsdauer) zu verteilen. Der Verein kann den Com-
puter aber auch von vornherein nur zu 90% dem unternehme-
rischen Bereich und zu 10% dem nichtunternehmerischen Be-
reich zuordnen. Das hat zur Folge, dass der Verein nur 90% der
in Rechnung gestellten Umsatzsteuer (342 €) als Vorsteuer ab-
ziehen kann. Dementsprechend entfillt eine Besteuerung der
nichtunternehmerischen Nutzung als unentgeltliche Wertabga-
be im Sinne des §3 Abs.9a Nr.1 UStG.

Die Moglichkeit, die Aufteilung der Vorsteuern aus Vereinfachungsgriinden nach
dem Verhéltnis der unternehmerischen Einnahmen (20000€) zu den nicht-
unternehmerischen Einnahmen (5000€) vorzunehmen, wiirde im oben genann-
ten Beispielsfall zu folgendem Ergebnis fihren:

— Vorsteuern insgesamt 4100,00€

— direkt dem unternehmerischen Bereich
zuzurechnen und voll abzugsféahig —1345,00€
beiden Bereichen zuzurechnende Vorsteuern 2755,00€

— Bei Aufteilung dieses Betrags nach dem
Einnahmeverhaltnis (1:4) ergibt sich
ein nichtunternehmerischer Anteil von 20 % - 551,00€
unternehmerischer Anteil 80 % 2204,00€

— Dieser Betrag ist nach dem Verhaltnis der steuer-
freien (1200€) zu den steuerpflichtigen
Umsatzen (18800€) aufzuteilen. Danach sind
nicht abzugsféahig 6 % von 2204 € - 132,24€

Mit steuerpflichtigen Umsatzen zusammenhangende
abzugsfahige Vorsteuer 94 % von 2204€ 2071,76€

Bei den teilweise auf den nichtunternehmerischen und teilweise auf den
unternehmerischen Bereich entfallenden Vorsteuern von 2755€ ergibt sich
bei einer Aufteilung nach der gesetzlich vorgeschriebenen Methode ein Vor-
steuerabzug in Hohe von 1292€ (760 + 190 + 342 €). Nach dem vereinfach-
ten Aufteilungsverfahren ergibe sich ein Vorsteuerabzug von 2071,76 €. Da
das vereinfachte Verfahren aber nicht zu einem offensichtlich unzutreffenden
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Ergebnis fuhren darf, wird das Finanzamt im Beispielsfall einem entspre-
chenden Antrag nicht stattgeben.

Vorsteuerpauschalierung

Formel

Wahlrecht

Stichtag

Das Besteuerungsverfahren bei der Umsatzsteuer wird dadurch vereinfacht,
dass nach §23a UStG die Moglichkeit einer Pauschalierung der Vorsteuer
eingerdumt wird. Vereine, deren steuerpflichtiger Vorjahresumsatz 35000 €
nicht Uberschritten hat, kdnnen ihre Umsatzsteuerbelastung dann wie folgt
ermitteln:

Ausgangsumsatz x Steuersatz (7% beziehungsweise 19 %)
abzuglich Vorsteuerpauschale (7 % des steuerpflichtigen Umsatzes)

= Umsatzsteuerschuld

Bei Anwendung der Vorsteuerpauschalierung fillt fir Einnahmen aus kul-
turellen und sportlichen Veranstaltungen im Zweckbetriebsbereich damit
im Ergebnis keine Umsatzsteuer an. Die ermifigte Umsatzsteuer in Hohe
von 7% wird durch die Inanspruchnahme der Vorsteuerpauschale in gleicher
Hohe kompensiert.

Die Moglichkeit der Inanspruchnahme der Vorsteuerpauschale ist auf nicht
buchfiihrungspflichtige steuerbeginstigte Einrichtungen (Vereine) mit einem
bestimmten Jahresumsatz (Grenze: steuerpflichtiger Jahresumsatz im Vorjahr
35000 €) beschrinkt. Grundsitzlich besteht ein Wahlrecht, die abziehbaren

Vorsteuerbetrige im Einzelnen oder pauschal zu ermitteln.

Die Inanspruchnahme der Pauschalierung muss der Verein dem Finanzamt
spitestens bis zum 10.Tag nach Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraums
eines Kalenderjahres (fiir Monatszahler bis zum 10. Februar, fir Vierteljahres-
und Jahreszahler bis zum 10. April) erkliren. Der Verein ist an die Anwen-
dung des Durchschnittssatzes mindestens fir finf Kalenderjahre gebunden.
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Die Anwendung der Vorsteuerpauschalierung kann nur mit Wirkung vom
Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. Der Widerruf ist spates-
tens bis zum zehnten Tag nach Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraums
dieses Kalenderjahres zu erkliren. Eine erneute Anwendung des Durch-

schnittssatzes ist frihestens nach Ablauf von finf Kalenderjahren zulissig.

Beispiel Ein gemeinnltziger Gesangverein veranstaltet im Jahr 2008 ein Konzert mit
Bruttoeinnahmen von insgesamt 12500 €. Aus der selbstbewirtschafteten
Vereinsgaststatte und einem Vereinsfest werden Bruttoeinnahmen in Héhe von
18500¢€ erzielt. Der steuerpflichtige Umsatz hat im Jahr 2007 35000€ nicht
Uberstiegen.

Das Konzert ist als kulturelle Veranstaltung nach § 68 Nr.7 AO ein steuerbeglins-
tigter Zweckbetrieb. Die Umsatze hieraus unterliegen nach 8§12 Abs.2 Nr.8
Buchstabe a UStG dem ermaBigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Bei Anwendung
des 8 23a UStG wird davon eine pauschale Vorsteuer in gleicher Hohe abge-
zogen, sodass die Umsatzsteuer im Ergebnis 0€ betragt.

Die Einnahmen aus der selbstbewirtschafteten Vereinsgaststatte und aus dem
Vereinsfest unterliegen dagegen dem Regelsteuersatz von 19 %, weil es sich
dem Grunde nach um wirtschaftliche Geschaftsbetriebe handelt. Dies gilt unab-
hangig davon, dass die Besteuerungsgrenze in § 64 Abs.3 AO nicht Gber-
schritten ist und deshalb keine Korperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht
besteht. Aufgrund der Vorsteuerpauschalierung betragt die Umsatzsteuer-
Zahllast im Ergebnis aber nur 12% des Umsatzes aus dem steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb.

Bruttoeinnahmen

- Konzert (7 %) 12500,00€
— Gaststatte/Fest (19%) + 18500,00€
31000,00€

Berechnung der Steuer
- Konzert 12500,00€ davon 6,54% 817,50€ USt
— Gaststatte/Fest 18500,00€ davon 15,97 % 2954,45€ USt
3771,95€ USt

Berechnung der Vorsteuer

— Bruttoeinnahmen 31000,00€
— abziglich USt - 3771,95€
Nettoeinnahmen 27228,05€ davon 7% —1905,96€

Zahllast an Finanzamt 1865,99€
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Umsatzsteuerermifiigung fiir Gemeinschaften,
die an sich steuerbegiinstigte Zwecke erfiillen

Gemeinnttzige Vereine schlieflen sich oftmals zu nichtrechtsfahigen Per-
sonenvereinigungen zusammen oder bilden Gemeinschaften, zum Beispiel
eine Sport-GbR. Die Umsitze der nichtrechtsfahigen Personenvereinigungen
oder Gemeinschaften steuerbeglnstigter Korperschaften - zum Beispiel aus
sportlichen Veranstaltungen — unterliegen nach § 12 Abs.2 Nr.8b UStG dem
ermafigten Steuersatz von 7 %. Nichtrechtsfihige Personenvereinigungen und
Gemeinschaften von Korperschaften, die ausschliefllich und unmittelbar ge-
meinnutzige, mildtitige und kirchliche Zwecke verfolgen, werden damit hin-
sichtlich der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung ihrer Leistungen den steu-
erbegunstigten Vereinen gleichgestellt.

Voraussetzung fir die Steuermafligung:

- die Mitglieder der nichtrechtsfihigen Personenvereinigung oder der
Gemeinschaft sind ausschliefilich steuerbegunstigte Korperschaften
im Sinne der §§ 51 ff. AO

- die Leistungen wiren insgesamt nach §12 Abs.2 Nr.8a UStG erma-
BRigt zu besteuern, wirden sie anteilig von den Mitgliedern der Per-

sonenvereinigung selbst ausgefiihrt.

Daraus folgt, dass die einzelne Personenvereinigung oder Gemeinschaft fir
ihre Leistungen nur dann die Umsatzsteuerermafigung beanspruchen kann,
wenn sie sich lediglich auf steuerbegtnstigte Bereiche erstreckt, beispiels-
weise auf gemeinschaftliche kulturelle oder sportliche Veranstaltungen, die
Zweckbetriebe sind. Die Begunstigung gilt also nicht fir eine Festgemein-
schaft, die gemeinschaftlich eine Festveranstaltung (wirtschaftlicher Ge-
schiftsbetrieb) durchfihrt.

Bei einer Sport-GbR muss deshalb zum Beispiel bei dem beteiligten Verein
zundchst nach § 67a AO geprift werden, ob die Zweckbetriebseigenschaft ge-
geben ist. Erst wenn dies - bei Anwendung der Zweckbetriebsgrenze auch

unter Bertcksichtigung der anteiligen Einnahmen aus der Gemeinschaft -
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bei allen Beteiligten bejaht werden kann, findet die Regelung des §12 Abs. 2
Nr.8b UStG Anwendung.

Wird eine Gemeinschaft hingegen teilweise auch gewerblich titig - beispiels-
weise durch ein Konzert oder Bewirtung - fihrt dies insgesamt zum Aus-
schluss der Steuerermidfiigung. In diesem Fall musste deshalb der wirtschaft-
liche Geschiftsbetrieb »Bewirtung« daneben von einer gesonderten (zwei-
ten) Personenvereinigung oder Gemeinschaft durchgefithrt werden, deren
Umsitze aber nicht beglnstigt sind. Hierfir ist auch eine Trennung der Auf-
zeichnungen erforderlich. Dadurch kénnte gegebenentfalls sogar erreicht wer-
den, dass die Gesellschaften jeweils unter die Kleinunternehmerregelung
nach §19 Abs.1 UStG fallen.

Voranmeldungen und Steuererklirungen

Voranmeldungs-

zeitraum

Jahreserklarung

Vereine, die steuerpflichtige Umsitze erzielen und keine Kleinunternehmer
sind, haben bis zum 10.Tag nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres (Voran-
meldungszeitraum), also zum 10. April., 10. Juli., 10. Okober. und 10.Januar.,
ihre Umsitze nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck auf elektronischem
Weg dem Finanzamt zu ubermitteln. Zugleich ist die von ihnen selbst er-
rechnete Umsatzsteuer an das Finanzamt zu entrichten. Betrigt die gesamte
Steuerschuld fir das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 7 500 €, so ist
der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. Der Verein muss dann binnen
10 Tagen nach Ablauf jeden Monats seine Umsitze anmelden und gleichzei-
tig die errechnete Umsatzsteuer bezahlen. Wenn die Umsatzsteuerschuld fur
das Vorjahr den Betrag von 1000 € nicht Uberstiegen hat, kann das Finanz-
amt einen Verein von seiner Voranmeldungspflicht befreien. Wenn ein Ver-
ein seine unternehmerische Tatigkeit neu aufnimmt, ist der Kalendermonat

Voranmeldungszeitraum, ebenso in dem darauf folgenden Kalendetjahr.

Neben den Voranmeldungen haben die Vereine nach Ablauf eines jeden Ka-
lendetjahres eine so genannte Jahreserklirung beim Finanzamt abzugeben.

Diese Erklirung ist auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck einzurei-
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chen. Die Jahreserkldrung muss auch von den Vereinen eingereicht werden,
die mit Genehmigung des Finanzamts von der Abgabe von Voranmeldungen
befreit sind.
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Erbschaft- und Schenkungsteuer

Schenkungen, Vermachtnisse, Erbanteile

Erhilt ein Verein durch Erbanteil, Vermichtnis oder Schenkung Geld oder
Sachwerte zugewendet, hat er Erbschaft- oder Schenkungsteuer zu entrich-
ten, falls die Zuwendungen den mafigeblichen Freibetrag von 20000 € (§16
Abs.1 Nr.7 ErbStG) ubersteigen. Bei Zuwendungen an einen nichtrechtsfa-
higen Verein kann sich die Frage stellen, ob der Verein selbst oder die Mit-
glieder des Vereins Erbe oder Beschenkter sind.

Zuwendungen an steuerbeglnstigte gemeinnutzige, mildtitige oder kirch-
liche Vereine sind jedoch ohne Riicksicht auf ihre Hohe steuerfrei (§13
Abs. 1 Nr.16b ErbStG), es sei denn, der Verein wirde innerhalb von 10 Jah-
ren nach der Zuwendung seinen steuerbegtinstigten Status verlieren und das

Vermdgen fur nichtsteuerbegiinstigte Zwecke verwenden.

Kraftfahrzeugsteuer

Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt das Halten von Kraftfahrzeugen und An-
hingern zum Verkehr auf offentlichen Straflen. Das Kraftfahrzeugsteuerge-
setz (KraftStG) sieht in §3 verschiedene Befreiungen vor. Aus grundsitz-
lichen Erwigungen enthilt das KraftStG - mit einer Ausnahme - jedoch
keine Befreiungsvorschriften zugunsten nicht besonders ausgertsteter Fahr-
zeuge, die fur soziale, humanitire, mildtitige oder gemeinnttzige Zwecke
eingesetzt werden. Beglinstigt sind Fahrzeuge derartiger Einrichtungen nach
§3 Nr.5 KraftStG nur dann, wenn es sich um Spezialfahrzeuge handelt, bei-
spielsweise um Krankenwagen oder Fahrzeuge fiir den Katastrophenschutz,
die auch duflerlich gekennzeichnet und als fir diese Zwecke bestimmt er-
kennbar sein missen. Daneben sind nach § 3 Nr. 5a KraftStG aus tbergeord-
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neten politischen Erwagungen heraus auch Fahrzeuge von gemeinnutzigen
oder mildtitigen Organisationen in der Zeit von der Kraftfahrzeugsteuer be-
freit, in der diese Fahrzeuge ausschliefilich fir humanitire Hilfsgtertranspor-
te in das Ausland oder fur zeitlich damit zusammenhingende Vorbereitungs-

fahrten verwendet werden.

Nach § 3 Nr. 1 KraftStG sind Fahrzeuge befreit, die von den Vorschriften tber
das Zulassungsverfahren ausgenommen sind. Zulassungsfrei sind unter ande-
rem Spezialanhinger zur Beforderung von Sportgeriten — beispielsweise Se-
gelflugzeugen - oder Tieren fir Sportzwecke, wenn die Anhinger ausschlief3-
lich fir solche Beforderungen verwendet werden.

Umfang der Steuerpflicht

Gemeinniitzige Vereine sind von der Grundsteuer befreit, wenn folgende
Voraussetzungen erfullt sind (§3 Abs. 1 Satz1 Nr.3 und Satz2 GrStG):

1. Der Grundbesitz muss einem gemeinnutzigen Verein gehoren.
2. Der Grundbesitz muss von dem Eigentumer selbst oder von einem
anderen begunstigten Rechtstrager genutzt werden.

Grundsticke eines gemeinnutzigen Vereins unterliegen der Grundsteuer,
wenn sie einem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb dienen oder zu Wohnzwe-
cken genutzt werden.

Vereinsheime

Grundbesitz von gemeinnttzigen Sportvereinen bleibt grundsteuerfrei, wenn
er fur sportliche Zwecke zur Verfigung gestellt wird. Dazu zihlen Anlagen,
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Beispiel

Steuermessbetrag

Beispiel

die fur Leibestibungen genutzt werden und nicht Uberwiegend der Erho-
lung und der Geselligkeit dienen wie zum Beispiel Sportplitze, Umkleide-
und Duschriume, Ausbildungsriume, kleinere, einfach ausgestattete Erfri-

schungsraume.

Das Vereinsheim eines gemeinntitzigen FuBballvereins wird fiir folgende
Zwecke benutzt:

— Vereinsgaststatte, die Uberwiegend der Geselligkeit dient
— Wohnung des Platzwarts

— Umkleide- und Waschraume fiir die Aktiven

— Abstellraume flir Sportgerate.

Demnach sind die Riume der Gaststitte und die Wohnung des Platzwarts
nicht steuerbefreiter Grundbesitz.

Besteuerungsgrundlage

Besteuerungsgrundlagen sind die Einheitswerte der Grundsticke oder
Grundstucksteile, die einem wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb beziehungs-
weise Wohnzwecken dienen.

Hohe der Grundsteuer

Wie bei der Gewerbesteuer wird die Besteuerungsgrundlage bei der Grund-
steuer durch Anwendung einer Messzahl als Steuermessbetrag ermittelt. Der
Grundsteuermessbetrag wird vom Finanzamt in einem Grundsteuermessbe-
scheid, der unter Angabe des Einheitswerts den festgesetzten Grundsteu-
ermessbetrag enthilt, dem Steuerpflichtigen und der hebeberechtigten Ge-
meinde zugestellt. Die Gemeinde erteilt auf der Grundlage des Grundsteu-
ermessbetrags den eigentlichen Grundsteuerbescheid. Die Hohe der Grund-
steuer richtet sich dabei nach dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde.

Messbetrag: 50€ Hebesatz: 300 % Grundsteuer: 150€
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riickwirkende

Befreiung

Befreiung von der Grundsteuer

Uber eine Steuerbefreiung entscheidet das Finanzamt im Rahmen des
Grundsteuermessbetragsverfahrens. Sind die Befreiungsvoraussetzungen ge-
geben, sollte der Verein unverziglich einen entsprechenden Befreiungsan-
trag beim Finanzamt stellen. Eine ruckwirkende Befreiung von der Grund-
steuerpflicht ist nur moglich, wenn zu dem Zeitpunkt, fir den die Befreiung
beantragt wird, noch keine bestandskriftige Festsetzung eines Grundsteuer-
messbetrages vorliegt und die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Grunderwerbsteuer

Erwerb eines Grundstlicks

Das bundeseinheitliche Grunderwerbsteuergesetz kennt keine spezielle Be-
freiung der Grundstlickserwerbe von Vereinen. Die Grunderwerbsteuer be-
tragt 3,5% des Werts der Gegenleistung und in Ausnahmefillen des Grund-
stuckswerts oder Grundbesitzwerts.

Lotteriesteuer

Der Lotteriesteuer unterliegen im Inland veranstaltete offentliche Lotterien
und Ausspielungen.

Definition Unter einer Lotterie versteht man ein Glickspiel, bei dem nach
einem bestimmten Plan ein Geldgewinn gegen Zahlung eines Einsatzes er-
langt werden kann. Bei einer Ausspielung besteht der Gewinn dagegen aus
Geld und Sachwerten oder ausschliefilich aus Sachwerten (so genannte Tom-

bolas).
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erlaubte Lotterie

allgemeine

Erlaubnis

Veranstaltet ein Verein Lotterien oder Ausspielungen, so fillt Lotteriesteuer
gleichwohl nicht an,

1. bei von den zustindigen Behorden genehmigten Lotterien oder
Ausspielungen
a) zu ausschliefilich gemeinniitzigen, mildtitigen oder kirchlichen
Zwecken, bei denen der Gesamtpreis der Lose einer Lotterie
oder Ausspielung den Wert von 40000 € nicht Gbersteigt,
b) in allen anderen Fillen, bei denen der Gesamtpreis der Lose
den Wert von 240 € nicht Gbersteigt.
2. bei Ausspielungen, bei denen der Gesamtpreis der Lose einer Aus-

spielung den Wert von 650 € nicht ubersteigt.

Wer eine Lotterie oder Ausspielung oOffentlich veranstalten will, benotigt
dafiir eine Erlaubnis (vergleiche §4 des Staatsvertrages zum Gluicksspiel in
Deutschland Glicksspielstaatsvertrag — GluStV - [GBI. Seite 571]). In Baden-
Wirttemberg besteht fiir gemeinnitzige Vereine unter bestimmten Voraus-
setzungen eine allgemeine Erlaubnis fir die Veranstaltung von offentlichen
Lotterien und Ausspielungen auf ihrer ortlicher Ebene im Rahmen ihres fest-
gelegten oder ublichen riumlichen Wirkungskreises. Voraussetzung ist unter
anderem, dass die Summe der zu entrichtenden Entgelte (der Gesamtpreis
der Lose) den Betrag von 40000 € nicht tbersteigt und der Reinertrag der
Veranstaltung ausschliefflich und unmittelbar fiir bestimmte gemeinnutzige,

kirchliche oder mildtitige Zwecke verwendet wird.

Unabhingig von der Frage, ob fir eine Lotterie oder Ausspielung Lotterie-
steuer zu entrichten ist, besteht fir den Veranstalter in aller Regel die Ver-
pflichtung, die Lotterie oder Ausspielung rechtzeitig vor Beginn bei dem
far Baden-Wrttemberg zentral zustindigen Finanzamt Karlsruhe-Durlach,
Prinzessenstrasse 2, 76227 Karlsruhe nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck anzumelden. Wichtige Angaben sind dabei: die Anschrift des Veran-
stalters, der Ort und der Zeitraum der Veranstaltung, die Anzahl der Lose
und der Lospreis. Die endgultige Entscheidung tber die Steuerfreiheit einer
Lotterie oder Ausspielung wird dort getroffen.
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Vergnligungsteuer

Die Vergnugungsteuer ist eine Gemeindesteuer. Sie wird von den Gemein-
den aufgrund einer Satzung erhoben. Der Steuer unterliegen grundsatzlich
die auf dem Gemeindegebiet veranstalteten Vergniigungen. Uber die Aus-
gestaltung der einzelnen Vergnigungsteuer-Satzungen koénnen keine allge-
mein glltigen Angaben gemacht werden. Es wird deshalb empfohlen, sich
wegen des Umfangs der Steuerpflicht, der Hohe der Vergniigungsteuer und
der Steuerbefreiungsmoglichkeiten mit der zustindigen Gemeindeverwal-
tung in Verbindung zu setzen.
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Durchlaufspenden-

verfahren

Allgemeines

Seit dem 1.Januar 2000 sind alle als steuerbegiinstigt anerkannten Korper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermogensmassen berechtigt, selbst
unmittelbar steuerbegunstigte Spenden entgegenzunehmen und hieriber
Zuwendungsbestitigungen - friher: Spendenbestitigungen - auszustellen.
Voraussetzung ist, dass die Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermo-
gensmasse nach § 5 Abs.1 Nr.9 KStG von der Korperschaftsteuer befreit ist
und vom Finanzamt wegen Forderung der in § 10b EStG aufgefiihrten Zwe-
cke als steuerbeginstigte Korperschaft anerkannt wurde. Mit dem Gesetz
zur weiteren Stirkung des burgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober
2007 wurden rickwirkend zum 1.Januar 2007 alle steuerbegiinstigten Zwe-
cke zusammengefasst und sind jetzt nur noch in den §§52 bis 54 der Abga-
benordnung (AO) aufgefithrt. Dabei wurde der bisherige Katalog an steuer-
begiinstigten Zwecken beibehalten und in § 52 Abs.2 AO (siche Anhang zu
dieser Broschure) aufgenommen. Im Folgenden ist vereinfacht lediglich von
»steuerbegunstigten Vereinen« die Rede.

Da die steuerbegiinstigten Vereine selbst unmittelbar steuerbeglnstigte Zu-
wendungen entgegen nehmen und hiertiber entsprechende Zuwendungsbe-
stitigungen ausstellen konnen, ist seit dem 1.Januar 2000 das so genannte
Durchlaufspendenverfahren nicht mehr zwingend erforderlich. Dabei muss-
ten Spenden zunichst an eine juristische Person des offentlichen Rechts, bei-
spielsweise an eine Gemeinde oder an eine Stadt geleistet werden, um sie
anschliefend an den beglinstigten Verein weiterzuleiten. Gleichwohl kén-
nen inldndische juristische Personen des 6ffentlichen Rechts und offentliche
Dienststellen auch nach der Einfihrung des Gesetzes zur weiteren Stirkung
des burgerschaftlichen Engagements weiterhin als Durchlaufstelle auftreten
und Zuwendungsbestitigungen ausstellen.

Obwohl die einem steuerbegtnstigten Verein zufliefenden Mitgliedsbeitri-
ge (einschliefilich Mitgliedsumlagen und Aufnahmegebihren) und Spenden
grundsitzlich nicht der Besteuerung unterworfen werden, liegt deren steuer-
liche Abzugsfihigkeit dennoch im Interesse der steuerbeglnstigten Vereine.
Der steuerliche Anreiz erleichtert es schliefllich den steuerbegunstigten Ver-
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einen, die finanziellen Mittel einzuwerben, die zur Erfillung der satzungs-
mifligen Zwecke notwendig sind. Aus diesem Grund werden nachfolgend
die Grundziige des steuerlichen Spendenrechts (§ 10b EStG) dargestellt. Bei

weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr Finanzamt.

Hohe des Spendenabzugs

Einkommensteuer

bis 2006

Einkommensteuer

ab 2007

Bis zum 31.Dezember 2006 konnten Zuwendungen zur Forderung kirch-
licher, religiéser und der als besonders forderungswiirdig anerkannten ge-
meinnitzigen Zwecke bis zur Hohe von 5% des Gesamtbetrags der Einkinf-
te als Sonderausgaben abgezogen werden. Die als besonders forderungs-
wirdig anerkannten gemeinnutzigen Zwecke waren in der Anlage 1 zu §48
Abs. 2 der Einkommensteuer-Durchfihrungsverordnung abschlieflend aufge-
zihlt. Fir Zuwendungen zur Forderung mildtitiger, wissenschaftlicher und
der als besonders férderungswiirdig anerkannten kulturellen Zwecke er-
hohte sich der Hochstbetrag auf 10%. An die Stelle des nach dem Gesamt-
betrag der Einktnfte ermittelten Hochstbetrags trat — falls er fir den Steuer-
pflichtigen gunstiger war - ein anderer Hochstbetrag, der sich nach dem Satz
von 2%o der Summe der gesamten Umsitze und der im Kalenderjahr aufge-
wendeten Lohne und Gehilter ermittelte. Fir Zuwendungen zur Forderung
wissenschaftlicher, mildtitiger und der als besonders férderungswiirdig aner-
kannten kulturellen Zwecke wurde der Satz von 2 %o nicht erhdht.

Mit dem Gesetz zur weiteren Stirkung des burgerschaftlichen Engagements
vom 10.Oktober 2007 wurde der Sonderausgabenabzug fir Zuwendungen
(Spenden und Mitgliedsbeitrige), die nach dem 31.Dezember 2006 geleis-
tet werden, neu geregelt. Zuwendungen zur Forderung steuerbegunstigter
Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO, die ab dem 1. Januar 2007 an eine in-
lindische juristische Person des offentlichen Rechts, eine offentliche Dienst-
stelle oder einen steuerbeglnstigten Verein geleistet wurden beziehungswei-
se werden, konnen bis zur Hohe von 20% des Gesamtbetrags der Einklnfte
als Sonderausgaben abgezogen werden. An die Stelle des nach dem Gesamt-
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zusatzliche

Abzugs-

moglichkeit

GroRRspenden

Spendenvortrag

betrag der Einkiinfte ermittelten Hochstbetrags tritt - falls er fiir den Steuer-
pflichtigen glnstiger ist - ein anderer Hochstbetrag, der sich nach dem Satz
von 4 %o der Summe der gesamten Umsitze und der im Kalenderjahr aufge-

wendeten Lohne und Gehilter ermittelt.

Fur Zuwendungen, die ab dem 1.Januar 2000 an Stiftungen des offentlichen
Rechts und an nach § 5 Abs. 1 Nr.9 KStG steuerbefreite Stiftungen des priva-
ten Rechts geleistet wurden, gab es eine zusitzliche Abzugsmaglichkeit.
Forderten diese Stiftungen gemeinnutzige, mildtitige oder kirchliche Zwe-
cke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO, waren tber die obenstehenden Hochstbe-
trige hinaus Zuwendungen bis zu einer Hohe von 20450 € abziehbar. Das
galt allerdings nicht fur Stiftungen, die so genannte »Freizeitzwecke« im Sinne
des §52 Abs.2 Nr.4 AO (jetzt: §52 Abs.2 Nr.23 AO) forderten, zum Bei-
spiel Tierzucht, Pflanzenzucht, Kleingirtnerei, traditionelles Brauchtum ein-
schliefilich Karneval/Fastnacht/Fasching, Soldaten- und Reservistenbetreu-
ung, Amateurfunk, Modellflug und Hundesport. Dieser zusitzliche Sonder-
ausgabenabzug in Hohe von 20450 € wurde durch das Gesetz zur weiteren
Starkung des burgerschaftlichen Engagements vom 10.Oktober 2007 zum
1.Januar 2007 gestrichen (zur Ubergangsregelung siehe Seite 96).

Einzelspenden von mindestens 25565€ - so genannte Grofispenden - zur
Forderung wissenschaftlicher, mildtitiger oder der als besonders forderungs-
wirdig anerkannten kulturellen Zwecke, die die vorgenannten Hochstgren-
zen von 5%, 10 % beziehungsweise 2 %o sowie den Hochstbetrag von 20450 €
Uberschritten, konnten bis zum vollstindigen Verbrauch im Rahmen der
mafigebenden Hochstbetrige im vorangegangenen und den fiinf folgenden
Jahren bertcksichtigt werden.

Dieser gesonderte Ruck- und Vortrag fir Grofispenden wurde zum 1. Janu-
ar 2007 gestrichen. Stattdessen wurde mit dem Gesetz zur weiteren Star-
kung des burgerschaftlichen Engagements zum 1. Januar 2007 ein allgemeiner
Spendenvortrag eingefiihrt (§ 10b Abs. 1 Sitze 4 und 5 EStG). Uberschreiten
die abziehbaren Zuwendungen die Hochstgrenzen von 20 % beziehungswei-
se 4%o oder konnen sie im Jahr der Zuwendung steuerlich nicht berticksich-
tigt werden, sind sie bis zum vollstindigen Verbrauch im Rahmen der mafige-
benden Hochstbetrige in den folgenden Jahren zu bertcksichtigen. Die zeit-
liche Begrenzung von 5 Jahren ist entfallen.
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Spenden in den
Vermogensstock

einer Stiftung

Seit dem 1.Januar 2000 besteht nach §10b Abs. 1a EStG auflerdem die Mog-
lichkeit, Zuwendungen in den Vermdgensstock einer Stiftung des offent-
lichen Rechts oder einer nach §5 Abs.1 Nr.9 KStG steuerbefreiten Stiftung
des privaten Rechts anlisslich deren Neugrindung im Jahr der Zuwendung
und in den folgenden neun Jahren bis zu einem Betrag von 307 000 € Uber
den durch §10b Abs. 1 EStG bestimmten Umfang hinaus als Sonderausgaben
geltend zu machen. Diese Verginstigung wird auch in den Fallen gewahrt, in
denen die beginstigte Stiftung lediglich die so genannten Freizeitzwecke im
Sinne des § 52 Abs.2 Nr.4 AO (jetzt: § 52 Abs.2 Nr.23 AO) fordert. Zuwen-
dungen gelten als »anlisslich der Neugriindung« geleistet, wenn sie bis zum
Ablauf eines Jahres nach Grindung der Stiftung geleistet wurden. Die Vor-
aussetzung »anlisslich der Neugrundung« ist durch das Gesetz zur weiteren
Starkung des burgerschaftlichen Engagements zum 1.Januar 2007 entfallen,
so dass jetzt fur saimtliche nach dem 31.Dezember 2006 geleistete Spenden
und Zustiftungen in den Vermogensstock einer steuerbegtnstigten Stiftung
der erhohte Sonderausgabenabzug nach §10b Abs.1a EStG in Anspruch ge-
nommen werden kann. Dartber hinaus wurde der Betrag von 307 000 € zum
1.Januar 2007 auf 1 Million Euro angehoben. Der 10-Jahres-Zeitraum wurde
beibehalten. Allerdings gilt die Aufstockung des Abzugsbetrags auf 1 Milli-
on Euro auch fir bereits angelaufene 10-Jahres-Zeitriume. Damit kann bei
bereits begonnenen 10-Jahres-Zeitraumen fir nach dem 31.Dezember 2006
geleistete Spenden und Zustiftungen in den Vermogensstock einer steuer-
begunstigten Stiftung die Differenz zwischen 307000 € und 1 Million Euro
(also: 693 000€) als Sonderausgaben berticksichtigt werden. Die Verteilung
des Spendenabzugs nach § 10b Abs. 1a EStG auf die einzelnen Jahre erfolgt
auf Antrag des Steuerpflichtigen. Es kann auch der gesamte Betrag in einem
Jahr geltend gemacht werden. Der maximale Abzugsbetrag von 307 000 € be-
ziehungsweise 1 Million Euro kann innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums aller-
dings insgesamt nur einmal in Anspruch genommen werden. Bei bereits be-
gonnenen 10-Jahres-Zeitriumen ist flir weitere Spenden oder Zustiftungen
im Sinne des §10b Abs.1a EStG auf Antrag eine Verteilung innerhalb des
verbleibenden Zeitraums maoglich. Der am Ende eines Jahres verbleibende
besondere Spendenabzug wird vom Finanzamt im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung gesondert festgestellt. Konnte die Spende oder Zu-
stiftung innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums nicht vollstindig verbraucht wer-
den, geht sie in den allgemeinen Spendenvortrag uber. Diese besondere Ab-
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zugsmoglichkeit fir Zuwendungen in den Vermogensstock einer Stiftung
kann von Kérperschaften nicht in Anspruch genommen werden.

Ubergangs-  Die Neuregelungen des Spendenrechts durch das Gesetz zur weiteren Stir-

regelung  kung des burgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober 2007 gelten ruck-

witkend fur alle Zuwendungen, die nach dem 31.Dezember 2006 geleistet

werden. Fir im Jahr 2007 geleistete Zuwendungen werden jedoch auf Antrag

des Steuerpflichtigen noch die alten bis zum Jahr 2006 giltigen Regelungen

des Spendenrechts angewandt. Mit diesem Wahlrecht soll verhindert werden,

dass es durch die im Laufe des Jahres beschlossenen, aber ruckwirkend zum

1.Januar 2007 in Kraft getretenen Neuregelungen in Einzelfallen zu einer Be-

nachteiligung kommt. Ein Antrag auf Anwendung des alten Rechts kann vor

allem in den Fillen Bedeutung haben, in denen der Ricktrag einer Grof3-

spende gunstiger ist, als die Anhebung der Hochstgrenze auf 20% des Ge-
samtbetrags der Einkunfte und als der Spendenvortrag.

Voraussetzungen

Steuerbegunstigte Zuwendungen sind solche Aufwendungen, die freiwillig
und unentgeltlich, das heifit ohne Gegenleistung, fir steuerbeglnstigte Zwe-
cke im Sinne der §§52 bis 54 AO (bis 31.Dezember 2006: fir mildtitige,
kirchliche, religise, wissenschaftliche oder fir als besonders forderungswiir-
dig anerkannte gemeinniitzige Zwecke) geleistet werden. Ausgaben des Steu-
erpflichtigen, fiir die er eine Gegenleistung erhilt, sind nicht steuerbegiins-
tigt. Das gilt auch, wenn die Zuwendung den Wert der Gegenleistung tber-
steigt, beispielsweise beim Kauf einer Eintrittskarte fiir eine Benefizveran-
staltung oder beim Kauf von Wohlfahrtsmarken. Eine Aufteilung der Zuwen-
dung in Gegenleistung und Spende ist nicht zulassig.
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)
:o Beachte Dartiber hinaus ist Folgendes zu beachten:

[ ]

- Ausgaben, die steuerbeglnstigt sein sollen, durfen in keinem Fall
einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb der steu-
erbegunstigten Korperschaft zufliefen. Beispielsweise darf ein
selbstgebackener Kuchen eines Vereinsmitglieds nicht bei einer
steuerpflichtigen geselligen Veranstaltung - wie etwa bei einem
Vereinsfest - oder im Rahmen einer selbst betriebenen Vereinsgast-
stitte eingesetzt werden.

- Es muss sich um eine Aufwendung zur Forderung der vom Gesetz
beglinstigten Zwecke handeln.

- Die vorgeschriebene Zuwendungsbestitigung muss vorliegen.

Abzugsfihigkeit von Spenden
und Mitgliedsbeitrigen

Zu den steuerbeginstigten Zuwendungen gehoren vor allem Spenden, unter
bestimmten Voraussetzungen aber auch Mitgliedsbeitrage; Mitgliedsumla-
gen und Aufnahmegebihren werden wie Mitgliedsbeitrige behandelt. Bei
steuerbeglinstigten Vereinen, die mildtitige, kirchliche, religiose oder wis-
senschaftliche Zwecke fordern, sind - wie bisher — sowohl Spenden als auch
Mitgliedsbeitrige, die freiwillig und unentgeltlich geleistet wurden, als Son-
derausgaben abzugsfihig.

Bis zum 31.Dezember 2006 hing die steuerliche Beurteilung der Mitglieds-
beitrage von Vereinen, die wegen der Forderung der als besonders forde-
rungswirdig anerkannten gemeinnitzigen Zwecke steuerbegiinstigt sind,
davon ab, ob der Verein gemeinntitzige Zwecke des Abschnitts A oder des
Abschnitts B der Anlage 1 zu §48 Abs.2 EStDV fordert. Denn die ausschliefi-
liche Forderung der in Abschnitt A aufgefiihrten Zwecke berechtigte sowohl
zum Abzug von Spenden als auch von Mitgliedsbeitrigen. Die ausschliefl-
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bestimmte
Mitgliedsbeitrage

nicht abziehbar

Forderung

kultureller Zwek-

ke

liche Foérderung der in Abschnitt B verzeichneten Zwecke berechtigte dage-
gen nur zum Spendenabzug. Forderte ein steuerbegunstigter Verein mehrere
gemeinnutzige Zwecke der in Abschnitt A und in Abschnitt B aufgefiihrten
Art, konnten ebenfalls nur Spenden (nicht jedoch Mitgliedsbeitrige) steuer-
mindernd abgezogen werden.

An dieser Ausnahme vom Sonderausgabenabzug fir Mitgliedsbeitrige an be-
stimmte steuerbeglnstigte Vereine hat sich auch durch das Gesetz zur wei-
teren Stirkung des burgerschaftlichen Engagements nichts gedndert. So kén-
nen Mitgliedsbeitrige an steuerbeglinstigte Vereine, die Zwecke im Sinne der
§§52 bis 54 AO fordern, grundsatzlich als Sonderausgaben nach §10b Abs. 1
EStG abgezogen werden. Das gilt jedoch nicht fur Mitgliedsbeitrige an Kor-
perschaften, die

- den Sport (§52 Abs.2 Nr.21 AO),

- kulturelle Betitigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung
dienen (zum Beispiel Musik- und Gesangvereine),

- die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs.2 Nr.22 AO) oder

- Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr.23 AO (zum Beispiel Tier- und
Pflanzenzucht, traditionelles Brauchtum, Amateurfunk, Modellflug
und Hundesport) fordern.

Bei der Forderung kultureller Zwecke kommt es fur die Frage der steuer-
lichen Abziehbarkeit der Mitgliedsbeitrige entscheidend darauf an, ob Kunst
und Kultur (§52 Abs.2 Nr.5 AO; bis 2006: Abschnitt A Nr.3 der Anlage 1
zu §48 Abs.2 EStDV) oder kulturelle Betitigungen, die in erster Linie der
Freizeitgestaltung der Mitglieder dienen (§ 10b Abs. 1 Satz 3 Nr.2 EStG; bis
2006: Abschnitt B Nr.2 der Anlage 1 zu §48 Abs.2 EStDV), gefordert wer-
den. Von einer Freizeitgestaltung der Mitglieder ist immer dann auszugehen,
wenn sich die Mitglieder des Vereins selbst, das heifit im Rahmen einer ak-
tiven Mitwirkung, kulturell betitigen und somit ihre Freizeit gestalten. Dem-
zufolge konnen insbesondere bei Musik- und Gesangvereinen, Theaterspiel-
vereinen und Theaterbesuchsorganisationen - wie schon bisher - nur Spen-
den, nicht aber Mitgliedsbeitrige steuerlich geltend gemacht werden. Der
Grund fir die Nichtabziehbarkeit von Mitgliedsbeitrigen in den vorgenann-
ten Fillen liegt darin, dass hier bei typisierender Betrachtung uberwiegend
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Leistungen gegenuber Mitgliedern erbracht werden oder die Mitgliedsbei-
trage in erster Linie im Hinblick auf die eigene Freizeitgestaltung geleistet
werden.

Korperschaften zur Forderung kultureller Einrichtungen wie beispielswei-
se Fordervereine von Theatern oder Museen fordern dagegen grundsitzlich
Kunst und Kultur im Sinne des § 52 Abs.2 Nr.5 AO und dienen nicht in ers-
ter Linie der Freizeitgestaltung der Mitglieder. Deshalb sind Mitgliedsbeitra-
ge zu diesen Fordervereinen steuerlich abziehbar, auch wenn den Mitglie-
dern Vergiinstigungen gewihrt werden (§ 10 Abs. 1 Satz 2 EStG)

:o Beachte Fur nicht abzugsfihige Mitgliedsbeitrige darf keine Zuwendungs-
¢ bestitigung ausgestellt werden.
Spendenarten

Steuerbegiinstigt kann jede Geld- oder Sachzuwendung sein. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen ist auch der Verzicht auf die Erstattung von Aufwen-

dungen (so genannte Aufwandsspende, siehe Seite 102) steuerbeglinstigt.

Sachzuwendung

Als Sachzuwendung kommen Wirtschaftsglter aller Art in Betracht. Der
Spender muss bei Sachzuwendungen dem steuerbegunstigten Verein das Ei-
gentum an dem Wirtschaftsgut verschaffen. Im Regelfall geschieht dies durch
Einigung tiber den Eigentumsiibergang und Ubergabe des Wirtschaftsgutes
(Verschaffung der tatsiachlichen Verfugungsmacht). Eine weitere Vorausset-
zung fir die Steuerbeglinstigung von Sachzuwendungen wie auch bei Geld-
zuwendungen ist, dass sie unmittelbar zur Forderung der gemeinnutzigen
Zwecke des steuerbegtinstigten Vereins geleistet werden. Daher sind Sach-
zuwendungen fir einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb,

der nicht unmittelbar der Verwirklichung gemeinnutziger Zwecke dient
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gemeiner Wert

-zum Beispiel auch Fest- und Verkaufsveranstaltungen oder Altmaterial-
sammlungen, die an einen gewerblichen Altmaterialverwerter verkauft wer-

den - nicht steuerbegunstigt.

Die Sachzuwendungen sind grundsatzlich mit dem gemeinen Wert des Wirt-
schaftsgutes (Verkehrswert einschliefflich Umsatzsteuer) abziehbar. Das ist
der Preis, der im gewohnlichen Geschiftsverkehr nach der Beschaffenheit
des Wirtschaftsgutes bei einer Veriuflerung zu erzielen wire. Bei Neuan-
schaffungen durch den Spender kann dieser Wert durch die Einkaufsrech-
nung nachgewiesen werden. Bei gebrauchten Wirtschaftsgttern ist der Wert
anhand des Anschaffungspreises, der Qualitit, des Alters und des Erhal-
tungszustandes des Wirtschaftsgutes im Abgabezeitpunkt zu schitzen - re-
gelmifig historischer Kaufpreis abztglich Absetzung fiir Abnutzung. Wird
ein Wirtschaftsgut gespendet, das unmittelbar zuvor aus dem Betriebsver-
mogen des Spenders entnommen wurde, darf der fir die Sachzuwendung
ermittelte Wert den bei der Entnahme des Wirtschaftsgutes angesetzten
Wert, also den Teilwert/Buchwert gegebenenfalls zuziglich der Umsatzsteu-
er, nicht Uberschreiten.

Beachte Erfolgt die Sachzuwendung nach dem 31.12.2008 und wire eine
Verduflerung des zugewendeten Wirtschaftsgutes zum Zeitpunkt der Zuwen-
dung nicht steuerpflichtig, ist ein Abzug mit dem gemeinen Wert des Wirt-
schaftsgutes moglich. Erfolgt die Sachzuwendung nach dem 31.12.2008 und
wire eine Verduflerung des zugewendeten Wirschaftgutes zum Zeitpunkt
der Zuwendung steuerpflichtig (zum Beispiel nach §§17, 23 oder 20 EStG),
darf der far die Sachzuwendung anzusetzende Wert die fortgefihrten An-
schaffungs- oder Herstellungskosten grundsatzlich nicht Gberschreiten; es sei
denn, es findet tatsichlich eine Gewinnrealisierung statt. Das Buchwertprivi-

leg fur Sachzuwendung bleibt hiervon unberihrt.

Fur die zutreffende Bewertung der Sachzuwendung ist erforderlich, dass der
Spender gegenuber dem steuerbeglnstigten Verein erginzende Angaben
macht, ob das Wirtschaftsgut aus dem Privatvermogen stammt und als Wert
der Zuwendung deshalb der gemeine Wert angesetzt wurde oder ob es un-
mittelbar aus dem Betriebsvermogen stammt und mit dem Teilwert (gegebe-
nenfalls zuziglich Umsatzsteuer) oder bei Inanspruchnahme des so genann-
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ten »Buchwertprivilegs« mit dem Buchwert (gegebenenfalls zuziglich Um-
satzsteuer) bewertet wurde.

Buchwertprivileg fur Sachzuwendungen
(86 Abs.1 Nr.4 Satz 5 EStG)

Wird fir steuerbeglinstigte Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO (bis 2006:
fur mildtitige, kirchliche, religiose, wissenschaftliche und besonders forde-
rungswurdig anerkannte gemeinnutzige Zwecke) ein Wirtschaftsgut gespen-
det, das vom Steuerpflichtigen unmittelbar zuvor aus dem Betriebsvermogen
entnommen wurde, so kann dieses Wirtschaftsgut abweichend vom Teilwert
auch mit dem Buchwert entnommen werden (Buchwertprivileg). Die stillen
Reserven, also die wihrend der Zugehorigkeit des Wirtschaftsgutes zum Be-
triebsvermogen entstandenen Wertsteigerungen, werden insoweit nicht er-
fasst. Dadurch kann der Spender Einkommen-/Korperschaft- und Gewer-
besteuer sparen. Allerdings wird dadurch der Wert der Sachzuwendung auf
den Buchwert gegebenentfalls zuziiglich Umsatzsteuer begrenzt (§ 10b Abs.3
Satz 2 EStG). Entsprechendes gilt auch fir ab dem Jahr 2000 vorgenommene
Sachzuwendungen an Stiftungen des offentlichen Rechts oder an nach §5
Abs.1 Nr.9 KStG steuerbefreite Stiftungen des privaten Rechts, die steuer-
beglinstigte Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO fordern.

Sachzuwendungen fir eine Tombola

Verfolgt ein steuerbegtinstigter Verein Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO
und veranstaltet eine - von den zustindigen Behorden genehmigte — Tombo-
la, gilt far die hierfir erhaltenen Sachzuwendungen Folgendes:

Die Tombola erfillt als solche keinen eigenen steuerbeglinstigten Zweck,
sondern dient vielmehr vorrangig der Mittelbeschaffung des veranstaltenden
steuerbeglinstigten Vereins. Sie ist deshalb nicht als eigener Zweck in die Sat-
zung des Vereins aufzunehmen. Da die Tombola im Sinne des §68 Nr.6 AO
jedoch ausdrucklich in den Rang eines Zweckbetriebs erhoben wurde, gilt
die Verwendung der gespendeten Wirtschaftsgiter im Rahmen der Tombo-
la als Verwendung fir den steuerbegunstigten Zweck des veranstaltenden
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entgeltliche
Nutzungen/

Leistungen

Aufwendungs-

ersatzanspruch

steuerbeglinstigten Vereins. Die Sachzuwendungen konnen demnach steuer-
begtinstigt sein.

Beachte Bei Sachzuwendungen hat der steuerbeglnstigte Verein in dem
hierfur vorgesehenen Bestitigungsmuster genaue Angaben uber den zuge-
wendeten Gegenstand aufzunehmen und die Grundlagen der Wertermitt-
lung gesondert darzustellen. Die erforderlichen Nachweise und Unterlagen

sind vom steuerbegunstigten Verein aufzubewahren.

Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen
(so genannte Aufwandsspenden)

Unentgeltliche Nutzungen - wie beispielsweise die kostenlose Uberlassung
von Riumen oder die Gewihrung eines zinslosen Darlehens — und Leistun-
gen (beispielsweise ehrenamtliche Titigkeit oder unentgeltliche Arbeitsleis-
tung) zu Gunsten eines steuerbegiinstigten Vereins kénnen nicht wie eine
Sachzuwendung behandelt werden, da dem Steuerpflichtigen insoweit kein
finanzieller Aufwand entsteht (§ 10b Abs. 3 Satz 1 EStG).

Werden die Nutzungen und Leistungen gegenuber einem steuerbeglnstigten
Verein hingegen entgeltlich erbracht, kann bei Verzicht auf den rechtswirk-
sam entstandenen Vergitungs- oder Aufwendungsersatzanspruch eine steu-
erbegunstigte Zuwendung vorliegen. Es handelt sich dann um eine so ge-
nannte Aufwandsspende. Beispielsweise kann auf einen rechtswirksam ent-
standenen Anspruch auf Auszahlung einer Vergiitung (fir erbrachte Arbeits-
leistung, fiir Uberlassung von Riumen oder Darlehen) oder eines Aufwen-
dungsersatzes — zum Beispiel fir den Verein verauslagte Aufwendungen in
Form von Fahrt-, Telefon- oder Portokosten - bedingungslos verzichtet wer-
den. Bei dem Verzicht auf den Ersatz der Aufwendungen handelt es sich
nicht um eine Spende des Aufwands, sondern um eine Geldzuwendung, bei
der entbehrlich ist, dass Geld zwischen dem Zuwendungsempfinger (dem
steuerbegunstigten Verein) und dem Zuwendenden (zum Beispiel ein Ver-
einsmitglied) tatsichlich hin- und herfliefit.

Voraussetzung ist, dass ein satzungsgemifler oder ein schriftlich vereinbat-

ter vertraglicher Vergitungs- und Aufwendungsersatzanspruch besteht oder
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dass ein solcher Anspruch durch einen rechtsgultigen Vorstandsbeschluss
eingerdumt worden ist, der den Mitgliedern in geeigneter Weise bekannt ge-
macht wurde. Aufwendungsersatzanspriiche von Vorstandsmitgliedern eines
Vereins (§27 Abs.3 in Verbindung mit § 670 BGB) sind keine durch Satzung
eingeriumten Anspriche. Dagegen werden Anspriche aus einer auf entspre-
chender Satzungsermachtigung beruhenden Vereinsordnung, beispielweise
Reisekostenordnung, anerkannt. Der Anspruch muss vor der zu vergitenden
beziehungsweise zum Aufwand fithrenden Titigkeit eingeriumt werden.
Dieser muss ernsthaft und rechtswirksam (einklagbar) sein und darf nicht
unter der Bedingung des Verzichts stehen. Wesentliches Indiz fur die Ernst-
haftigkeit von Verglitungs- und Aufwendungsersatzanspriichen ist die wirt-
schaftliche Leistungsfahigkeit des steuerbeglnstigten Vereins. Dieser muss
ungeachtet des spateren Verzichts in der Lage sein, die geschuldeten Betra-

ge zu leisten.

Der bedingungslose Verzicht setzt voraus, dass der Zuwendende frei ent-
scheiden kann, ob er auf die Auszahlung seines Vergitungs- oder Aufwen-
dungsersatzanspruches besteht oder zu Gunsten des steuerbegnstigten Ver-
eins auf eine Auszahlung verzichtet. Der Verzicht muss - wie bei gegen-
seitigen Vertrigen mit Austausch von Leistung und Gegenleistung tUblich -
zeitnah, also im unmittelbaren Anschluss an die Entstehung des Vergttungs-
oder Aufwendungsersatzanspruches, ausgesprochen werden. Bei einer dauer-
haften Titigkeit (zum Beispiel als Ubungsleiter in einem Sportverein) gentigt
es, wenn alle drei Monate eine Verzichtserklirung vorgelegt wird; ein jihr-
licher Verzicht ist jedoch nicht mehr als zeitnah anzusehen.

Ist nach den vorstehenden Grundsitzen eine Aufwandsspende anzuerken-
nen, verwendet der Zuwendende bereits zugeflossene Einnahmen mit der
Folge, dass bei ihm gegebenentfalls steuerlich zu erfassende Einnahmen (bei-
spielsweise Vergiitung fir erbrachte Arbeitsleistungen konnen als Arbeits-
lohn steuerpflichtig sein) vorliegen kénnen.
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Zuwendungsbestitigung
(frither: Spendenbestitigung)

Die Vorlage der Zuwendungsbestitigung uber eine steuerbegunstigte Zu-
wendung ist eine unerldssliche materielle Voraussetzung fir den Spendenab-
zug. Bestatigungen fur Spenden und gegebenenfalls Mitgliedsbeitrige mus-
sen ab 1.Januar 2000 vom Zuwendungsempfinger selbst nach einem ver-
bindlichen Muster hergestellt werden. Es sind jeweils gesonderte Muster fir
die Bestitigung von Mitgliedsbeitrag/ Geldzuwendung einerseits und Sach-
zuwendung andererseits vorgesehen. Im Dezember 2007 wurden neue ver-
bindliche Muster fir Zuwendungsbestitigungen aufgelegt (siehe Seiten 189
bis 193). Diese neuen Muster sind grundsitzlich fiir alle nach dem 31.De-
zember 2006 erfolgten Zuwendungen zu verwenden. Aufgrund der rickwir-
kenden Anderung des Spendenrechts zum 1.Januar 2007 durch das Gesetz
zur weiteren Stirkung des burgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober
2007 durfen allerdings bis zum 31.Dezember 2008 auch noch die alten Mus-
ter weiterverwendet werden. Die erforderlichen - rein redaktionellen - An-
derungen durfen dabei vom Zuwendungsempfinger selbststindig vorgenom-
men werden. Unter bestimmten Voraussetzungen konnen Zuwendungsbe-
stitigungen auch maschinell erstellt werden. Wenden Sie sich bitte diesbe-

zlglich an das fir Ihren Verein zustindige Finanzamt.

Was ist bei der Ausstellung von
Zuwendungsbestatigungen zu beachten?

Die bei der Ausstellung von Zuwendungsbestitigungen zu beachtenden

Grundsitze ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung:

- In der auf den Zuwendungsempfinger zugeschnitten Zuwendungs-
bestatigung mussen nur die Angaben aus den verbindlichen Mus-
tern Ubernommen werden, die im Einzelfall einschligig sind. Anga-
ben, die im Einzelfall nicht einschligig sind, konnen deshalb weg-
gelassen werden. Im Anhang finden Sie dazu exemplarisch ein Be-
statigungsmuster einer Geldzuwendung eines Sportvereins (siche
Seite 191).
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Die auf den amtlichen Mustern vorgesehenen Hinweise zu den haf-
tungsrechtlichen Folgen der Ausstellung einer unrichtigen Zuwen-
dungsbestitigung und zur steuerlichen Anerkennung der Zuwen-
dungsbestitigung (Datum des Freistellungsbescheids beziehungs-
weise der vorldufigen Bescheinigung) sind auf die zu erstellenden
Zuwendungsbestitigungen zu ubernehmen.
Optische Hervorhebungen von Textpassagen durch Einrahmungen
und vorangestellte Ankreuzkastchen sind zulissig. Es bestehen auch
keine Bedenken, den Namen des Zuwendenden und dessen Adres-
se untereinander anzuordnen. Die Wortwahl und die Reihenfolge
der in den amtlichen Vordrucken vorgeschriebenen Textpassagen
sind aber — vorbehaltlich der folgenden Ausfithrungen - beizube-
halten.
Auf den Zuwendungsbestitigungen durfen weder Danksagungen
an den Zuwendenden noch Werbung fir die Ziele der begiinstig-
ten Einrichtung angebracht werden. Entsprechende Texte sind je-
doch auf der Ruckseite zulissig.
Um eine vordruckmiflige Verwendung der Muster zu ermdglichen,
bestehen keine Bedenken, wenn auf einem Mustervordruck meh-
rere steuerbeglnstigte Zwecke genannt werden. Der Zuwendungs-
empfinger hat dann den jeweils einschligigen Zweck kenntlich zu
machen.
Bis zum Jahr 2006 ist zu unterscheiden zwischen steuerbeglnstig-
ten Zwecken, die bis zu 10 % des Gesamtbetrags der Einkunfte, und
solchen, die nur bis zu 5% des Gesamtbetrags der Einkiinfte als Son-
derausgaben bertcksichtigt werden kdnnen. Soweit ein Verein meh-
rere steuerbegunstigte Zwecke fordert, die unterschiedlich hoch
begunstigt waren (Spendenabzugsrahmen bis 2006: 5 beziehungs-
weise 10%), und die Zuwendung keinem konkreten Zweck zuge-
ordnet werden konnte,
a) weil der Spender keinen bestimmten Zweck genannt hatte
oder
b) der Zuwendungsempfinger die unterschiedlich hoch begtnstig-
ten Spendenzwecke organisatorisch und buchhalterisch nicht

voneinander getrennt hatte,
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war davon auszugehen, dass die Zuwendung nicht berechtigt, den
erhohten Spendenabzug in Anspruch zu nehmen. In diesen Fillen
war der folgende Zusatz zwischen der Verwendungsbestitigung und
der Unterschrift des Zuwendungsempfingers in die Zuwendungs-
bestatigung aufzunehmen: »Diese Zuwendungsbestitigung berech-
tigt nicht zum Spendenabzug im Rahmen des erhéhten Vomhun-
dertsatzes nach §10b Abs.1 Satz 2 EStG/§9 Abs.1 Nr.2 Satz 2
KStG oder zum Spendenricktrag beziehungsweise -vortrag nach
§10b Abs.1 Satz 4 EStG/§9 Abs.1 Nr.2 Satz 4 KStG. Entsprechen-
des gilt auch fir den Spendenabzug bei der Gewerbesteuer (§9
Nr.5 GewStG).«

Werden mehrere steuerlich unterschiedlich hoch begunstigte Zwe-
cke gefordert und hatte der Spender fiir seine Zuwendung einen
bestimmten Zweck bestimmt, so konnte diese Zuwendung - bei
entsprechender organisatorischer und buchhalterischer Trennung
der unterschiedlich hoch beglnstigten Zwecke durch den Zuwen-
dungsempfinger - in Teilbetrigen auch verschiedenen Forderzwe-
cken zugeordnet werden. (Bei einer Geldzuwendung von 500 €
konnen beispielsweise 300 € fur mildtitige Zwecke und 200 € fir
Entwicklungshilfe verwendet werden - nach Abschnitt A Nr.12 der
Anlage 1 zu §48 Abs.2 EStDV). Es handelte sich in diesen Fillen
steuerlich um zwei Zuwendungen, die entweder jeweils gesondert
oder im Rahmen einer Sammelbestitigung (siche unten) zu bestati-
gen waren.

Auf die Angabe, ob der beglinstigte Zweck (teilweise) im Ausland
verwirklicht wird, wurde bei den ab dem Jahr 2007 geltenden Zu-
wendungsbestitigungen verzichtet. Bis zum Jahr 2006 ist aber in
den Zuwendungsbestitigungen auch anzugeben, ob die begtinstig-
ten Zwecke im Ausland verwirklicht werden. Wird nur ein Teil der
Zuwendung im Ausland verwendet, so ist anzugeben, dass die Zu-
wendung auch im Ausland verwendet wird. Stand im Zeitpunkt der
Zuwendung noch nicht fest, ob der Verwendungszweck im Inland
oder im Ausland liegen wird, ist zu bestitigen, dass die Zuwendung
gegebenenfalls (auch) im Ausland verwendet wird.

Die Vereinnahmung der Zuwendung und ihre zweckentsprechende

Verwendung muss von den Vereinen ordnungsgemaf aufgezeichnet
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und ein Doppel der Zuwendungsbestitigung aufbewahrt werden.
Es ist in diesem Zusammenhang auch zulissig, das Doppel in elek-
tronischer Form zu speichern. Hierbei sind allerdings die Grund-
sitze ordnungsgemifler DV-gestitzter Buchfiihrungssysteme zu
beachten - vergleiche dazu das BMF-Schreiben vom 7.November
1995, BStBI I Seite 738. Insbesondere missen die Zuwendungsbe-
stitigungen jederzeit reproduzierbar sein, das heifit lesbar gemacht
werden kénnen.

- Die Zuwendungsbestitigung muss grundsitzlich von mindestens
einer durch Satzung oder Auftrag zur Entgegennahme von Zuwen-
dungen (Geld- und Sachzuwendungen) berechtigten Person unter-
schrieben sein. Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei ma-
schinell erstellten Zuwendungsbestitigungen auf die eigenhindige
Unterschrift verzichtet werden. Diesbeziiglich wenden Sie sich bitte
an das far Ihren Verein zustindige Finanzamt.

- Bei der Ausstellung von Zuwendungsbestitigungen ist darauf zu
achten, dass das anzugebende Datum des Freistellungsbescheides
nicht linger als finf Jahre oder das Datum der vorliufigen Beschei-
nigung nicht linger als drei Jahre seit dem Tag der Ausstellung der
Bestitigung zurtickliegt. Anderenfalls kann die Zuwendungsbesta-
tigung nicht als Nachweis fir den steuerlichen Spendenabzug aner-

kannt werden.

Besonderheiten bei Geldzuwendungen

Die neuen ab dem 1.Januar 2007 zu verwendenden Muster fir Zuwendungs-
bestitigungen unterscheiden nicht mehr zwischen einer Geldzuwendung
und einem Mitgliedsbeitrag. Lediglich steuerbegtnstigte Vereine, die solche
Zwecke fordern, bei denen die Mitgliedsbeitrige steuerlich nicht abziehbar
sind (§10b Abs. 1 Satz 2 EStG), missen auf der Zuwendungsbestitigung an-
kreuzen, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt. Fur vor dem
1.Januar 2007 geleistete Zuwendungen ist jedoch folgendes zu beachten:
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Aufwandsspende

- Bei der Ausstellung von Zuwendungsbestitigungen hat der Verein
zunichst die Art der Zuwendung (Geldzuwendung/Mitgliedsbei-
trag) zutreffend zu bezeichnen.

- Liegt eine Spende vor, ist als Art der Zuwendung: »Geldzuwen-
dung« anzugeben. Zusitzlich muss in der Verwendungsbestitigung
am Ende der Zuwendungsbestitigung stets vermerkt werden, dass
es sich »nicht um Mitgliedsbeitrige, sonstige Mitgliedsumlagen oder
Aufnahmegebuhren handelt«. Dies gilt auch in den Fillen, in denen
der Verein nur Zwecke verfolgt, fir deren Férderung nicht nur
Spenden sondern auch Mitgliedsbeitrige steuerbegunstigt sind.

- Handelt es sich um einen steuerbegunstigten Mitgliedsbeitrag,
muss als Art der Zuwendung: »Mitgliedsbeitrag« vermerkt werden.
Die Verwendungsbestitigung am Ende der Zuwendungsbestitigung
bleibt davon unberthrt. (Hinweis: Vereine, die ausschliellich oder
unter anderem auch gemeinnitzige Zwecke verfolgen, die in Ab-
schnitt B der Anlage 1 zu §48 Abs.2 EStDV aufgefiihrt sind, dirfen
fur Mitgliedsbeitrige keine Zuwendungsbestitigungen ausstellen).

- Hat ein Spender zusammen mit seinem Mitgliedsbeitrag auch eine
Geldspende geleistet, handelt es sich steuerlich - vorausgesetzt Mit-
gliedsbeitrige konnen steuermindernd berticksichtigt werden - um
zwei Zuwendungen. Diese sind entweder jeweils gesondert oder im

Rahmen einer Sammelbestitigung (siehe unten) zu bestitigen.

In jeder Zuwendungsbestitigung ist eine Aussage dariber aufzunehmen, ob
es sich um eine »echte« Geldzuwendung oder um eine Aufwandsspende han-
delt. Das gilt auch fir nach dem 31. Dezember 2006 geleistete Zuwendungen.
Liegt eine »echte« Geldzuwendung vor, ist auf der entsprechenden Zuwen-
dungsbestitigung zu bescheinigen, dass es sich bei der Zuwendung »nicht
um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen handelt«. Liegt hin-
gegen eine Aufwandsspende vor, ist anzugeben, dass es sich »um den Ver-
zicht auf Erstattung von Aufwendungen handelt«. Die neuen Muster fir Zu-
wendungsbestitigungen sehen hierfir ein eigenes Ankreuzfeld vor. Eine ent-
sprechende Aussage ist auch in den Fillen aufzunehmen, in denen der steu-
erbeglnstigte Verein grundsitzlich keine Zuwendungsbestitigungen fir Auf-

wandsspenden ausstellt.
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Erstellung von Sammelbestatigungen

Das Erstellen von Sammelbestitigungen, das heifit die Bestitigung mehre-
rer Zuwendungen in einer formlich zusammengefassten Zuwendungsbesta-
tigung, ist nur fir Geldzuwendungen, also bei Mitgliedsbeitrigen und Geld-
spenden, zuldssig. Deshalb sind fir mehrere Sachzuwendungen jeweils ge-
sonderte Zuwendungsbestitigungen zu erstellen. Bei Sammelbestatigungen
sind folgende Besonderheiten zu beachten:

- Anstelle des Wortes »Bestatigung« ist das Wort »Sammelbestitigung«
zu verwenden.

- Bei »Tag der Zuwendung« (und bis 2006 auch bei »Art der Zu-
wendunge) ist auf die Ruckseite oder die beigefiigte Anlage zu
verweisen.

- In der Zuwendungsbestitigung ist als »Betrag der Zuwendung« die
Gesamtsumme zu nennen. Werden bis zum Jahr 2006 Zuwendun-
gen fur steuerlich unterschiedlich hoch begunstigte Zwecke (Spen-
denabzugsrahmen 5 beziehungsweise 10 %) bestitigt, ist unter die-
ser Gesamtsumme folgender Klammerzusatz aufzunehmen: »(von
der Gesamtsumme entfallen ... € auf die Forderung von ... [Be-
zeichnung der erhéht begunstigten Zwecke])«.

- Die Verwendungsbestitigung »Es wird bestitigt, dass ... die Zuwen-
dung nur zur Forderung ... verwendet wird« ist um folgenden Zu-
satz zu erginzen: »Es wird bestatigt, dass uber die in der Gesamt-
summe enthaltenen Zuwendungen keine weiteren Bestitigungen,
weder formelle Zuwendungsbestitigungen noch Beitragsquittungen
oder ahnliches, ausgestellt wurden und werden.«

- Auf der Rickseite der Zuwendungsbestitigung oder in der Anla-
ge ist jede einzelne Zuwendung mit Datum, Betrag und Art (Mit-
gliedsbeitrag, Geldspende) aufzulisten. Bis zum Jahr 2006 ist in den
Fillen, in denen der steuerbegunstigte Verein unterschiedlich hoch
begiinstigte Zwecke fordert, auch der beglnstigte Zweck anzuge-
ben. Diese Aufstellung muss ebenfalls eine Gesamtsumme enthal-
ten und als »Anlage zur Zuwendungsbestitigung vom ...« gekenn-

zeichnet sein.



110

Zu jeder in der Sammelbestitigung enthaltenen Geldspende ist zu-
satzlich anzugeben, ob es sich um den Verzicht auf Erstattung von
Aufwendungen handelt oder nicht. Liegen sowohl direkte Geld-
spenden als auch Geldspenden im Wege des Verzichts auf Erstat-
tung von Aufwendungen vor, sind die Angaben dazu entweder auf
der Rickseite der Zuwendungsbestitigung oder in der Anlage zu
machen.

In der Sammelbestitigung ist anzugeben, auf welchen Zeitraum sich
die Sammelbestitigung erstreckt. Sie kann auch nur fir einen Teil

des Kalenderjahres ausgestellt werden.

Besonderheiten bei Sachspenden

Bei Sachspenden sind die dem zugewendeten Gegenstand zugrun-
de liegenden Angaben, also die genaue Bezeichnung der Sachspen-
de mit Alter, Erhaltungszustand und Kaufpreis, in das fir Sachzu-
wendungen vorgesehene verbindliche Muster einer Zuwendungs-
bestitigung aufzunehmen.

Handelt es sich um eine Sachzuwendung aus dem Privatvermogen
des Zuwendenden, ist in der Zuwendungsbestitigung auch anzuge-
ben, welche Unterlagen zur Ermittlung des angesetzten Wertes her-
angezogen wurden. Dabei kann es sich beispielsweise um ein Gut-
achten uber den aktuellen Wert handeln oder der urspringliche
Kaufpreis wird anhand der Rechnung nachgewiesen und um die
entsprechende Absetzung fir Abnutzung gemindert. Diese Unter-
lagen sind in die Buchfihrung des Vereins aufzunehmen und dort
aufzubewahren.

Stammt die Sachzuwendung nach den Angaben des Zuwendenden
allerdings aus dessen Betriebsvermogen, ist der Wert der Zuwen-
dung mit dem Entnahmewert anzusetzen. In diesen Fillen kann die
Angabe der zur Ermittlung des angesetzten Wertes herangezogenen
Unterlagen entfallen. Auflerdem besteht fir den Verein insoweit
dann keine Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen. Vergleiche
dazu auch das so genannte Buchwertprivileg, auf das bereits einge-

gangen wurde (siehe Seite 101).
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Neugriindung

- Die neuen, ab dem 1. Januar 2007 zu verwendenden verbindlichen
Muster fir Zuwendungsbestitigungen sehen fir die einzelnen An-
gaben jeweils eine Ankreuzmaglichkeit vor. Fir Zuwendungen vor
2007 sind im verbindlichen Muster die im Einzelfall nicht zutref-
fenden Sitze zu streichen.

Besonderheiten bei Stiftungen:

Die geschilderten Grundsitze gelten fur die von Stiftungen auszustellenden
Zuwendungsbestatigungen entsprechend. Bei Zuwendungen in den Vermo-
gensstock einer Stiftung ist ab dem Jahr 2007 das entsprechende Feld im
verbindlichen Muster einer Zuwendungsbestitigung anzukreuzen (siche An-
hang Seite 192 und 193). Bis zum Jahr 2006 kann fir Zuwendungen in den
Vermogensstock einer Stiftung der erhohte Sonderausgabenabzug nach §10b
Abs.1a EStG nur in Anspruch genommen werden, wenn die Zuwendung
bis zum Ablauf eines Jahres nach der Neugrindung dieser Stiftung geleistet
wurde. In diesen Fillen ist daher ein entsprechender Hinweis auf der Zuwen-
dungsbestitigung anzugeben beziehungsweise anzukreuzen.

Fehlt diese Bestitigung, dass es sich um eine Zuwendung in den Vermaogens-
stock der Stiftung handelt (bis zum Jahr 2006 zusitzlich: innerhalb eines
Jahres nach der Neugrindung), kann die Zuwendung nur im Rahmen der
nach §10b Abs.1 EStG vorgesehenen Hochstbetrige steuerlich bertcksich-
tigt werden. Der erhohte Sonderausgabenabzug nach § 10b Abs. 1a EStG von
bis zu 1 Million Euro (bis 2006: 307 000 €) kann dann nicht geltend gemacht

werden.
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Bareinzahlungs-

beleg

Buchungs-

bestatigung

Vereinfachter Zuwendungsnachweis

Bei Zuwendungen von nicht mehr als 200 € (bis 2006: 100 €) gentgt in be-
stimmten Fallen als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbe-
statigung eines Kreditinstituts. Das vereinfachte Nachweisverfahren kommt
zur Anwendung, wenn
- der Empfinger eine inlindische juristische Person des offentlichen
Rechts oder eine inlindische 6ffentliche Dienststelle ist oder
- der Empfinger ein steuerbegunstigter Verein ist. Der steuerbegiins-
tigte Zweck, fir den die Zuwendung verwendet wird, und die An-
gaben zur Freistellung des Empfingers von der Korperschaftsteu-
er mussen auf einem vom steuerbegiinstigten Verein hergestellten
Beleg aufgedruckt sein. Aulerdem ist auf dem Beleg die Angabe
notwendig, ob es sich bei der Zuwendung um eine Spende oder um
einen Mitgliedsbeitrag handelt.

Bei der Buchungsbestitigung kann es sich zum Beispiel um einen Konto-
auszug, einen Lastschrifteinzugsbeleg oder auch um eine gesonderte Besti-
tigung des Kreditinstituts handeln. Aus der Buchungsbestitigung mussen
Name und Kontonummer des Auftraggebers (beispielsweise ein Mitglied)
und des Empfingers (der steuerbegunstigte Verein), der Betrag sowie der Bu-
chungstag ersichtlich sein. Wird die Spende an einen steuerbegunstigten Ver-
ein Uberwiesen, muss zusitzlich zur Buchungsbestitigung auch der vom Zu-
wendungsempfinger hergestellte Beleg vorgelegt werden, weil die Angaben
uber die Steuerbegunstigung des Empfingers nur aus diesem Beleg ersicht-
lich sind. Bis zum 31.Dezember 2006 muss im Fall des Lastschriftverfahrens
die Buchungsbestitigung auch Angaben tber den steuerbeglnstigten Zweck,
far den die Zuwendung verwendet wird, und uber die Steuerbegunstigung
des Vereins enthalten.



113

Vertrauensschutz
fiir den gutgliubigen Spender

Der Spender darf grundsatzlich auf die Richtigkeit der Zuwendungsbestati-
gung tber Spenden und Mitgliedsbeitrige vertrauen, es sei denn, dass er die

Zuwendungsbestitigung durch unlautere Mittel oder falsche Angaben (zum

Beispiel Wertangabe bei Sachspenden) erwirkt hat oder dass ihm die Unrich-
tigkeit der Bestitigung bekannt oder infolge grober Fahrlissigkeit nicht be-
kannt war (zum Beispiel der »Spende« steht eine Gegenleistung gegentiber -
Kauf einer Eintrittskarte fiir eine Benefizveranstaltung).

Ziel der Regelung ist die Absicherung des Spenders, dem die Steuervergiins-
tigung auch dann erhalten bleiben soll, wenn der Zuwendungsempfinger die

Zuwendung rechtswidrig nicht fiir die steuerbegnstigten Zwecke verwendet

oder der Zuwendungsempfinger nicht als gemeinnutzig anerkannt ist und

der Spender hiervon nichts gewusst hat.

Haftungsfrage

Der Vertrauensschutz beim Spendenabzug fir den Zuwendenden (zum Bei-
spiel ein Vereinsmitglied) bedingt zugleich einen Haftungstatbestand auf der
Empfingerseite, also beim Verein. Wer vorsatzlich oder grob fahrlassig eine
unrichtige Zuwendungsbestitigung ausstellt oder wer veranlasst, dass Zu-
wendungen nicht fir die in der Zuwendungsbestitigung angegebenen steu-
erbeginstigten Zwecke verwendet werden, haftet fur die entgangene Steu-
er. Diese ist bei der Einkommensteuer mit 30% (bis 2006: 40%) des Spen-
denbetrags anzusetzen. Als Haftende kénnen sowohl der zuwendungsemp-
fangende Verein als auch die fir ihn handelnden natlirlichen Personen in Be-
tracht kommen. In den Fillen der Veranlasserhaftung wird vorrangig der Ver-
ein in Anspruch genommen; die fir ihn handelnden naturlichen Personen
haften nur dann, wenn Vollstreckungsmafinahmen gegen den Verein nicht er-
folgreich sind (§ 10 Abs.4 Satz 4 EStG). Eine Haftung des steuerbegtinstigten
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Vereins scheidet allerdings dann aus, wenn die Tatigkeit der natirlichen Per-
sonen dem steuerbegunstigten Verein nicht zugerechnet werden kann.

Bei der Haftung sind zwei Fille zu unterscheiden:

Ausstellerhaftung

Hierunter fillt, wer vorsitzlich oder grob fahrlissig eine unrichtige Zuwen-
dungsbestitigung ausstellt, beispielsweise bei Sachzuwendungen einen uber-
hohten Wert bescheinigt oder Zuwendungsbestatigungen tber nicht gezahl-
te Zuwendungen erteilt.

Veranlasserhaftung

Unter diesen Haftungstatbestand fillt, wer veranlasst, dass Zuwendungen
nicht zu den in der Zuwendungsbestitigung angegebenen steuerbegunstig-
ten Zwecken verwendet werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine
far die Jugendabteilung bestimmte Zuwendung fir den wirtschaftlichen Ge-
schiftsbetrieb »Vereinsgaststatte« eingesetzt wird. Im Gegensatz zur Ausstel-

lerhaftung setzt dieser Haftungstatbestand ein Verschulden nicht voraus.

Beachte Missbrauche im Zusammenhang mit der Ausstellung von Zuwen-
dungsbestitigungen konnen zusitzlich zur Haftung auch zum Verlust der Ge-
meinnutzigkeit des Vereins fithren.
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Beispiel 1

Beispiel 2

Sonderproblem »Sponsoring«

Unter Sponsoring wird ganz allgemein die Gewihrung von Geld oder geld-
werten Vorteilen verstanden, die dem Empfinger - beispielsweise einem
Sportverein oder einer kulturellen Einrichtung - helfen soll, seine Aufga-
be besser erfillen zu konnen. Gleichzeitig verfolgt damit der Geber, also der
Sponsor, eigene Ziele der Werbung oder Offentlichkeitsarbeit. In der Regel
handelt es sich um finanzielle Unterstitzungen, die der Empfingerkorper-
schaft gewihrt werden, meist allgemein zur Forderung steuerbegunstigter
Zwecke, hiufig aber auch im Zusammenhang mit 6ffentlichkeitswirksamen
Projekten oder Veranstaltungen, die sie im Rahmen ihrer steuerbeglinstigten

Satzungszwecke durchfiihrt.

Ein Unternehmer wendet einem Sportverein einen Betrag von jahrlich 10000€
zur Forderung des Jugendsports zu. Im Gegenzug verpflichtet sich der

Verein, das Unternehmen auf Veranstaltungsplakaten deutlich sichtbar, unter
besonderer Hervorhebung des Firmenlogos, zu nennen.

Ein Betrieb erwirbt von der Kunststiftung »Junge Maler« gegen Zahlung eines
einmaligen Betrags flir einen Zeitraum von drei Jahren das Recht, sich als
Forderer der Stiftung bezeichnen zu diirfen. Der Betrieb macht hiervon im Rah-
men seiner Werbung/Offentlichkeitsarbeit regelmaBig Gebrauch.

Zu der lange Zeit umstrittenen Frage, wie Zuwendungen im Rahmen des
Sponsorings steuerlich zu behandeln sind, hat die Verwaltung bundesein-
heitlich Stellung genommen. Vergleiche dazu das Schreiben des BMF vom
18.Februar 1998, BStBI I Seite 212. Hiernach muss auch in den beiden oben

genannten Fallen zwischen Geber und Empfanger unterschieden werden.
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wirtschaftlicher

Vorteil

werbewirksame

Hinweise

Behandlung beim Sponsor

Beim Geber geht es vor allem um die Frage, ob er die Aufwendungen als Be-
triebsausgaben abziehen und so seinen betrieblichen Gewinn mindern kann.
Nach Verwaltungsansicht ist dies immer dann zu bejahen, wenn der Sponsor
mit seinen Aufwendungen einen wirtschaftlichen Vorteil fir sein Unterneh-
men erstrebt. Dieser kann in der Erhéhung oder Sicherung des Ansehens des
Unternehmens liegen, aber auch in werbewirksamen Hinweisen auf die Pro-

dukte des Unternehmens.

Demnach ist in den beiden exemplarischen Fillen der Betriebsausgabenab-
zug anzuerkennen, vorausgesetzt, zwischen dem Wert der Zuwendungen und
dem Wert der Gegenleistungen (Plakatwerbung; Recht zur werbewirksamen
Verwendung des Namens der Stiftung) besteht kein krasses Missverhaltnis.

Wirde man dagegen mangels einer entsprechenden Werbeleistung des Ver-
eins den Betriebsausgabenabzug versagen, wirde sich die Frage stellen, ob
die Zuwendungen als Spende (freigebige Zuwendung) steuerlich bertick-
sichtigt werden konnten.

Hinweis

- Die Behandlung als Betriebsausgabe hat im Vergleich zur Spende
vor allem zwei Vorteile: zum einen ist der Kreis der begunstigten
Empfinger nicht beschrinkt, zum anderen sind die Hochstgrenzen
des Spendenabzugs nicht zu beachten (vergleiche zur Spende aus-
fahrlich Seite 91 ff.).

- Esist dringend zu empfehlen, dass der Sponsor und die Empfinger-
korperschaft (der Verein) einen schriftlichen Vertrag abschlieflen,
in dem die Rechte und Pflichten eindeutig geregelt werden. Da-
durch wird nicht nur Rechtsklarheit geschaffen und damit die Pri-
fung des Betriebsausgabenabzugs erleichtert. Es kann anhand eines
Sponsorenvertrags hiufig auch besser beurteilt werden, ob die Leis-

tungsverpflichtungen in ihrem Wert in etwa einander entsprechen.
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Beispiel 3

Behandlung beim Empfanger

Der Vorteil beim Sponsor - also sein Betriebsausgabenabzug - kann jedoch
beim Empfinger mit steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Beim Gespon-
serten geht es nimlich um die Frage, ob es sich bei den Zuwendungen um
steuerfreie Einnahmen im ideellen Bereich, um steuerfreie Einnahmen aus
Vermégensverwaltung oder um steuerpflichtige Einnahmen eines wirtschaft-
lichen Geschiftsbetriebs handelt. Fir die Abgrenzung gelten die allgemei-
nen Grundsitze. Ein wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb liegt demnach nicht
bereits dann vor, wenn der Verein dem Sponsor lediglich die Nutzung sei-
nes Namens in der Weise gestattet, dass der Sponsor selbst zu Werbezwe-
cken auf seine finanzielle oder sachliche Unterstitzung hinweist. Ein wirt-
schaftlicher Geschiftsbetrieb liegt auch dann nicht vor, wenn der Empfin-
ger der Leistungen, beispielsweise auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in
Ausstellungskatalogen oder in anderer Weise auf die Unterstlitzung durch
einen Sponsor lediglich hinweist. Dieser Hinweis kann unter Verwendung
des Namens, Emblems oder Logos des Sponsors, jedoch ohne besondere
Hervorhebung, erfolgen. Wirkt dagegen ein Verein an den Werbemafinah-
men aktiv mit, ist ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschiftsbetrieb an-
zunehmen. Danach wiren im Beispiel 1 die Zuwendungen des Sponsors als
(grundsitzlich) steuerpflichtige Einnahmen eines wirtschaftlichen Geschifts-
betriebs zu erfassen, wohingegen im Beispiel 2 die Einnahmen im steuerbe-

gunstigten Bereich anfielen.

Die Frage, welchem Bereich die Leistungen des Sponsors beim Verein zuzu-
ordnen sind, ist oftmals schwierig zu entscheiden. Die folgenden Beispiele
sollen einen Anhaltspunkt fiir die Zuordnung geben:

Ein Unternehmer stellt dem Theaterverein fir Vereinszwecke 20000€ zur
Verfligung. Als Gegenleistung druckt der Verein zwei Jahre lang in den monat-
lich erscheinenden Programmheften eine ganzseitige Werbeanzeige ab.

Auch erscheint das Firmenlogo des Unternehmens auf der Riickseite des

Heftes, auf der alle Sponsoren mit ihrem Logo, jedoch ohne besondere Hervor-
hebung genannt sind. AuBerdem darf der Unternehmer selbst zu eigenen
Werbezwecken und zur Imagepflege zwei Jahre lang auf seine Unterstiitzung
hinweisen. >
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Beispiel 4

Beispiel 5

Der Unternehmer kann den gezahlten Betrag als Betriebsausgaben geltend
machen. Beim Verein ist fiir die Beurteilung mafRgeblich, ob eine einheit-

liche MaBnahme oder unterschiedliche Leistungen vorliegen und ob ein objek-
tiver Mal3stab eine Aufteilung ermdglicht.

Im vorliegenden Fall liegt eine einheitliche Werbeleistung vor. Die gesamten
Einnahmen sind beim Verein dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb zuzuordnen. Eine Aufteilung wéare moglich, wenn der Verein
glaubhaft machen konnte, dass

— ein Werbeunternehmen fiir die Anzeigen 15000€ verlangen wiirde,

— die Ubrigen Sponsoren, die lediglich mit ihrem Logo auf der Riickseite des
Heftes vertreten sind, hierflir 2000€ bezahlen und

— eine andere Firma in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 3000€
fir die Erlaubnis bezahlt hat, den Vereinsnamen zu Werbezwecken
nutzen zu dirfen.

Da in diesem Fall ein nachvollziehbarer Aufteilungsmalstab vorliegt, waren
15000€ dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb und 5000€ dem
Bereich der ertragsteuerfreien Vermdgensverwaltung zuzuordnen.

Bei einem steuerbegtinstigten Museum steht eine umfangreiche Renovierung
der Ausstellungsraume an. Verschiedene Firmen erklaren sich bereit, die
Renovierungsarbeiten mit einem Geldbetrag zu unterstitzen. Als Gegenleistung
fir diesen Geldbetrag von 50000€ verlangt die Firma Porksen, dass ein
Museumsraum erkennbar nach dem Namen der Firma benannt wird (»Pdrksen-
Saal«).

Die Aufwendungen des Sponsors sind bei diesem als Betriebsausgaben abzugs-
fahig. Bei der steuerbeglinstigten Korperschaft sind die Einnahmen dem Bereich
der ertragsteuerfreien Vermdgensverwaltung zuzuordnen.

Ein gemeinnitziger Sportverein hat im Internet ungefahr 20 Seiten belegt,

um auf seine Vereinsangebote und seine sportlichen Aktivitaten — wie zum Bei-
spiel Kursangebote — aufmerksam zu machen. Die Internetseiten sind so
aufgemacht, dass auf der ersten Seite der Dank an die Sponsoren unter Nennung
des Namens und Kleinabdruck des Logos ausgesprochen wird. Die Gibrigen
Seiten sind mit reinen Sachinformationen zurTatigkeit des Vereins belegt. Es
besteht nun allerdings die Besonderheit, dass der Nutzer tiber einen so genann-
ten Link, ndmlich iber das Firmenlogo des jeweiligen Sponsors auf dessen
Internetseite gelangen kann. >
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Die Zahlungen des Sponsors sind bei diesem als Betriebsausgaben abzugsféhig.
Beim Sportverein sind die Einnahmen hierflr im steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschéftsbetrieb zu erfassen. Wird ein Firmenlogo lediglich abge-

druckt, sodass es nicht als Link eingestuft werden kann, so sind die Einnahmen
beim Verein dem Bereich der ertragsteuerfreien Vermdgensverwaltung
zuzuordnen. Am Betriebsausgabenabzug fiir den Sponsor @ndert sich jedoch
nichts.
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Vereine als Arbeitgeber

Vereine, die zur Erfullung ihrer Aufgaben Arbeitnehmer beschiftigen, sind
Arbeitgeber und unterliegen als solche den Bestimmungen des Lohnsteuer-
rechts. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Aufgaben mit ideeller Ziel-
setzung, zum Beispiel der eigentliche Sportbetrieb, oder um solche mit wirt-
schaftlichem Charakter, wie zum Beispiel der Verkauf von Getrinken, oder
um verwaltungsmiflige Aufgaben handelt, wozu beispielsweise die Vereins-

gaststitte zahlt.

Wer ist Arbeitnehmer des Vereins?

Arbeitnehmer des Vereins sind Personen, die zu dem Verein in einem Dienst-
verhiltnis stehen und daraus Arbeitslohn beziehen. Ein Dienstverhaltnis liegt
vor, wenn der Beschiftigte nur seine Arbeitskraft schuldet und er den Wei-
sungen uber Art, Ort und Zeit der Beschaftigung folgen muss. Auf die Dauer
der Beschiftigung kommt es grundsitzlich nicht an. Auch Personen, die nur
eine Aushilfs- oder Nebentitigkeit austben, sind Arbeitnehmer, wenn die

ubrigen Voraussetzungen vorliegen.

Die Bezeichnung oder die vertragliche Form, die fir das Beschaftigungsver-
haltnis gewdhlt wird, ist nicht ausschlaggebend. Fir die steuerrechtliche Be-
urteilung kommt es auf die tatsichlichen Verhiltnisse an. So ist es beispiels-
weise nicht moglich, die Lohnsteuerpflicht dadurch auszuschliefen, dass ein
»Werkvertrag« iber ein Beschiftigungsverhiltnis abgeschlossen wird, bei dem
der Beschiftigte unselbststindig titig ist und nur seine Arbeitskraft schuldet.
Ein Arbeitsvertrag braucht nicht schriftlich abgefasst zu werden, er kann auch

mundlich geschlossen sein.

Als Arbeitnehmer sind zum Beispiel anzusehen:
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Personen, die beim Verein fest angestellt sind

Personen, die im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschiftsbetriebs,
der vom Verein selbst unterhalten wird, wie etwa eine Vereinsgast-
stitte oder Festveranstaltungen, beschiftigt werden

Trainer und sonstige Ubungsleiter, die von Vereinen hauptberuflich
verpflichtet werden oder nebenberuflich mehr als sechs Stunden wo-
chentlich far den Verein titig sind

Haus- und Platzwarte sowie Vereinskassierer

Sportler, die dem Verein ihre Arbeitskraft fir eine Zeitdauer, die
eine Reihe von sportlichen Veranstaltungen umfasst, gegen Entgelt
zur Verfligung stellen und danach verpflichtet sind, an Trainingsver-
anstaltungen und Sportveranstaltungen teilzunehmen, und anderer-
seits berechtigt sind, vom Verein das vereinbarte Entgelt zu fordern.
Arbeitnehmer des Vereins sind deshalb unstrittig Lizenzspieler in
der Fuflball-Bundesliga, so genannte Vertragsamateure und bezahl-
te Sportler im Sinne des §67a AO.

Die Frage, ob ein Amateursportler Arbeitnehmer im steuerrechtlichen Sinn

ist, kann nur nach den Verhaltnissen des Einzelfalls beurteilt werden:

Grundsitzlich kann auch die Austiibung von Sport Gegenstand eines
Dienstverhiltnisses sein. Sport wird jedoch im Amateurbereich re-
gelmifig zum Selbstzweck, zur Freizeitgestaltung und zur Stirkung
der allgemeinen Leistungsfihigkeit und nicht um des Entgelts wil-
len ausgeubt.

Solange ein Amateursportler lediglich Zahlungen erhilt, die nur
seinen tatsichlichen Aufwand decken, liegt noch keine Titigkeit
um des Entgelts willen vor. Diese Zahlungen bewegen sich noch im
steuerlich als »Liebhaberei« einzustufenden Bereich. Bei der Ermitt-
lung des Aufwands kdnnen Vereine neben anderen von den Sport-
lern getragenen Aufwendungen hinsichtlich der Erstattung von
Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen auf Betrige zu-
riickgreifen, die in der unteren Zeile »Auswirtstitigkeit« der Uber-
sicht »Steuerfreier Kostenersatz durch den Verein« aufgefithrt sind
(siehe Seite 147). Hierbei kénnen die fir Auswirtstitigkeiten gel-
tenden Kilometersitze auch fur Fahrten zum Training oder zu den

Heimspielen angewandt werden.
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Anders verhilt es sich aber, wenn ein Sportler im Zusammenhang
mit seiner Betitigung Zahlungen erhilt, die nicht nur ganz un-
wesentlich hoher sind als die thm hierbei entstandenen Aufwen-
dungen. Dann ist der Schluss gerechtfertigt, dass der Sport nicht
mehr aus reiner Liebhaberei, sondern auch um des Entgelts willen
ausgeubt wird. Die Regelung zur Freigrenze bei ehrenamtlicher Ta-
tigkeit sind entsprechend anzuwenden (siche Seite 126/127). Liegt
ein solcher Fall vor, muss nach den vom Bundesfinanzhof in stindi-
ger Rechtsprechung aufgestellten Kriterien beurteilt werden, ob die
Titigkeit selbststindig oder nichtselbststindig ausgetbt wird. Infol-
ge der gerade bei Mannschaftssportarten naturgemif vorliegenden
Eingliederung und Weisungsgebundenheit der Sportler sind diese
regelmaflig als Arbeitnehmer anzusehen.

Kein Arbeitnehmer

Personen, die bei ihrer Tatigkeit fiir den Verein, zum Beispiel im Spiel- und
Ubungsbetrieb, in einem wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb oder in der Ver-

waltung nicht fest in die Vereinsorganisation eingegliedert sind und sich

nicht an geschiftsleitende Weisungen halten missen, sondern in eigener Ver-

antwortung handeln, sind gewohnlich selbststandig titig und nicht Arbeit-

nehmer.

Folgende Personen sind deshalb keine Arbeitnehmer:

nebenberufliche Trainer und sonstige nebenberufliche Ubungslei-
ter von Turn- und Sportvereinen oder Kulturvereinen, wenn sie
durchschnittlich nicht mehr als sechs Stunden wochentlich fir den
Verein titig sind und mit ihnen kein Arbeitsvertrag abgeschlossen
ist

Tennistrainer, Golf- oder Reitlehrer, wenn der Verein nur den Platz
zur Verfigung stellt und der Trainer oder Lehrer auf eigene Rech-
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nung arbeitet. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Trainer direkt vom
Verein bezahlt wird und den Weisungen des Vereins unterliegt, bei-
spielsweise beim Mannschafts- und Jugendtraining. Ist mit ihm ein
Arbeitsvertrag abgeschlossen worden oder ist er durchschnittlich
mebhr als sechs Stunden wochentlich beim Verein beschiftigt, muss
er als Arbeitnehmer behandelt werden.

- Vereinsmitglieder, deren Titigkeit bei besonderen Anlissen eine
blofle Gefilligkeit oder eine gelegentliche Hilfeleistung darstellt,
die als Ausfluss personlicher Verbundenheit mit dem Verein und
nicht zu Erwerbszwecken, beispielsweise aufgrund eines Arbeitsver-
hiltnisses, erbracht wird. Das ist unter anderem dann der Fall, wenn
sich Vereinsmitglieder bei einer Vereinsfeier engagieren, die ein Mal
im Jahr stattfindet, oder bei sportlichen Veranstaltungen als Helfer
einspringen und dafir eine Vergitung erhalten, die offensichtlich
nicht mehr als eine Abgeltung des entstandenen Aufwandes dar-

stellt.
..
..o Beachte Die fir selbststindig titige Personen gezahlten Verglitungen un-

terliegen nicht dem Lohnsteuerabzug, sondern sind - wenn nicht ausschliefl-
lich tatsichlich entstandene Aufwendungen ersetzt werden - bei der Ein-

kommensteuerveranlagung des Empfingers zu erfassen.

Ehrenamtliche Titigkeit

Die unentgeltliche Austiibung eines Ehrenamtes, beispielsweise als Vereins-
vorsitzender oder als Kassierer, begrindet kein Dienstverhiltnis im steuer-
lichen Sinne. Daran andert grundsitzlich auch die allgemein Gbliche Rege-
lung nichts, dass diesen ehrenamtlich Titigen die tatsichlich entstandenen
Kosten ersetzt werden, dazu zdhlen beispielsweise Reisekosten, Portokosten
und Telefongebthren. Erhilt ein ehrenamtlich titiger Vereinsfunktiondr eine
monatliche Aufwandsentschadigung, so handelt es sich nicht um Arbeitslohn

oder um eine andere steuerliche Einkunftsart, wenn die Verglitungen die
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mit der Tatigkeit zusammenhingenden Aufwendungen nicht ubersteigen,
also im Regelfall gerade den Aufwand abdecken oder auch nur unwesentlich
ubersteigen. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist in diesen
Fillen davon auszugehen, dass es bereits an der Absicht fehlt, Uberschiisse zu
erzielen, sodass es sich bei dem insoweit gewihrten Aufwendungsersatz um
nicht steuerbare Einnahmen handelt. Vergleiche dazu das BFH-Urteil vom
23. Oktober 1992, BStBI 1993 II Seite 303 zu Amateurfufiballspielern und das
BFH-Urteil vom 4. August 1994, BStBI 1994 II Seite 944 zu Sanititshelfern.

Bei einer solchen Betrachtung darf aber der Aufwendungsersatz nicht ohne
weiteres den tatsachlich entstandenen Aufwendungen des ehrenamtlich Tati-
gen gegenubergestellt werden. Es ist vielmehr nach der Rechtsprechung eine
Uberschusserzielungsabsicht nur dann zu verneinen, wenn der gewihrte Auf-
wendungsersatz die Aufwendungen des ehrenamtlich Tatigen nur ganz un-
wesentlich tberschreitet, die bei Vorliegen einer Einkunftsart ansonsten als
Werbungskosten/Betriebsausgaben steuerlich abgezogen werden kénnten -
so genannte Erwerbsaufwendungen. So kann beispielsweise Verpflegungs-
mehraufwand bei Auswirtstitigkeiten nur pauschal und zwar nach Mafiga-
be der kalendertiglichen Abwesenheit steuetlich bertcksichtigt werden. Ein
Abzugsbetrag von 6 € wird gewihrt bei Abwesenheit von der eigenen Woh-
nung - und gegebenenfalls von der regelmifigen Arbeitsstitte — von min-
destens acht Stunden am Kalendertag. Dieser Pauschbetrag erhoht sich auf
12 €, wenn die Abwesenheit am Kalendertag mindestens 14 Stunden betragt.
Lediglich bei einer ganztigigen Abwesenheit, also 24 Stunden, wird ein Be-
trag von 24 € bericksichtigt. Ist der ehrenamtlich Tétige bei seiner Titigkeit
far den Verein indes nicht mindestens acht Stunden am jeweiligen Kalender-
tag von seiner Wohnung abwesend, ist ein Abzug von Verpflegungsmehrauf-
wand ausgeschlossen. Demnach durfen bei einer bis zu achtstindigen Ab-
wesenheit zwar die tatsichlich entstandenen Fahrtkosten, grundsatzlich aber
keine Aufwendungen fir Verpflegung ersetzt werden.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist auch eine geringfiigig iber die
»Selbstkosten« hinausgehende Erstattung nicht als Uberschusserzielungsab-
sicht zu werten. Zur Vereinfachung geht die Finanzverwaltung davon aus,
dass Aufwendungsersatz fiir ehrenamtliche Tatigkeiten, der Uber die steuer-

lich als Werbungskosten/Betriebsausgaben hinausgehenden Betrige geleis-
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Freigrenze

Beispiel

tet wird, nur dann zu steuerpflichtigen Einkiinften fihrt, wenn er im Kalen-
derjahr den Betrag von 256 € erreicht. Hierbei handelt es sich um eine Frei-
grenze. Das bedeutet, dass der volle Betrag steuerpflichtig ist, falls im Kalen-
derjahr Aufwendungsersatz gewihrt wird, der die als Werbungskosten oder
Betriebsausgaben abzugsfihigen Betrige um mindestens 256 € ubersteigt.
Ob die steuerpflichtigen Betrige den Einkunften aus selbststindiger oder
nichtselbststindiger Arbeit oder den sonstigen Einktinften nach §22 Abs.3
Einkommensteuergesetz zuzuordnen sind, ist nach dem Gesamtbild der Ver-

hiltnisse zu entscheiden.

Ein Schiedsrichter erhélt fiir 22 Einsatze im Kalenderjahr 2009 jeweils 12 € pro
Einsatz. Fahrtkosten entstehen ihm nicht. An tatsachlichen Aufwendungen
fir Verpflegung weist er im Kalenderjahr 150 € nach. Seine kalendertagliche
Abwesenheit erreicht bei keinem Spieltag acht Stunden.

Bereits bei der Priifung der Einkiinfteerzielungsabsicht ist eine Vergleichsbetrach-
tung im Hinblick auf die abzugsfahigen Werbungskosten anzustellen. Danach

hat er einen Uberschuss von 264 € erzielt, denn er erhielt Aufwendungsersatz in
Hohe von 264 € (22 Einsatze x 12€), welchem wegen der jeweiligen kalender-
taglichen Abwesenheit von weniger als 8 Stunden keine als Werbungskosten/
Betriebsausgaben abzugsfahigen Aufwendungen gegeniiberstehen. Der tatsdch-
lich entstandene Verpflegungsaufwand in Héhe von 150 € &dndert daran nichts.
Damit bleibt der Aufwendungsersatz nicht innerhalb der Freigrenze von 256 €,
sodass steuerpflichtige Einkilinfte in Hohe von 264 € gegeben sind. Diese werden
im Hinblick auf ein fehlendes Arbeitsverhéaltnis zum Verein in der Regel als
Einklinfte aus sonstigen Leistungen gemaR §22 Nr.3 EStG besteuert.

Wiren dem ehrenamtlichen Schiedsrichter - beispielsweise wegen eines aus-
wirtigen Einsatzes — tatsichliche Fahrtkosten fur die gesamte Strecke von
40km entstanden (40km x 0,30€/km = 12€), die ebenfalls mit dem Auf-
wendungsersatz abgegolten wiren, wirde der mafigebliche Erstattungsbetrag
lediglich in Hohe von 252 € (264 € - 12 €) uber die als Werbungskosten/Be-
triebsausgaben abzugsfihigen Aufwendungen des Schiedsrichters hinausge-
hen. Der Aufwendungsersatz wirde sich dann innerhalb der Freigrenze be-
wegen und deshalb nicht zu steuerpflichtigen Einklnften fihren.

In gleicher Weise wirde die Erstattung die Freigrenze nicht uberschreiten,
wenn der Schiedsrichter anstelle von Fahrtkosten steuerlich berticksichtungs-

fihigen Verpflegungsmehraufwand geltend machen konnte. Wrde beispiels-



128

weise bei drei auswirtigen Einsitzen die kalendertigliche Abwesenheit je-
weils mindestens acht Stunden betragen, kénnte Verpflegungsmehraufwand
von insgesamt 18 € (3 Einsitze x 6 €/Einsatz) als Werbungskosten/Betriebs-
ausgaben berticksichtigt werden. Damit wiirde sich der mafigebende Betrag
des Aufwendungsersatzes auf 246 € (264 € - 18€) verringern. Bei Einsitzen
ab 1.Januar 2007 kann dariiber hinaus die Steuerbefreiung des §3 Nr.26a
EStG (siehe Seite 140) in Betracht kommen.

Pflichten als Arbeitgeber

Ist nach den aufgefihrten Grundsitzen von einem abhingigen Beschifti-
gungsverhaltnis (Dienstverhiltnis) auszugehen, so muss der Verein vom steu-
erpflichtigen Arbeitslohn den Steuerabzug vornehmen und die einbehaltene
Lohnsteuer, den Solidarititszuschlag und die Kirchenlohnsteuer (Steuerab-
zugsbetrige) an das Finanzamt abfihren. Besteuert der Verein Arbeitslohne
pauschal, so schuldet er grundsitzlich die pauschalen Steuerbetrige.

Der Verein haftet als Arbeitgeber neben dem Arbeitnehmer als Gesamt-
schuldner, wenn er die Steuerabzugsbetrage nicht oder nicht vorschriftsma-
Rig einbehilt. Der Verein kann die Haftung nicht ausschliefen, indem er mit
seinen Arbeitnehmern vereinbart, dass sie ihre steuerlichen Pflichten selbst

mit dem Finanzamt zu regeln haben.

Durchfiihrung des Steuerabzugs
nach den allgemeinen Vorschriften

Grundsitzlich mussen die Lohnsteuer, der Solidarititszuschlag und die Kir-
chenlohnsteuer nach den Besteuerungsmerkmalen des Arbeitnehmers be-
rechnet, vom Lohn einbehalten und an das zustindige Betriebsstittenfinanz-

amt abgefihrt werden. Der Arbeitnehmer hat die Lohnsteuerkarte dem Ver-
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ein vorzulegen, auf ihr sind die personlichen Besteuerungsmerkmale Steuer-
klasse und Zahl der Kinderfreibetrige und gegebenenfalls eine Religionszu-
gehorigkeit eingetragen.

Bezieht der Arbeitnehmer nicht nur vom Verein, sondern aus mehreren
Dienstverhiltnissen von verschiedenen Arbeitgebern Arbeitslohn, so muss
er dem Arbeitgeber fur das zweite und jedes weitere Dienstverhiltnis jeweils
eine weitere Lohnsteuerkarte vorlegen, auf der die Steuerklasse VI eingetra-
gen ist. Legt der Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte nicht vor, muss der Ver-
ein die Steuerabzugsbetrige ebenfalls nach der Steuerklasse VI berechnen.

Pauschalierung der Lohnsteuer flr
Teilzeitbeschaftigte und geringfugig Beschaftigte

Der Arbeitslohn kann bei einer gelegentlichen, nur kurzfristigen Beschif-
tigung oder bei einer geringfligigen Beschiftigung ohne die Vorlage einer
Lohnsteuerkarte pauschal, also mit einem einheitlichen Steuersatz besteuert
werden. Der pauschal besteuerte Arbeitslohn wird nicht in die Lohnsteuer-
karte eingetragen und wird auch bei der Einkommensteuerveranlagung nicht
erfasst. Steuerschuldner der pauschalen Lohnsteuer ist nicht der Arbeitneh-
mer, sondern der Arbeitgeber, also der Verein.

Die Voraussetzungen fur die Pauschalierung der Lohnsteuer mussen dem Fi-
nanzamt jederzeit durch geeignete Aufzeichnungen nachgewiesen werden

konnen.

Bemessungsgrundlage fiir die Lohnsteuer

Wie bei der Durchfihrung des Steuerabzugs nach den Merkmalen der Lohn-
steuerkarte ist auch bei der Pauschalierung der Lohnsteuer stets der steuer-
pflichtige Arbeitslohn die Bemessungsgrundlage fur die vom Verein zu Gber-
nehmende Lohnsteuer. Hierbei kann es sich um Geld und/oder geldwer-
te Vorteile handeln, wie zum Beispiel um Sachbeziige, um eine Wohnung
oder um kostenloses Essen. Steuerfreie Leistungen erhdhen die Bemessungs-
grundlage nicht.
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Solidaritatszuschlag
Neben der pauschalen Lohnsteuer fallt auch noch der Solidarititszuschlag an.
Er muss bei der Pauschalierung der Lohnsteuer immer mit 5,5% der pauscha-

len Lohnsteuer berechnet werden.

Kirchensteuer

Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer kirchensteuererhebenden Religionsge-
meinschaft, ist zusitzlich zur pauschalen Lohnsteuer und dem Solidarititszu-
schlag noch die Kirchenlohnsteuer zu erheben. In Baden-Wiirttemberg be-
trigt der allgemeine Kirchensteuersatz 8 %. Bei der Pauschalierung der Lohn-
steuer ist die Kirchenlohnsteuer grundsitzlich mit 8% der pauschalen Lohn-
steuer zu erheben. Verzichtet der Verein aus Vereinfachungsgrinden auf
die Prufung der Mitgliedschaft seiner Arbeitnehmer zu einer kirchensteue-
rerhebenden Religionsgemeinschaft, ermidfigt sich der Kirchensteuersatz in
Baden-Wirttemberg auf 6,5% (ab 1.Januar 2011: 6%). Macht der Verein von
der Vereinfachungsregelung Gebrauch, hat er die Kirchensteuer ohne Einzel-
fallprufung der Mitgliedschaft seiner Arbeitnehmer zu einer kirchensteuer-
erhebenden Religionsgemeinschaft fir dieselbe Pauschalierungsregelung fiir
samtliche Arbeitnehmer zu entrichten. Die ermittelte Kirchensteuer ist in
der Lohnsteuer-Anmeldung bei Kennzahl 47 gesondert anzugeben. Die Auf-
teilung der Kirchensteuer auf die pauschale Lohnsteuer auf die einzelnen
steuererhebenden Religionsgemeinschaften wird anschliefend vom Finanz-

amt in eigener Zustindigkeit vorgenommen.

Seit dem 1. April 2003 sind folgende Pauschalierungsmoglichkeiten anwend-
bar:

Pauschalversteuerung bei kurzfristiger
Beschaftigung (Pauschsteuersatz: fur die
Lohnsteuer 25 %)

Ob eine kurzfristige Beschaftigung vorliegt, ist auch nach dem Zweiten Ge-
setz flir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ausschliellich nach steu-
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erlichen Vorschriften zu beurteilen. Die sozialversicherungsrechtlichen Rege-
lungen fir eine kurzfristige Beschiftigung sind demzufolge nicht relevant.

Eine kurzfristige Beschaftigung ist gegeben, wenn

- die Dauer der Beschiftigung 18 zusammenhiangende Arbeitstage
nicht Gbersteigt

- der Arbeitslohn durchschnittlich nicht mehr als 62 € pro Arbeitstag
betragt

- der Arbeitslohn durchschnittlich nicht hoher liegt als 12 € pro Ar-

beitsstunde.

Ausnahme Ist eine kurzfristige Beschaftigung zu einem unvorhersehba-
ren Zeitpunkt sofort erforderlich - beispielsweise bei Hochwasser im Ver-
einsheim - kann auch ein hoherer Tagesarbeitslohn als 62 € gezahlt werden.
Der Arbeitslohn je Arbeitsstunde darf jedoch 12 € nicht iberschreiten.

Die pauschale Lohnsteuer betragt 25% des steuerpflichtigen Arbeitslohns
aus der kurzfristigen Beschiftigung. Zusitzlich zur pauschalen Lohnsteuer
fallt noch der Solidarititszuschlag und ggf. Kirchenlohnsteuer an.

Hinweis Im Fall einer versicherungsfreien kurzfristigen Beschiftigung im
Sinne des §8 Abs.1 Nr.2 SGB 1V, fir die der Arbeitgeber keine Sozialver-
sicherungsbeitrige zu entrichten hat und die im Einzelfall die oben aufge-
fuhrten steuerlichen Merkmale einer kurzfristigen Beschaftigung nicht erftllt,
kann die Besteuerung - entgegen der Handhabung bis 31.Marz 2003 - nur
noch nach den individuellen Merkmalen des Arbeitnehmers erfolgen. Der
Arbeitnehmer hat in diesem Fall eine Lohnsteuerkarte vorzulegen. Das liegt
daran, dass der Arbeitgeber in diesen Fillen keine - auch keine pauschalen -
Beitrige zur Sozialversicherung zu entrichten hat. Demzufolge sind in die-
sem Fall die nachfolgend dargestellten Voraussetzungen fur eine Pauscha-
lierung des Beschaftigungsverhiltnisses als geringfligig entlohnte Beschifti-

gung nicht gegeben.
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Minijob

neue Begriffe

Pauschalversteuerung
bei geringfligiger Beschaftigung

Der Arbeitgeber kann den Arbeitslohn unter Verzicht auf die Vorlage einer
Lohnsteuerkarte aus einer geringfiigigen Beschaftigung unter bestimmten
Voraussetzungen mit einem Pauschsteuersatz von 2% beziehungsweise 20%
pauschal besteuern.

Ob eine geringfiigige Beschaftigung vorliegt, bestimmt sich ausschliefllich
nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. Demzufolge wird bei
diesen beiden Pauschalierungsmoglichkeiten auch der bisherige steuerli-
che Begriff »Arbeitslohn« durch den sozialversicherungsrechtlichen Begriff
»Arbeitsentgelt« ersetzt. Der im Steuerrecht verwendete Begriff »geringfugi-
ge Beschiftigung« wird im Sozialversicherungsrecht als Uberbegriff fiir die
»kurzfristige Beschaftigung« und fir die »geringfligig entlohnte Beschafti-

gung« verwendet.

Eine geringflgige Beschiftigung liegt vor, wenn das regelmiflige Arbeitsent-
gelt 400€ im Monat nicht Ubersteigt — so genannte Geringfugigkeitsgren-
ze nach §8 Abs.1 Nr.1 SGB IV. Auf die Dauer der Beschiftigung kommt es
nicht an. Zu dem regelmifligen Arbeitsentgelt gehdren neben den laufenden
Einnahmen auch solche einmaligen Einnahmen, deren Gewihrung mit hin-
reichender Sicherheit mindestens einmal jahrlich zu erwarten ist, beispiels-
weise Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bei der Prifung der Geringflgigkeits-
grenze von 400 € sind die einmaligen Einnahmen anteilig auf die Monate auf-
zuteilen, auf die sie entfallen.

Steuerfreie Einnahmen - wie etwa der Ubungsleiterfreibetrag und ab 2007
der Ehrenamtsfreibetrag - sowie Teile der vom Arbeitgeber pauschal besteu-
erten Einnahmen, beispielsweise der Fahrtkostenzuschuss, zihlen ebenfalls
nicht zum Arbeitsentgelt.

Welche der beiden oben angefihrten Pauschalierungsmoglichkeiten auf das
Arbeitsentgelt aus der geringfiigigen Beschaftigung anzuwenden ist, hingt
davon ab, ob der Arbeitgeber fiir das Beschiftigungsverhiltnis pauschale Bei-
trige zur gesetzlichen Rentenversicherung von 15% zu entrichten hat oder
nicht.
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Sozial-

versicherung

Geringfligigkeits-

grenze

mehrere

Arbeitsentgelte

Hat der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt aus der geringfiigigen
Beschiftigung pauschale Beitrige zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung von 15% zu entrichten, konnen die Steuerabzugsbetrige, also
Lohnsteuer, Solidarititszuschlag und die Kirchenlohnsteuer, mit
dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2% erhoben werden. Der
Arbeitgeber hat sowohl die Pauschalbeitrige zur Sozialversicherung
als auch die Steuerabzugsbetrige nach dem einheitlichen Pausch-
steuersatz bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See - Verwaltungsstelle Cottbus - als gemeinsame Einzugs-
stelle der Sozialversicherung und der Finanzbehorden anzumelden
und dorthin abzufihren. Dort werden die Betrige dann auf die ein-
zelnen Bezugsberechtigten aufgeteilt.

Hat der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt aus der geringfiigigen
Beschiftigung keine pauschalen Beitrige zur gesetzlichen Renten-
versicherung zu entrichten, kann die Lohnsteuer pauschaliert wer-
den. Die pauschale Lohnsteuer betrigt 20 % des Arbeitsentgelts aus
der geringfigigen Beschiftigung. Zusitzlich zur pauschalen Lohn-
steuer fillt noch der Solidarititszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chenlohnsteuer an. Diese Steuerbetrige hat der Arbeitgeber beim

Finanzamt anzumelden und abzufihren.

Damit Sie sich einen Uberblick tiber die sozialversicherungsrechtlichen Re-

gelungen verschaffen kdnnen, sind nachfolgend die wichtigsten zusammen-

gestellt:

1.

Fur die Prufung der Frage, ob das Arbeitsentgelt die Geringfigig-
keitsgrenze von 400€ im Monat Ubersteigt, sind die Arbeitsentgel-
te aus mehreren (gleichartigen) Beschiftigungen bei verschiedenen
Arbeitgebern zusammenzurechnen. Dies gilt fir mehrere geringfi-
gig entlohnte Beschiftigungen oder mehrere kurzfristige Beschafti-
gungen sowie fir mehrere geringfiigig entlohnte Beschiftigungen
mit nicht geringfligigen, versicherungspflichtigen Hauptbeschifti-
gungen. Kurzfristige Beschaftigungen und geringfugig entlohnte Be-
schiftigungen beziehungsweise kurzfristige Beschiftigungen und
versicherungspflichtige Hauptbeschiftigungen werden nicht zusam-

mengerechnet.
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Wegen der Zusammenrechnung hat sich der Arbeitgeber beim ge-
ringfligig entlohnt Beschiftigten zu erkundigen, ob er noch wei-
tere Beschiftigungsverhiltnisse austibt. Aus den Angaben sind die
zutreffenden sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen zu zie-
hen.

Wird von einem Trager der Sozialversicherung erst spiter festge-
stellt, dass infolge der Zusammenrechnung die Geringfigigkeitsgren-
ze von 400 € Uberschritten ist, tritt die Versicherungspflicht erst ab
dem Zeitpunkt ein, zu dem diese Feststellung dem Arbeitgeber und
Arbeitnehmer mitgeteilt wird.

Steuerliche Folgen:

a) Ubersteigt die Summe der Arbeitsentgelte die Geringfiigig-
keitsgrenze von 400 € nicht, haben die einzelnen Arbeitgeber
pauschale Beitrige zur Rentenversicherung zu entrichten. Die
Steuerabzugsbetrige konnen in diesem Fall fir jede geringfugig
entlohnte Beschaftigung mit dem einheitlichen Pauschsteuer-
satz von 2% berechnet werden.

b) Ubersteigt die Summe der Arbeitsentgelte die Geringfiigigkeits-
grenze von 400€, sind keine pauschalen Beitrdge zur Renten-
versicherung zu entrichten. Vielmehr schulden die einzelnen
Arbeitgeber den vollen Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag. Eine Pauschalierung der Steuerabzugsbetra-
ge mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2% kommt des-
halb nicht in Betracht. Sofern es sich bei dem einzelnen Be-
schiftigungsverhaltnis fiir sich betrachtet weiterhin um eine ge-
ringflgige Beschiftigung handelt, kann die Lohnsteuer mit dem
Steuersatz von 20% pauschaliert werden, zuzuglich Solidaritats-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchenlohnsteuer.

¢) Kommt es infolge der Zusammenrechnung mehrerer Beschaf-
tigungsverhiltnisse zu einer Uberschreitung der Geringfiigig-
keitsgrenze und wird dies von einem Triger der Sozialversiche-
rung erst spiter festgestellt, so bleibt es bis zum Eingang der
Mitteilung bei der Pauschalierung der Steuerabzugsbetriage der
einzelnen geringfugigen Beschaftigungen mit dem einheitlichen
Pauschsteuersatz von 2% durch den jeweiligen Arbeitgeber.
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2. Ubt der Arbeitnehmer neben einer versicherungspflichtigen Haupt-

beschaftigung zusatzlich eine geringfiigig entlohnte Beschiftigung
aus, findet eine Zusammenrechnung - im Gegensatz zur bisherigen
Handhabung bis 31. Mirz 2003 - nicht mehr statt. Werden bei einer
versicherungspflichtigen Hauptbeschiftigung mehrere geringfligig
entlohnte Beschiftigungen ausgeubt, scheidet die zeitlich zuerst
aufgenommene geringfligig entlohnte Beschiftigung aus der Zu-

sammenrechnung aus.
Steuerliche Folgen:

Fur die nicht in die Zusammenrechnung einzubeziehende geringfu-
gige Beschiftigung hat der Arbeitgeber pauschale Beitrige zur Ren-
tenversicherung zu entrichten. Die Steuerabzugsbetrige konnen
far diese geringfigige Beschiftigung mit dem einheitlichen Pausch-

steuersatz von 2% berechnet werden

Ubt ein Arbeitnehmer ein versicherungsfreies Beschiftigungsver-
hiltnis aus, wie beispielsweise ein Beamtenverhaltnis, so ist gene-
rell keine Zusammenrechnung mit geringfigig entlohnten Beschaf-
tigungen durchzufihren. Bei der Anwendung der geschilderten
Grundsitze ist das versicherungsfreie Beschaftigungsverhiltnis da-
her nicht zu bertcksichtigen. In Ermangelung der Zusammenrech-
nungsregelung mehrerer geringfiigig entlohnter Beschiftigungen
mit der Hauptbeschiftigung erfihrt die zuerst aufgenommene ge-
ringfiigig entlohnte Beschiftigung daher keine »Sonderbehand-
lung«. Im Ubrigen gelten die dargelegten Grundsitze der Zusam-
menrechnung mehrerer Beschaftigungsverhaltnisse und deren steu-

erliche Folgen entsprechend.

Im so genannten Niedriglohnbereich, also bei einem Arbeitsentgelt
von 400,01 € bis 800,00 € im Monat, unterliegt der Arbeitnehmer-
anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag einer Ermafigung. Die
Regelung ist unabhingig davon anzuwenden, ob es sich um Arbeits-
entgelt aus einem oder um Arbeitsentgelte aus mehreren zusam-

menzurechnenden Beschaftigungsverhiltnissen handelt. Hiernach
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steigt der Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversicherungsbei-
trag nach einer besonderen Berechnungsformel im unteren Lohn-
bereich von circa 4% bis zum oberen Lohnbereich auf den vollen
Arbeitnehmerbeitrag von circa 21% linear an. Der Arbeitgeberan-
teil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird hingegen aus dem
vollen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt erhoben.

Steuerliche Folgen:

Da fir die einzelnen Beschiftigungsverhiltnisse keine pauschalen
Beitrige zur Rentenversicherung zu entrichten sind, kommt eine
Pauschalierung der Steuerabzugsbetrige mit dem einheitlichen
Pauschsteuersatz von 2% nicht in Betracht.

Sofern es sich in Fillen der Zusammenrechnung mehrerer Beschaf-
tigungsverhiltnisse bei dem einzelnen Beschaftigungsverhiltnis um
eine geringfligige Beschiftigung handelt, kann die Lohnsteuer mit
dem Steuersatz von 20% pauschaliert werden, zuziglich Solidari-
tatszuschlag und gegebenenfalls Kirchenlohnsteuer.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See, Minijob-Zentrale, 45115 Essen oder im Inter-
net unter www.minijob-zentrale.de. Auflerdem gibt hierzu das Bundesminis-
terium fur Arbeit und Soziales die Broschure »Geringfiigige Beschaftigung
und Beschiftigung in der Gleitzone« heraus, die Sie unter folgender Postan-
schrift anfordern kénnen: Bundesministerium fir Arbeit und Soziales, Refe-
rat Information, Publikation, Redaktion, 53107 Bonn oder telefonisch unter
der Nummer: 0180/5151510 (0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz) - Be-
stell-Nr. A 630. Diese Informationsschrift kann im Ubrigen auch im Internet

unter www.bmas.bund.de abgerufen werden.
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Steuerbefreiung fiir bestimmte nebenberufliche

Titigkeiten (so genannter Ubungsleiterfreibetrag)

Eine nebenberufliche Titigkeit im Sinne des §3 Nr.26 EStG liegt - im Ge-
gensatz zu der Frage, ob ein Dienstverhaltnis besteht oder nicht besteht -
dann vor, wenn die Titigkeit nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines
vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Mehrere gleichartige Ta-
tigkeiten, die nach der Verkehrsanschauung die Austibung eines Hauptbe-
rufs darstellen, sind zusammenzufassen - beispielsweise ein Trainer, der in
drei Vereinen arbeitet und vom Umfang her jeweils unter einem Dirittel einer
Vollzeitkraft liegt. Bei mehreren gleichartigen Tatigkeiten liegt eine Neben-
beruflichkeit nur dann vor, wenn eine dieser Titigkeiten fir sich betrach-
tet den zeitlichen Umfang eines Vollzeiterwerbs einnimmt. Wird der Um-
fang eines Vollzeiterwerbs erst durch Zusammenfassung mehrerer dieser Ta-
tigkeiten erreicht, kénnen nur weitere Tatigkeiten nebenberuflich ausgetibt
werden. Zur Bestimmung eines Vollzeiterwerbs ist auf die gesetzlich geregel-
te beziehungsweise tarifvertraglich vereinbarte Regelarbeitszeit abzustellen.
Verschiedenartige Titigkeiten, beispielsweise die Titigkeit als Trainer und
die Titigkeit als Dirigent, sind hingegen getrennt voneinander zu beurteilen.
Nicht erforderlich ist, dass daneben noch eine Haupttitigkeit ausgetbt wird.

- EBinnahmen aus nebenberuflichen Titigkeiten als Ubungsleiter,
Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuf-
lichen Titigkeiten zur Forderung gemeinnutziger, mildtitiger oder
kirchlicher Zwecke im Dienst oder Auftrag eines steuerbegunstig-
ten Vereins sind ab dem Kalenderjahr 2007 bis zu einer Hohe von
insgesamt 2100 € im Jahr von der Einkommensteuer, beziehungs-
weise von der Lohnsteuer befreit. Das gilt gleichermaflen fur selbst-
stindig ausgetbte wie fir unselbststindig wahrgenommene neben-
berufliche Tatigkeiten.

- Auch die Verglitungen fir die Pflege alter, kranker oder behin-
derter Menschen, beispielsweise im Auftrag eines Krankenpflege-
vereins oder einer Sozialstation, konnen bis zur Hohe von insge-
samt 2100 € jahrlich steuerfrei bleiben. Hierunter fallen nicht nur
die nebenberufliche Dauerpflege, sondern auch die im Rahmen
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der hiuslichen Betreuung erbrachten nebenberuflichen Hilfsdiens-
te, wie etwa Kochen oder das Reinigen einer Wohnung. Dies gilt
zum Beispiel bei der hiuslichen Betreuung durch ambulante Pfle-
gedienste, bei der Altenhilfe entsprechend dem §71 SGB XII und
bei Sofortmafinahmen gegentiber Schwerkranken und Verungluck-
ten, beispielsweise durch Rettungssanitater. Begunstigt ist auch der
Einsatz von Helfern im Behindertentransport, der regelmiflig von
zwei Helfern (Fahrer und Beifahrer) durchgefihrt wird; infolge der
nicht verbindlich festgelegten Aufgabenverteilung zwischen den
Helfern und dem Umstand, dass das Lenken eines Fahrzeugs keine
Pflegeleistung darstellt, ist die Tatigkeit der Helfer im Umfang von
50% als begunstigte Tatigkeit anzusehen. Simtliche genannten Ti-
tigkeiten mussen aber ebenfalls im Dienst oder Auftrag einer in-
landischen juristischen Person des offentlichen Rechts oder einer
nach dem Korperschaftsteuerrecht steuerbegtnstigten Einrichtung
ausgelbt werden. Bereitschaftszeiten sind der begunstigten Titig-
keit - gegebenenfalls anteilig - zuzurechnen. Bei der Ausiibung von
reinen Hilfsdiensten, wie Putzen, Waschen und Kochen im Reini-
gungsdienst und in der Kiche von Altenheimen, Krankenhiusern,
Behindertenheimen und dhnlichen Einrichtungen, bei den Helfern
des Zubringerdienstes »Essen auf Ridern« beziehungsweise »Mahl-
zeitendienst« und bei Helfern im so genannte Hintergrunddienst
des Haushaltsnotrufdienstes, handelt es sich allerdings um keine
begtnstigten Titigkeiten. Fiir diese nicht nach §3 Nr.26 EStG be-
gunstigten Tatigkeiten kommt gegebenenfalls eine Steuerbefreiung
der erzielten Einnahmen im Rahmen der ab 2007 neu eingefihrten
Regelung des §3 Nr.26a EStG (so genannte Ehrenamtsfreibetrag)
in Betracht.

Dartber hinaus sind auch Vergitungen fir nebenberufliche kanst-
lerische Titigkeiten bis zu einem Betrag von insgesamt 2100 € im
Jahr steuerfrei. Diese mussen ebenfalls im Dienst oder Auftrag einer
inlindischen juristischen Person des 6ffentlichen Rechts oder einer
nach dem Korperschaftsteuerrecht steuerbeginstigten Einrich-
tung ausgetbt werden. Zielgruppe fir diese Regelung sind die aus-
ubenden Kinstler. Dies bedeutet, dass hierunter beispielsweise

nicht nur die Chorleiter oder Dirigenten eines Musik- oder Gesang-
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vereins fallen, sondern auch die Singer. Dasselbe gilt etwa fir einen
nebenberuflichen Kirchenmusiker, fir die Mitglieder eines Thea-
tervereins oder bei entsprechender kinstlerischer Betitigung auch
far die Mitwirkenden eines Faschings- oder Karnevalsvereins, bei-
spielsweise im Zusammenhang mit Tanzauffihrungen und Butten-
reden, oder den Einsatz als Komparse bei einer Auffihrung, wenn
eine kunstlerische Betitigung vorliegt.

Fur die Steuerfreiheit der Vergitungen bis zu 2100 € jahrlich ist insbesonde-
re zu beachten, dass

- die Tatigkeit im ideellen Bereich - zum Beispiel in der Jugendarbeit
- oder im Zweckbetriebsbereich ausgetibt werden muss. Eine Titig-
keit als Trainer im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbe-
trieb »sportliche Veranstaltungen« ist deshalb nicht beginstigt.

- der Freibetrag personen- und jahresbezogen ist und auch bei Tatig-
keiten in mehreren Vereinen nicht mehrfach geltend gemacht wer-
den kann.

- Vergltungen fir andere Titigkeiten, wie zum Beispiel als Vorstands-
mitglied, Vereinskassier oder als Gerdtewart bei einem Sportverein
nicht begunstigt sind.

steuerbefreiung  Die Steuerbefreiung flir die aufgezdhlten beglinstigten Titigkeiten verein-
facht fir den Verein und die Empfinger die verwaltungsmiflige Abwicklung
solcher Vergutungen. Bei unselbststindig Tatigen, also bei Arbeitnehmern,
entfallt ein Lohnsteuerabzug, soweit die Jahresbeztige 2100 € nicht uber-
steigen. Allerdings muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber schriftlich ver-
Freibetrag  sichern, dass er den Freibetrag nicht bereits fir eine andere begunstigte Ta-
tigkeit in Anspruch nimmt. Der Arbeitgeber muss die Bescheinigung zum
Lohnkonto nehmen und aufbewahren.

Aufwendungen, die mit der nebenberuflichen Titigkeit zusammenhingen,
sind bis zur Hohe des steuerfreien Betrags mit diesem abgegolten. Unabhin-
gig hiervon kann der Verein bei Arbeitnehmern bestimmte Aufwandsersatz-

Reisekosten  leistungen, zum Beispiel Reisekosten, zusitzlich steuerfrei auszahlen.
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Rickspende

Unter den fir die so genannte Aufwandsspende (siche Seite 102/103) gel-
tenden Voraussetzungen ist es moglich, auf die Auszahlung der Vergtitung fir
die nebenberufliche, nach §3 Nr.26 EStG begtinstigte Titigkeit ganz oder
teilweise zu verzichten. Trotz des Verzichts auf die Auszahlung der Vergu-
tung zu Gunsten einer Zuwendungsbestitigung sind die Einnahmen gleich-
wohl beim nebenberuflich Titigen als Einnahmen zu erfassen. Ubersteigt die
Vergutung den steuerfreien Hochstbetrag von 2100 €, muss der nebenberuf-
lich Titige den Ubersteigenden Betrag im Rahmen seiner Einkommensteuer-

veranlagung versteuern.

Steuerbefreiung fiir nebenberufliche ehrenamtliche

Titigkeiten (so genannter Ehrenamtsfreibetrag)

Durch das Gesetz zur weiteren Stirkung des burgerschaftlichen Engage-
ments wurde mit der Regelung in §3 Nr.26a EStG fir bestimmte ehrenamt-
liche Titigkeiten ruckwirkend ab 1. Januar 2007 eine zusitzliche Steuerbe-
freiung geschaffen. Danach bleiben Einnahmen aus der Titigkeit im gemein-
nitzigen, mildtitigen oder kirchlichen Bereich bis zur Héhe von 500 € ein-
kommen- und lohnsteuerfrei (so genannter Ehrenamtsfreibetrag). Vorausset-
zung ist, dass die nebenberuflich Tétigkeit im Dienste oder Auftrag einer
inlandischen juristischen Person des offentlichen Rechts oder einer unter
§5 Abs.1 Nr.9 KStG fallenden Einrichtung (zum Beispiel Verein) ausgetbt
wird. Sind die Einnahmen aus der nebenberuflichen ehrenamtlichen Tatig-
keit dem Grunde nach - ganz oder teilweise - bereits nach der Vorschrift des
§3 Nr.12 EStG (steuerfreie Aufwandsentschidigung aus offentlichen Kas-
sen) oder § 3 Nr. 26 EStG (so genannter Ubungsleiterfreibetrag) steuerbefreit,
ist die weitere Steuerbefreiung der Einnahmen durch den so genannten Eh-

renamtsfreibetrag ausgeschlossen.

Bei den nach § 3 Nr.26a EStG begunstigten Tatigkeiten darf es sich nicht um
nach §3 Nr.26 EStG (so genannter Ubungsleiterfreibetrag) begiinstigte Ti-
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Beispiel:

tigkeiten mit padagogischer Ausrichtung oder um pflegerische Titigkeiten
handeln. Ferner darf es sich nicht um die Tétigkeit als Amateursportler han-
deln. Demzufolge ist grundsitzlich jede nebenberufliche Titigkeit zur For-
derung der satzungsmifligen Zwecke begunstigt. Danach werden folglich
auch die Vergutungen fir Titigkeiten eines Vorstandsmitglieds, eines Ver-
einskassierers, eines Gerite- oder Platzwartes im Sportverein, eines Verwal-
tungshelfers aber auch die Reinigungskrifte von der Steuerbefreiung erfasst.
Die Vorschrift des §3 Nr.26a EStG ist auch auf die Vergiitung anzuwenden,
die den rechtlichen Betreuern oder den Assistenzbetreuern fur die rechtliche

Beratung des von ihm betreuten Menschen gewahrt wird.

Die zum so genannten Ubungsleiterfreibetrag vorstehenden Ausfihrungen
beztglich der nebenberuflichen Titigkeit gelten entsprechend.

Aufgrund des Ausschlusses der Mehrfachbeginstigung fir Einnahmen aus
derselben ehrenamtlichen Titigkeit kann der Ehrenamtsfreibetrag nur bei
Einnahmen far solche Titigkeiten berticksichtigt werden, die dem Grunde
nach nicht bereits nach § 3 Nr. 12 EStG beziehungsweise § 3 Nr. 26 EStG steu-
erbegunstigt sind. Folglich scheidet die Anwendung des Ehrenamtsfreibe-
trags auch in den Fallen aus, in denen die Einnahmen aus einer oder mehre-
ren gleichartigen ehrenamtlichen Tatigkeiten die steuerfreie Aufwandsent-
schidigung beziehungsweise den so genannte Ubungsleiterfreibetrag Giber-
schreiten. Der ehrenamtlich Titige kann auf die Anwendung der Steuerbe-
freiungen nach §3 Nr.12 EStG beziehungsweise §3 Nr.26 EStG zu Guns-
ten der Berticksichtigung des Ehrenamtsfreibetrags nicht verzichten. Dies gilt
auch dann, wenn der nach der einzelnen Vorschrift mafigebende Hochstbe-
trag bereits durch Einnahmen aus anderen ehrenamtlichen Titigkeiten aus-
geschopft sein sollte.

Ein an der Schule angestellter Sportlehrer ist in 2009 bei einem Handballverein
alsTrainer der Jugend-Mannschaft nebenberuflich (2 Stunden pro Woche)
beschéftigt. Die jahrliche Vergltung betrégt 2500 €. Des weiteren ist der Sport-
lehrer bei einem weiteren Verein als Trainer der B-Jugend-FuBballmannschaft
nebenberuflich (2 Stunden pro Woche) beschaftigt. Die jahrliche Verglitung
betragt ebenfalls 2500€.
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Beispiel:

Die Einnahmen aus den Tatigkeiten als Handball- und FuBballtrainer erfiillen
jeweils fur sich betrachtet die Voraussetzungen des § 3 Nr. 26 EStG. Die Einnah-
men in Héhe von 5000€ (2 x 2500€) sind bis zum Hochstbetrag von 2100€
(Ubungsleiterfreibetrag) steuerfrei. Der libersteigende Betrag von 2900€
(5000€ — 2100€) ist als Einklinfte aus freiberuflicher Tatigkeit einkommensteu-
erpflichtig. Ein Verzicht auf die Anwendung des § 3 Nr.26 EStG auf eine der Trai-
nerverglitungen zu Gunsten der Berticksichtigung des 8 3 Nr.26a EStG (Ehren-
amtsfreibetrag) ist nicht moglich.

Die Aufteilung derselben ehrenamtlichen Tatigkeit in nach §3 Nr.12 EStG
beziehungsweise § 3 Nr. 26 EStG begtinstigte und nicht begiinstigte Bereiche
ist nicht zulassig.

Werden verschiedene ehrenamtliche Titigkeiten ausgeubt, sind die Einnah-
men aus den einzelnen ehrenamtlichen Titigkeiten bis zum jeweils maf}-
gebenden Hochstbetrag steuerfrei. Entsprechendes gilt, wenn die verschie-
denen ehrenamtlichen Titigkeiten bei demselben Verein ausgetibt werden.
Hierbei ist allerdings Voraussetzung, dass die zu erbringenden ehrenamt-
lichen Tatigkeiten durch separate Vertrige vereinbart werden und die Aus-
Ubung der einen ehrenamtlichen Titigkeit nicht von der anderen ehrenamt-
lichen Titigkeit abhdngig ist. Denn stellt sich die Ausibung der einen Titig-
keit als Nebenpflicht der anderen auszuibenden Titigkeit heraus, die zwar
nicht ausdrtcklich vereinbart ist, deren Erfillung aber nach der tatsichlichen
Gestaltung und nach der Verkehrsauffassung erwartet werden darf, ist von
einem einheitlichen Auftragsverhiltnis auszugehen (BFH-Urteil vom 25. No-
vember 1971, BStBL.II 1972, 212).

Ein im Hauptberuf angestellter Maler libernimmt im Jahr 2009 die Aufgaben des
Kassierers eines Sportvereins. Darliber hinaus ist er im selben Sportverein als
Trainer der Jugend-Mannschaft nebenberuflich (2 Stunden pro Woche) tatig. Ent-
sprechend der separat abgeschlossenen Vertréage erhélt er fiir seine Tatigkeit als
Kassierer eine Aufwandspauschale von 300€ jahrlich und fiir die Tatigkeit als
Trainer eine Vergiitung von insgesamt 2 100€. Des weiteren ist der Maler Vor-
standsmitglied in einem Musikverein. Fur die Tatigkeit als Vereinsvorstand erhélt
er eine Aufwandspauschale von 200€ jahrlich.

Die Einnahmen aus derTatigkeit als Trainer von 2100€ sind nach § 3 Nr.26 EStG
in vollem Umfang steuerfrei (Ubungsleiterfreibetrag). Die Einnahmen fiir die
ehrenamtlichenTatigkeiten als Kassierer des Sportvereins und als Vereinsvorstand
des Musikvereins von 500€ (300€ + 200€) sind nach 83 Nr.26a EStG ebenfalls
in vollem Umfang steuerfrei (Ehrenamtsfreibetrag).
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Steuerbefreiung

Reisekosten

Freibetrag

Reisekosten

Riickspende

Fur die Steuerfreiheit der Vergtungen bis zu 500 € jihrlich ist insbesonde-
re zu beachten, dass

- die Titigkeit im ideellen Bereich - zum Beispiel in der Jugendarbeit -
oder im Zweckbetriebsbereich ausgetubt werden muss. Eine Titig-
keit als Trainer im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbe-
trieb »sportliche Veranstaltungen« und bei der Verwaltung des Ver-
mogens ist deshalb nicht beglnstigt.

- der Freibetrag personen- und jahresbezogen ist und auch bei Tatig-
keiten in mehreren Vereinen beziehungsweise verschiedenen Titig-
keiten im selben Verein nicht mehrfach geltend gemacht werden

kann.

Die Steuerbefreiung vereinfacht fir den Verein und die Empfinger die ver-
waltungsmaflige Abwicklung solcher Verglitungen. Bei unselbststindig Titi-
gen, also bei Arbeitnehmern, entfallt ein Lohnsteuerabzug, soweit die Jahres-
beziige 500 € nicht ubersteigen. Allerdings muss der Arbeitnehmer dem Ar-
beitgeber schriftlich versichern, dass er den Freibetrag nicht bereits fur eine
andere begunstigte Tatigkeit in Anspruch nimmt. Der Arbeitgeber muss die
Bescheinigung zum Lohnkonto nehmen und aufbewahren.

Aufwendungen, die mit der nebenberuflichen Tatigkeit zusammenhingen,
sind bis zur Hohe des steuerfreien Betrags mit diesem abgegolten. Unabhin-
gig davon kann der Verein bei Arbeitnehmern bestimmte Aufwandsersatz-
leistungen, zum Beispiel Reisekosten, zusitzlich steuerfrei auszahlen.

Unter den fir die so genannte Aufwandsspende (siehe Seite 102/103) gel-
tenden Voraussetzungen ist es moglich, auf die Auszahlung der Vergutung fir
die nebenberufliche, nach §3 Nr.26a EStG begunstigte ehrenamtliche Ta-
tigkeit ganz oder teilweise zu verzichten. Trotz des Verzichts auf die Auszah-
lung der Vergitung zu Gunsten einer Zuwendungsbestitigung sind die Ein-
nahmen gleichwohl beim nebenberuflich Titigen als Einnahmen zu erfassen.
Ubersteigt die Vergiitung den steuerfreien Hochstbetrag von 500 €, muss der
nebenberuflich Titige den Ubersteigenden Betrag im Rahmen seiner Ein-

kommensteuerveranlagung versteuern.
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Steuerfreier Kostenersatz durch den Verein

Wird die Titigkeit fir den Verein mit der Absicht ausgetbt, Einkunfte zu er-
zielen, sind die vom Verein gewihrten Zahlungen den Einnahmen zuzurech-
nen. Ein pauschaler Spesenersatz kann nicht steuerfrei ausbezahlt werden.
Auch ein pauschal gewihrter Fahrgeldersatz far Fahrten mit einem Pkw, Mo-
torrad, Moped und so weiter kann grundsitzlich nicht steuerfrei gezahlt wer-
den. Wird die Tatigkeit fur den Verein allerdings im Rahmen eines Dienst-
verhiltnisses als Arbeitnehmer ausgetbt, kann der Verein folgende gesetz-
liche Sonderregelung anwenden:

Werden dem Arbeitnehmer zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn Fahrtkostenzuschiisse gewihrt, also Zuschusse zu Aufwendungen fir
Fahrten zwischen Wohnung und regelmifiger Arbeitsstitte, so kann die
Lohnsteuer hierauf mit einem Pauschsteuersatz von 15% erhoben werden -
zuzuglich Solidarititszuschlag und gegebenenfalls Kirchenlohnsteuer. Als re-
gelmifige Arbeitsstitte ist der Ort anzusehen, an dem der Arbeitnehmer re-
gelmiflig seine Titigkeit fir den Verein austbt, zum Beispiel das Vereinsge-
biude oder das Vereinsgelinde. Die Pauschalierung der Fahrtkostenzuschus-
se ist unabhingig von der Besteuerung des verbleibenden Arbeitslohns, sei
es durch Lohnsteuerabzug nach der Lohnsteuerkarte oder durch Pauschalie-

rung, anwendbar.

Die pauschal zu versteuernden Fahrtkostenzuschusse durfen allerdings den
Betrag nicht ubersteigen, den der Arbeitnehmer wie Werbungskosten gel-
tend machen kénnte, wenn die Beziige nicht pauschal besteuert wirden. Die
Pauschalierung der Fahrtkostenzuschusse ist daher auf den nach der Entfer-
nungspauschale berechneten Betrag beschrinkt. Ein Gbersteigender Betrag
ist zusammen mit dem Ubrigen Arbeitslohn nach den personlichen Besteue-
rungsmerkmalen des Arbeitnehmers der normalen Besteuerung zu unterwer-
fen oder bei geringfugig entlohnter Beschaftigung pauschal zu besteuern.
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Die besondere Pauschalversteuerung fiir Fahrtkostenzuschiisse bei Benutzung
eines eigenen, gemieteten oder geleasten Fahrzeugs des Arbeitnehmers fir
Fahrten zwischen Wohnung und regelmaRiger Arbeitsstéatte ist bis zu folgenden
Betréagen maoglich:

Seit 1.Januar 2004
bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs:

— fir jeden Kilometer der Entfernung 0,30 €

bei Benutzung anderer Verkehrsmittel:

die tatsachlich entstandenen Aufwendungen, hochstens 4500€. Als tatsachlich
entstandene Aufwendungen kdnnen ohne Einzelnachweis folgende Betrage
angesetzt werden:

- Motorrad 0,13 € je Fahrtkilometer
- Moped / Mofa 0,08 € je Fahrtkilometer
— Fahrrad 0,05 € je Fahrtkilometer
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Jede Erstattung von Aufwendungen des Arbeitnehmers fir seine Fahrten von
der Wohnung zur regelmifigen Arbeitsstitte fihrt grundsitzlich zu steuer-
pflichtigem Arbeitslohn. Die auf die zusitzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn gewihrte Erstattung entfallende Lohnsteuer kann allerdings mit
einem Pauschsteuersatz von 15 %, zuziglich Solidarititszuschlag und gegebe-

nenfalls Kirchenlohnsteuer, erhoben werden.

Der Verein kann seinen Arbeitnehmern bei Auswirtstitigkeiten, also bei Ta-
tigkeiten fir den Verein auflerhalb der Wohnung und der regelmifligen Ar-
beitsstitte — zum Beispiel anlisslich eines Auswirtsspiels oder eines aus-
wirtigen Konzerts - Reisekosten im Rahmen der zuldssigen Hochstgrenzen
der Lohnsteuer-Richtlinien steuerfrei auszahlen. Zu den Reisekosten geho-
ren Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen und gegebenenfalls Uber-
nachtungskosten. Uber die entstandenen Fahrtkosten und Abwesenheits-
zeiten sowie Uber die gegebenenfalls angefallenen tatsichlichen Unterkunfts-
kosten missen dem Verein Aufzeichnungen, beispielsweise in Form von Rei-

sekostenabrechnungen der Arbeitnehmer, vorliegen.

Nihere Einzelheiten zu den mafigebenden Betrigen, die Arbeitnehmern
steuerfrei erstattet werden konnen, ergeben sich aus der nachfolgenden
Ubersicht.
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Ubersicht

Beschaftigung an
einer regelmaRi-
gen Arbeitsstéatte
(Fahrten zwischen
Wohnung und
Betrieb = Verein)

Auswartstatigkeit

Fahrtkosten

kein steuerfreier Ersatz

Tatsachliche
Aufwendungen

ohne Einzelnachweis
kénnen folgende
Kilometersatze bertick-
sichtigt werden:

— Kraftwagen 0,30€
— Motorrad/-roller 0,13€
— Moped/Mofa 0,08€
— Fahrrad 0,05€

je gefahrenem Kilometer

Verpflegungsmehrauf-
wendungen (nur pauschal)

Abwesenheit am Kalender-
tag von der Wohnung und
regelméaRigen Arbeitsstatte

- 24 Stunden = 24€
— mind. 14 Stunden = 12€
- mind. 8 Stunden=  6€

unter 8 Stunden ist
keine steuerfreie
Erstattung moglich

Bei Auswartstatigkeiten
im Ausland gelten gegebe-
nenfalls andere Satze

Wenn Zahlungen an ein Vereinsmitglied als Aufwendungsersatz angesehen

werden konnen, handelt es sich nicht um eine mit Uberschusserzielungsab-

sicht durchgefihrte Titigkeit fir den Verein (Ausfihrungen zur ehrenamt-
lichen Titigkeit finden Sie auf Seite 125f.). Um zu Gberprifen, ob es sich um

Aufwendungsersatz handelt, kann fir simtliche Fahrten auf die fir Auswirts-

titigkeit geltenden Kilometersitze zurickgegriffen werden. Dies gilt auch fir

Fahrten, die bei einer Einkunftserzielungsabsicht als Fahrten zwischen Woh-

nung und regelmafiger Arbeitsstitte zu behandeln wiren.

Fur andere ehrenamtlich titige Personen, wie etwa der Vorstand, die von

ihrem Verein nur Aufwendungsersatz oder Auslagenersatz und daneben

keine anderen Vergiitungen erhalten haben, gilt dies auch.
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Steuerfreiheit bestimmter Zuschlige
zum Arbeitslohn

Zusitzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewihrte Zuschlige fur
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit konnen dem Arbeitnehmer lohnsteu-
erfrei ausbezahlt werden. Diese Zuschlige bleiben auch bei der Feststellung
der Grenzen fir die Pauschalversteuerung des Arbeitslohns aufler Betracht.
Es kénnen - bezogen auf den jeweiligen Stundenlohn (seit 1.Januar 2004:
héchstens 50€) - folgende Zuschlige steuerfrei bezahlt werden, vorausge-
setzt es besteht eine gesonderte Vereinbarung und die Zuschlige werden ab-

gerechnet:

1. far Sonntagsarbeit 50 %

2. fur Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen, auch wenn diese auf einen
Sonntag fallen, 125%

3. fur Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und am 1.Mai, auch
wenn diese auf einen Sonntag fallen, 150 %

4. fur Nachtarbeit in der Zeit:
- von 20:00 Uhr-6:00 Uhr 25%
- von0:00 Uhr-4:00 Uhr 40 %, wenn die Nachtarbeit vor 0:00 Uhr

aufgenommen wurde.

o Beachte Ein Herausrechnen dieser Zuschlige aus dem ohnehin geschul-

deten Arbeitslohn ist nicht zulassig.

Liegen beispielsweise gleichzeitig die Voraussetzungen fiir die Gewahrung
eines Zuschlags fir Sonntagsarbeit (50%) und eines Zuschlags fir Nacht-
arbeit (25%) vor, konnen die gezahlten Zuschlige bis zu 75% des Stunden-

lohns steuerfrei bleiben.
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Lohnkonto, Lohnsteuerkarte
und elektronische Lohnsteuerbescheinigung

Fur jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer muss vom Verein ein
Lohnkonto fir das jeweilige Kalenderjahr gefithrt werden. Dort sind neben
der Art des Arbeitslohns - sei es Bargeld oder Sachbezug - und der Hohe
des Arbeitslohns, einschliefllich der steuerfreien Beziige, unter Umstinden
auch die Besteuerungsmerkmale der Lohnsteuerkarte und die einbehaltenen
Steuerabzugsbetrige einzutragen, sowie der amtliche Schlissel der Gemein-
de (AGS). Das Lohnkonto ist am Jahresende oder bei fritherer Beendigung
des Arbeitsverhiltnisses abzuschliefen. Der Verein ist verpflichtet, die im
Lohnkonto enthaltenen Aufzeichnungen spitestens bis zum 28.Februar des
Folgejahres (fir 2009: bis 28. Februar 2010) elektronisch an die Finanzverwal-
tung zu bermitteln (elektronische Lohnsteuerbescheinigung). Der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer ist ein nach amtlichem Muster gefertig-
ter Ausdruck auszuhindigen oder elektronisch bereitzustellen. Auf der Lohn-
steuerkarte sind keine Eintragungen mehr vorzunehmen. Der fir die Arbeit-
nehmerin oder den Arbeitnehmer gefertigte Ausdruck der elektronischen
Lohnsteuerbescheinigung ist nicht mit der Lohnsteuerkarte zu verbinden.

Nach Ablauf des Kalenderjahres vorliegende Lohnsteuerkarten, die keine
Lohnsteuerbescheinigungen enthalten, hat der Verein entweder aufzube-
wahren oder zu vernichten; sie dirfen nicht an die Arbeitnehmerin oder
den Arbeitnehmer ausgehindigt werden. Lohnsteuerkarten mit mindestens
einer Lohnsteuerbescheinigung, zum Beispiel aus einem fritheren Arbeitsver-
hiltnis, sind fir Zwecke der Einkommensteuerveranlagung an die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer auszuhindigen. Nicht ausgehindigte Lohn-
steuerkarten mit Lohnsteuerbescheinigungen sind dem Betriebsstittenfi-

nanzamt zu ubersenden.

Endet das Arbeitsverhaltnis wahrend des Kalenderjahres, ist die Lohnsteuer-
karte an die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer auszuhindigen, damit
die Lohnsteuerkarte bei einem neuen Arbeitgeber vorgelegt werden kann.
Die Ubermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung an die Fi-
nanzverwaltung kann in diesem Fall auch zu einem friheren Zeitpunkt als

dem 28.Februar des nachfolgenden Kalenderjahres erfolgen.



150

Informationen zur Verfahrensbeschreibung und zur Datenferntibermittlung
derelektronischen Lohnsteuerbescheinigung erhalten Sie unter: https:// www.

elster.de/arbeitg_home.php

Anmeldung und Abfiihrung der Lohnsteuer

Die Anmeldung der Lohnsteuer, des Solidarititszuschlags und der Kirchen-
lohnsteuer auf dem amtlichen Vordruck (LSt A) sowie die Uberweisung der
Betrige an das Finanzamt missen unaufgefordert zu folgenden Terminen er-

folgen:

- wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr mehr als
4000 € betrug: monatlich bis zum 10. des Folgemonats

- wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr uber
1000€, aber nicht mehr als 4000 € betrug: vierteljahrlich bis zum
10. des Monats, der auf das jeweilige Vierteljahr folgt. Fur das erste
Kalendervierteljahr ist dies beispielsweise der 10. April

- wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr
als 1000 € betrug: jahrlich zum 10. Januar des Folgejahres.

Hinweis Die Lohnsteuer-Anmeldung darf grundsatzlich nur noch auf elek-
tronischem Wege ubermittelt werden. Ist es dem Arbeitgeber allerdings nicht
zumutbar, die technischen Voraussetzungen einzurichten, die fir die Uber-
mittlung der elektronischen Lohnsteuer-Anmeldung erforderlich sind, kann
das Finanzamt auf Antrag weiterhin die Abgabe in Papierform zulassen.
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Anrufungsauskunft

Das so genannte Betriebsstittenfinanzamt, also das Amt, an das die Lohn-
steuer, der Solidaritatszuschlag und die Kirchenlohnsteuer abgefihrt werden
mussen, ist verpflichtet, dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer auf An-
frage mitzuteilen, ob und inwieweit im Einzelfall die lohnsteuerlichen Vor-
schriften anzuwenden sind. Im Hinblick auf die Haftung des Arbeitgebers fur
nicht oder nicht vorschriftsmafig einbehaltene Lohnsteuer, Solidarititszu-
schlige und Kirchenlohnsteuer empfiehlt es sich, in Zweifelsfillen von die-
ser Moglichkeit Gebrauch zu machen. Das Finanzamt ist dann auch bei einer
spiteten Lohnsteuer-Auflenprifung an die erteilte Auskunft gebunden.

Uberprﬁfung durch das Finanzamt

Das Finanzamt tberwacht die ordnungsgemifle Einbehaltung und Abfih-
rung der Lohnsteuer, des Solidarititszuschlags und der Kirchenlohnsteu-
er durch eine Lohnsteuer-Auflenprifung beim Arbeitgeber, die in gewissen
Zeitabstinden stattfindet. Die Vereine sind als Arbeitgeber verpflichtet, den
mit der Nachprifung beauftragten Bediensteten des Finanzamts das Betre-
ten der Geschiftsriume in den ublichen Geschiftsstunden zu gestatten und
ihnen Einsicht in die aufbewahrten Lohnsteuerkarten, die Lohnkonten und
Lohnbiicher sowie in die Geschiftsbucher und sonstigen Unterlagen zu ge-
wihren. Dabei liegt es im Ermessen des Prufers, welche Unterlagen fur die
bei der Prafung zu treffenden Feststellungen erforderlich sind. Ferner be-
steht das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Da-
tenverarbeitungssystem zur Prifung der Unterlagen zu nutzen. Hierbei kann
die Finanzverwaltung im Rahmen pflichtgemiflen Ermessens den unmittel-
baren Datenzugriff, den mittelbaren Datenzugriff oder die Datentragertber-
lassung wihlen. Die Vereine haben auch jede zum Verstindnis der Buchauf-
zeichnungen gewunschte Erladuterung zu geben. Die Vereine sind ferner ver-

pflichtet, auf Verlangen dem Prifer zur Feststellung der Steuerverhiltnisse
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auch Auskunft iber Personen zu geben, bei denen unklar ist, ob sie Arbeit-
nehmer des Vereins sind.

Sozialversicherung

Auskunfte Uber die sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Vergu-
tungen an die Arbeitnehmer des Vereins erteilen die Trager der gesetzlichen

Sozialversicherung.

Beispiele

Beispiel 1 Ein Amateursportverein will Ende Februar 2009 einem FuBballspieler Ver-
glitungen fiir folgende Aufwendungen gewahren:

— 2xTeilnahme an Heimspielen (am Ort des Vereins, Entfernung 5km)
— 8xTeilnahme amTraining (am Ort des Vereins, Entfernung 5km)
- 2xTeilnahme an Auswartsspielen (je 50 km Entfernung)

Dem FuBballspieler sind hierbei Aufwendungen fir Fahrten mit dem eigenen
Pkw zum Training und zu den Heimspielen von insgesamt 100 km (10 Fahrten
4 10km fiir die Hin- und Rickfahrt) und fir Fahrten zu den Auswartsspielen von
insgesamt 200 km (2 Fahrten 4 100km fiir die Hin- und Riickfahrt) entstanden.

Welcher Betrag kann maximal steuerfrei gezahlt werden? Einzelaufzeichnungen
liber die Abwesenheitsdauer bei Auswartsspielen liegen nicht vor.
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Losungen

a)

b)

Der Spieler ist Arbeitnehmer des Vereins:

Grundsitzlich kdnnen bei Vorliegen eines Arbeitsverhaltnisses nur die
Fahrtkosten zu den Auswirtsspielen (200 km x 0,30 €/km = 60 €) steuer-
frei ausbezahlt werden.

Nicht steuerfrei gezahlt werden konnen die Zuschusse des Arbeitgebers
zu den Aufwendungen des Spielers, die durch Fahrten zu den Heim-
spielen und zum Training entstanden sind, sofern es sich um den Weg
zwischen der Wohnung und der regelmifligen Arbeitsstitte handelt.
Anstelle einer Versteuerung entsprechend der personlichen Besteue-
rungsmerkmale des Arbeitnehmers nach der Lohnsteuerkarte kann der
Arbeitgeber den Zuschuss bis zu folgendem Betrag auch mit 15% pau-
schaler Lohnsteuer (zuziglich Solidaritatszuschlag und Kirchenlohn-

steuer) besteuern:

Fahrten zum Training und zu den Heimspielen
10 Fahrten x 5 Entfernungs-km x 0,30 € / Entfernungs-km =15,00 €

Die hierauf zu erhebende pauschale Lohnsteuer betragt

15% von 15€ =225€
zuziglich 5,5 % Solidarititszuschlag von 2,25€ =0,12€
und 6,5% Kirchenlohnsteuer von 2,25 € =0,15€
insgesamt also =2,52€

Der Spieler ist nicht Arbeitnehmer des Vereins (nur Aufwendungser-
satz/Auslagenersatz). Erhilt der Spieler sonst keine Vergiitungen, kann
der Verein folgende Betrige als steuerfreien Auslagenersatz gewihren:

Fahrten zum Training und zu den Heimspielen
10 Fahrten x 10km (Hin- und Ruckfahrt) x 0,30 € =30,00€
Fahrten zu den Auswirtsspielen: 200 km x 0,30 € =60,00€

Diese Ersatzleistungen fihren nicht zu Arbeitslohn, da die Vergitungen
die mit der Tétigkeit zusammenhingenden Aufwendungen des Spielers
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nicht Ubersteigen. Eine Pauschalversteuerung des Fahrgeldersatzes fir
Fahrten zu Heimspielen und zum Training kommt ohnedies nicht in

Betracht.

Beispiel 2 Ein sozialversicherungspflichtig angestellter Musiklehrer ist nebenberuflich
bei einem gemeinnitzigen Musikverein Dirigent. Pro Woche finden 4 Proben
statt, die jeweils 2 Stunden dauern.

Andere geringfligige Beschaftigungen liegen nicht vor. Der Dirigent erhalt in
2009 eine monatliche Verglitung von 450,00 € sowie einen monatlichen
Fahrtkostenersatz von 160,00€ fiir die Pkw-Benutzung. Er wohnt 30 km vom
Vereinsheim entfernt. Im Februar 2009 fielen darliber hinaus Fahrtkosten zu
einem Konzert in den Rdumen des Vereins und zu einem Gastkonzert in einem
50km von der Wohnung des Dirigenten entfernt liegenden Ort an.

Im Februar 2009 hat er folgende Betrage erhalten:
— Monatsverglitung 450,00€
— monatlicher Fahrtkostenersatz +160,00€
— Fahrtkosten zu dem Gastkonzert
Entfernung zum Konzertort: 50 km
100km x 0,30€/km + 30,00€
Gesamtbetrag 640,00€

a) Welchen Betrag muss der Verein der Lohnsteuer unterwerfen?
b) Kann die Lohnsteuer durch Pauschalierung abgegolten werden?

Losungen

a)  Folgender Betrag unterliegt der Lohnsteuer:

Berechnung — Monatsvergitung 450,00€
— monatlicher Fahrtkostenersatz + 160,00€

Zwischensumme 610,00€

- abziiglich Steuerfreier Ubungsleiterfreibetrag -175,00€

Steuerpflichtiger Arbeitslohn 435,00€
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Der Fahrtkostenersatz fur Fahrten zwischen Wohnung und regelma-
Riger Arbeitsstitte, in diesem Fall dem Vereinsheim, datf nicht steuer-
frei erfolgen. Der Fahrtkostenersatz fiir die Fahrten zu auswirtigen Ge-
schiftsorten, hier: zu dem Gastkonzert, ist dagegen bis zu 0,30 € je ge-
fahrenen Kilometer als Reisekostenersatz steuerfrei.

b) Der nach Abzug des so genannten Ubungsleiterfreibetrags in Hohe von
175,00 € verbleibende lohnsteuerpflichtige Betrag von 435,00 € uber-
steigt die Geringfligigkeitsgrenze von 400 €, die fir die Pauschalbesteu-
erung von geringfigig Beschiftigten gilt. Die Moglichkeit der Pauschal-
versteuerung des Arbeitslohnes ist in diesem Fall aber noch nicht aus-
geschlossen. Vom zusitzlich zum Arbeitslohn gewihrten Fahrtkostener-
satz fiir die Fahrten zu den Proben und zum Sonntags-Konzert (hier:
160,00 €), bei denen es sich um Fahrten zwischen Wohnung und regel-
mifiger Arbeitsstitte handelt, konnen aufgrund der besonderen Pau-
schalierungsvorschrift 153,00 € (17 Fahrten x 9,00 €) mit 15% pauschal
lohnversteuert werden. Zusatzlich zur pauschalen Lohnsteuer fillt noch
der Solidarititszuschlag und gegebenenfalls Kirchenlohnsteuer an.

Der Hochstbetrag des pauschal zu besteuernden Fahrgeldersatzes berech-
net sich fir Fahrten zwischen Wohnung und regelmafiger Arbeitsstitte wie

folgt:

Berechnung Die Pauschalversteuerung mit 15% ist ab dem ersten Entfernungskilometer in
Hohe der Entfernungspauschale von 0,30€ je Entfernungskilometer moglich.

30 km x 0,30€/km x 17 Fahrten 153,00€

Da der Fahrtkostenersatz mit 160 € den vom Arbeitnehmer tber die Entfernungs-
pauschale wie Werbungskosten abzugsfahigen Betrag von 153,00€ (30 km x
0,30€/km x 17 Fahrten) Gbersteigt, kann nur ein Betrag bis zu 153,00 € pauschal
versteuert werden. Der libersteigende Betrag von 7,00€ (160,00€ — 153,00€) ist
zusammen mit dem tbrigen Arbeitslohn als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu
behandeln.

Bei einer Pauschalierung des Fahrtkostenersatzes fir die Fahrten zwischen
Wohnung und regelmafliger Arbeitsstitte ist der Betrag von 153,00 € aus dem
steuerpflichtigen Arbeitslohn herauszurechnen. Entsprechendes gilt auch fir
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die Ermittlung des sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelts. Es ergibt
sich danach folgende Berechnung:

Berechnung — Monatsvergltung 450,00€
— Fahrtkostenersatz +160,00€
Zwischensumme 610,00€
— pauschal besteuertes Fahrgeld (15 %) 153,00€
(max. tatsachlicher Fahrtkostenersatz)
- steuerfreier Ubungsleiterfreibetrag - 175,00€
zu versteuernder Betrag fiir die Dirigententatigkeit 282,00€

Pauschale Steuer fur den Arbeitslohn

Da das sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt nach der Lohnsteuerpau-
schalierung des Fahrgeldersatzes den Betrag von 400 € nicht (mehr) uber-
steigt und es sich um die einzige geringfigige Beschiftigung des Musikleh-
rers handelt, sind fiir dieses Beschiftigungsverhaltnis pauschale Beitrige zur
Rentenversicherung in Héhe von 15% und zur Krankenversicherung in Hohe
von 13 % abzufthren.

Wegen der pauschalen Betrige zur Rentenversicherung, die fir die geringfi-
gige Beschiftigung zu zahlen sind, kann der Verein auch die Besteuerung des
Arbeitslohns mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2% vornehmen. In
diesem Fall muss dem Verein dann nicht die Lohnsteuerkarte vorgelegt wer-
den. Die einheitliche Pauschalsteuer umfasst die Lohnsteuer, den Solidari-
tatszuschlag und die Kirchenlohnsteuer.

Die Pauschalbeitrage zur Sozialversicherung und die einheitliche Pauschsteu-
er von insgesamt 84,60 € (30% von 282,00 €) hat der Verein bei der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See - Verwaltungsstelle Cott-
bus - als gemeinsame Einzugsstelle der Sozialversicherung und der Finanzbe-

horden anzumelden und dorthin abzufihren.



157

Pauschale Steuer fur den Fahrtkostenersatz

Berechnung — Lohnsteuer 15% von 153,00€ 22,95€
— Solidaritatszuschlag 5,5% von 22,95€ +1,26€

— Kirchenlohnsteuer 6,5% von 22,95€ +1,49€

Summe 25,70€

Den Betrag von 25,70 € hat der Verein beim zustindigen Finanzamt anzumel-
den und dorthin abzufiithren.

Der Arbeitslohn aus der geringfigigen Beschaftigung einschliefllich des pau-
schal versteuerten Fahrtkostenersatzes ist beim Dirigenten im Einkommens-

teuer-Veranlagungsverfahren nicht zu erfassen.

Beispiel 3 Ein Vereinsmitglied hilft im Juni 2008 bei einem Sommerfest am Freitag von
17:00 Uhr bis 21:00 Uhr, am Samstag von 21:00 Uhr bis 2:00 Uhr und am
Sonntag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Die Besteuerungsgrenze von 35000€ flr
den wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb hat der Verein liberschritten, deshalb
will er zur Verminderung seiner Uberschiisse Helferldhne ausbezahlen. Diese
maochte der Verein in vollem Umfang pauschal besteuern. Bei der Ermittlung der
Kirchenlohnsteuer nimmt er die Vereinfachungsregelung in Anspruch und ermit-
telt die Kirchenlohnsteuer fiir alle Helfer in Hohe von 6,5%. Es sollen die héchst-
maoglichen Betrdge ausbezahlt werden.

Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht handelt es sich um eine versicherungs-
freie kurzfristige Beschéftigung, fiir die keine Beitrédge zur gesetzlichen Sozial-
versicherung zu entrichten sind.

Losung

Da eine versicherungsfreie kurzfristige Beschiftigung vorliegt, kann die Pau-
schalversteuerung ausschliefilich nach den Regelungen der kurzfristigen Be-
schiftigung erfolgen, bei der der Pauschsteuersatz fur die Lohnsteuer bei 25%
liegt. Die zeitlichen Voraussetzungen hierfir sind erfullt. Unter Berticksich-
tigung des hochstmdglichen Stundenlohns von 12 € ergibt sich folgende Be-
rechnung:
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Berechnung

Pauschale
Lohn-
und Kirchen-
lohnsteuer
(6,5 %),
Solidaritats-
Tag Nacht- Sonntags- Gesamt- zuschlag
Uhrzeit Grundlohn zuschlag zuschlag vergiitung (5,5 %)
Freitag: (28,00 %
17 bis 20 3 Stunden x 12€ - - von 48,00€)
=36,00€ 13,44€
20 bis 21 1 Stunden x 12€ 25% =
=12,00€ von 12€
=3,00€
Summe
48,00€ 3,00€ 51,00€
Samstag: (28,00 %
21 bis0 3 Stunden x 12€ 25% von 60,00€)
=36,00€ von 36€ 16,80€
=9,00€
Sonntag:
0 bis 2 2 Stunden x 12€ 40 % 50 %
=24,00€ von 24€ von 24€
=9,60€ =12,00€
Summe
60,00€ 18,60€ 12,00€ 90,60€
Sonntag: (28,00 %
9bis12 3 Stunden x 12€ - 50 % von 36,00€)
=36,00€ von 36€ 10,08€
=18,00€
Summe
36,00€ 18,00€ 54,00€
Summe 144,00€ 195,60€ 40,32€

Die pauschale Lohnsteuer ist mit 25% zu berechnen, sodass einschliellich
des Solidarititszuschlags (5,5% der pauschalen Lohnsteuer) und der Kir-
chenlohnsteuer (6,5% der pauschalen Lohnsteuer) insgesamt 28,00% Steu-
ern anfallen.
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Steuerabzug bei beschrinkt einkommensteuer-

pflichtigen auslindischen Kiinstlern und Sportlern

pauschaler

Steuerabzug

Nehmen im Ausland ansdssige Sportler an einer Sportveranstaltung im In-

land gegen Entgelt teil, hierzu gehoren beispielsweise Antrittsgelder oder

Siegprimien, oder treten im Ausland ansissige Kunstler bei einer Veranstal-

tung im Inland gegen Entgelt auf, so kann den Verein folgende weitere Steu-

erabzugsverpflichtung treffen.

Steuerabzug nach §50a Abs. 2
Einkommensteuergesetz

Bei beschrinkt einkommensteuerpflichtigen selbststindigen Kunst-
lern und Sportlern, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren
gewohnlichen Aufenthalt haben, ist ein Steuerabzug nach §50a
Abs.2 EStG in Hohe von 15% des Entgelts vorzunehmen. Die zu-
satzlich zum Honorar erstatteten Reisekosten sind Teil des Entgelts
und gehoren somit zur Bemessungsgrundlage fiir den Steuerabzug,
soweit die Fahrt- und Ubernachtungsauslagen die tatsichlich ent-
standenen Kosten bzw. die Verglitungen fur den Verpflegungsmehr-
aufwand die Pauschbetrige ubersteigen.

Auch in den Fillen, in denen der auslindische Kunstler oder Sport-
ler fur einen Arbeitgeber mit Sitz im Ausland titig ist und das Ent-
gelt unmittelbar an den auslindischen Arbeitgeber zu zahlen ist,
muss ein Steuerabzug in Hohe von 15% des Entgelts vorgenommen
werden. Bei diesem pauschalen Steuerabzug kénnen weder die Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten noch die personlichen Ver-
hiltnisse des einzelnen Kunstlers oder Sportlers berticksichtigt wer-
den. Neben dem sich danach ergebenden Steuerabzugsbetrag muss
noch zusitzlich der darauf entfallende Solidarititszuschlag in Hohe
von 5,5% des Steuerabzugsbetrags einbehalten und an das Finanz-
amt abgefihrt werden.

Zur Vereinfachung sieht das Gesetz eine Ausnahme vom Steuerab-
zug vor, wenn die Einnahmen je Darbietung 250 € nicht ubersteigen
(§50a Abs. 2 Satz 3 EStG).
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Der zum Steuerabzug Verpflichtete (i.d.R. der Verein) kann zur
Minderung der Bemessungsgrundlage fir den Steuerabzug von dem
Entgelt die mit dem Auftritt des Kinstlers oder Sportlers in un-
mittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Betriebs-
ausgaben bzw. Werbungskosten abziehen. Von dem dann verblei-
benden »Nettoentgelt« ist ein Steuerabzug bei naturlichen Per-
sonen in Hohe von 30% und bei Korperschaften in Hohe von 15%
vorzunehmen. Voraussetzung fir diese Minderung der Bemessungs-
grundlage ist, dass der jeweilige Kunstler oder Sportler in einem
Land der Europiischen Union bzw. des Europdischen Wirtschafts-
raums seinen Wohnsitz hat und gleichzeitig auch die Staatsangeho-
rigkeit eines dieser Mitgliedslinder besitzt und die zum Abzug ge-
brachten Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten gegentiber dem
Finanzamt belegt werden kénnen (§50a Abs.3 EStG). Der zum
Steuerabzug Verpflichtete haftet fur die Einbehaltung und Abfih-
rung der Steuer. Sind zur Minderung der Bemessungsgrundlage
fur den Steuerabzug von dem Entgelt Betriebsausgaben bzw. Wer-
bungskosten des Kunstlers oder Sportlers abgezogen worden, haf-
tet der zum Steuerabzug Verpflichtete auch fir die zu wenig abge-
fuhrte Steuer, wenn es sich um Kunstler oder Sportler ohne Wohn-
sitz und Staatsangehorigkeit innerhalb der Europiischen Union bzw.
des Europiischen Wirtschaftsraums handelt oder die Betriebsausga-
ben bzw. Werbungskosten dem Finanzamt nicht nachgewiesen wer-
den konnen.

Ubt ein Kiinstler oder Sportler eine nichtselbststindige Titigkeit
fur einen inlindischen Arbeitgeber aus, unterliegen dessen Lohn-
zahlungen nach denselben Grundsitzen dem Lohnsteuerabzug, wie
sie auch bei allen anderen Arbeitnehmern ohne Wohnsitz im In-
land zu beachten sind. Ein Steuerabzug nach §50a Abs.2 EStG ist
nicht vorzunehmen. Der Kunstler oder Sportler muss bei dem fir
den Arbeitgeber zustindigen Betriebsstittenfinanzamt eine Be-
scheinigung fir den Steuerabzug beantragen. Das Finanzamt ver-
merkt darin - wie auf der Lohnsteuerkarte - die fiir den Steuerab-
zug mafigebenden Merkmale und eventuelle Freibetrige, beispiels-

weise wegen erhohter Werbungskosten.
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NV-Bescheinigung  Zu Einzelheiten - insbesondere auch zu den Voraussetzungen, unter denen
solche Verglitungen vom Steuerabzug freigestellt werden konnen oder zum
vereinfachten Erstattungsverfahren - erteilen die Finanzimter Auskunft.

Abgeltungsteuer

Allgemeines

Ab 1. Januar 2009 haben Kreditinstitute von allen Zinsertrigen und Veraufle-
rungsgewinnen aus Kapitalanlagen grundsatzlich eine Abgeltungsteuer von
25% (Kapitalertragsteuer) einzubehalten. Dies bedeutet, dass der Steueran-
spruch des Staates mit der einbehaltenen Kapitalertragsteuer abgegolten ist
und daher nicht im Rahmen der Steuererklarung erklrt werden muss.
Vereine konnen von dieser Abgeltungsteuer, ahnlich wie naturliche Personen,
ganz oder teilweise freigestellt werden beziehungsweise eine Nichtveranla-
gungsbescheinigung erhalten (siehe Seite 162).

Die Freistellung von der Abgeltungsteuer kann sowohl von rechtsfihigen,
also beim Amtsgericht eingetragenen, als auch von nichtrechtsfihigen Verei-
nen beantragt werden.

Als nichtrechtsfihiger Verein wird eine Personengruppe angesehen, die

- einen gemeinsamen Zweck verfolgt

- einen Gesamtnamen fihrt

- eine Satzung hat

- unabhingig davon bestehen soll, ob neue Mitglieder aufgenommen
werden oder bisherige Mitglieder ausscheiden

- einen fir die Gesamtheit der Mitglieder handelnden Vorstand hat.
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Die Freistellung kann von korperschaftsteuerpflichtigen Vereinen und von
solchen, die davon befreit sind, beantragt werden.

Andere Personenzusammenschlisse, die keinen Verein bilden, zum Beispiel
Kegelclubs oder Schulklassen, konnen unter bestimmten Voraussetzungen
ebenfalls eine Freistellung von der Abgeltungsteuer beantragen (siehe
Seite 164).

Abgeltungsteuer und Freistellungsmoglichkeiten

Steuerbegunstigte Vereine
(gemeinnlitzig, mildtatig und kirchlich)

Kapitalertrige, die steuerbegunstigte Vereine beziehen und die nicht in einem
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb anfallen, sind von der Ab-
geltungsteuer befreit, vorausgesetzt, dem Kreditinstitut wird eine Nichtver-
anlagungs-Bescheinigung (eine so genannte NV-Bescheinigung) nach §44a
Abs. 4 Satz3 EStG vorgelegt. Die Ausstellung einer entsprechenden Beschei-
nigung ist beim Finanzamt zu beantragen (Vordruck NV 2A/B). Die Gul-
tigkeitsdauer der Bescheinigung ist grundsitzlich auf drei Jahre begrenzt, es
sollte deshalb rechtzeitig vor deren Ablauf eine neue beantragt werden. An
Stelle einer NV-Bescheinigung kann dem Kreditinstitut auch ein aktueller
Freistellungsbescheid oder eine beglaubigte Kopie hiervon tuberlassen wer-
den.

Den Bescheid erteilt das Finanzamt nach Prifung der Geschiftstitigkeit.
Das Kreditinstitut darf den Bescheid nur berucksichtigen, wenn der letz-
te geprifte Veranlagungszeitraum nicht mehr als fanf Jahre vor dem Ver-
anlagungszeitraum des Zuflusses der Kapitalertrige liegt. Bei neugegriinde-
ten Vereinen reicht die Vorlage einer vorlaufigen Bescheinigung tuber die
Steuerbegunstigung zur Freistellung der Kapitalertrige, die bis zum Ende
des Veranlagungszeitraums zuflieflen, in dem diese vorliufige Bescheinigung
ihre Gultigkeit verliert.
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Beispiel 1

Beispiel 2

Einem Musikverein wurde am 23.Mai 2004 ein Freistellungsbescheid (Vordruck
Gem 2) fur die Veranlagungszeitrdume 2001-2003 erteilt, weshalb fir Kapital-
ertrége, die bis zum Jahre 2008 zuflieRen, vom Kapitalertragsteuerabzug
Abstand genommen werden kann. Fiir 2009 gentigt dieser Freistellungsbe-
scheid wegen der 5-Jahres-Frist jedoch nicht mehr. Der Verein misste also beim
Finanzamt einen Neuen beantragen.

Einem neugegriindeten Verein wurde vom Finanzamt nach Vorlage der Satzung
eine vorlaufige Bescheinigung lGber die Gemeinnitzigkeit (Vordruck Gem 5) am
26.August 2008 erteilt. Mit dieser Bescheinigung konnen Kapitalertrage des Ver-
eins in den Jahren 2008, 2009 und 2010 vom Kapitalertragsteuerabzug freige-
stellt werden.

Steuerpflichtige Vereine

Steuerpflichtige Vereine koénnen dagegen ihrem Kreditinstitut einen Frei-
stellungsauftrag nach amtlich vorgeschriebenem Muster erteilen. Dadurch
sind Kapitalertrige von der Abgeltungsteuer befreit, soweit sie den Sparer-
Pauschbetrag in Hohe von 801 € nicht ubersteigen. Gehoren die Zinsertrage
des Vereins allerdings zu den Einkiinften aus Gewerbebetrieb, dann darf ein

Freistellungsauftrag nicht erteilt werden.

Im Ubrigen kann ein steuerpflichtiger Verein - unabhingig von der Einkunfts-
art — die Abgeltungsteuer durch Uberlassung einer Nichtveranlagungs-Be-
scheinigung (Vordruck NV 3 A/B) vermeiden. Eine solche wird vom Finanz-
amt ausgestellt, wenn das steuerpflichtige Einkommen nicht mehr als 3 835€
betragt.

Erstattung einbehaltener Abgeltungsteuer

Sollte die Abgeltungsteuer bereits vom Kreditinstitut einbehalten worden
sein, obwohl eine Freistellung mdglich gewesen wire, kann das Kreditinsti-
tut den Einbehalt der Abgeltungsteuer korrigieren, sobald ihm ein Freistel-
lungsauftrag, eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung oder ein aktueller Frei-

stellungsbescheid tberlassen wird. Es ist hierzu allerdings nicht verpflichtet.
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Falls das Kreditinstitut nicht bereit ist, die verspatet vorgelegten Unterlagen
zu berlcksichtigen und die Abgeltungsteuer rickgingig zu machen, kann
wie folgt vorgegangen werden: Beim steuerpflichtigen Verein kann die einbe-
haltene Abgeltungsteuer im Veranlagungsverfahren auf die Steuerschuld an-
gerechnet und gegebenenfalls erstattet werden. Hierzu ist die Abgabe einer
Steuererklirung erforderlich. Bei steuerbegiinstigten Vereinen findet eine
Veranlagung nicht statt. Deshalb lisst die Finanzverwaltung in diesen Fallen
eine Erstattung der Abgeltungsteuer durch das zustindige Finanzamt zu.

Sonstige Personenzusammenschliisse

Personenzusammenschlisse, die nicht korperschaftlich organisiert sind, dir-
fen keine Freistellungsauftrige erteilen. Hierzu gehoren beispielsweise Ge-
sellschaften des burgerlichen Rechts, sowie Grundsticks-, Eigentimer- und
Erbengemeinschaften. Die zufliefenden Kapitalertrige unterliegen immer
der Abgeltungsteuer, die zusammen mit den Einnahmen des Personenzu-
sammenschlusses grundsatzlich vom Finanzamt einheitlich und gesondert
festgestellt wird. Den Gesellschaftern beziehungsweise den Mitgliedern wird
gemafl ihrem Beteiligungsverhiltnis ein entsprechender Anteil an der Ab-
geltungsteuer zugerechnet. Dieser wird im Rahmen der personlichen Ein-
kommensteuerveranlagung auf die festgesetzte Einkommensteuer angerech-
net und gegebenenfalls erstattet. Aus Vereinfachungsgrinden lisst es die Fi-
nanzverwaltung beispielsweise bei Eigentimergemeinschaften zu, dass der
Verwalter den einzelnen Beteiligten eine Kopie der vom Kreditinstitut aus-
gestellten Steuerbescheinigung aushindigt und die anteiligen Zinsertrige
sowie die anteilige Abgeltungsteuer bescheinigt. Diese Unterlagen konnen
dann unmittelbar der Einkommensteuererklirung beigefigt werden. Einer
einheitlichen und gesonderten Feststellung durch das Finanzamt bedarf es

dann nicht.
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Vereinfachungsregelung

fir slose Personenzusammenschliisse«

Bestimmte Personenzusammenschlisse, wie etwa Schulklassen, Sportgrup-
pen oder Sparclubs, kdnnen nicht als Verein angesehen und behandelt wet-
den. Bei Gemeinschaftskonten derartig loser Personenzusammenschlisse,
die aus mindestens sieben Mitgliedern bestehen, dirfen Kreditinstitute je-
doch vom Einbehalt der Abgeltungsteuer absehen, wenn

- das Konto neben dem Namen des Kontoinhabers einen Zusatz
enthilt, der auf den Personenzusammenschluss hinweist,

- die Kapitalertrage bei den einzelnen Guthaben des Personenzu-
sammenschlusses den Betrag von 300 €, pro Mitglied jedoch maxi-
mal 10 € im Kalenderjahr, nicht Gbersteigen und

- Anderungen der Anzahl der Mitglieder dem Kreditinstitut zu Be-
ginn des Kalenderjahres mitgeteilt werden.

Auch wenn aufgrund dieser Vereinfachungsregelung eine Freistellung von
der Abgeltungsteuer erfolgt, mussen die Mitglieder die auf sie entfallenden
Zinsertrige in ihrer Einkommensteuererklirung angeben und versteuern.
Die jeweils personlichen Freibetrige, insbesondere der Sparer-Pauschbetrag,
werden hierbei berticksichtigt. Auch im Rahmen der personlichen Einkom-
mensteuerveranlagung unterliegen die Kapitalertrige grundsitzlich einem
Steuersatz von 25%. Eine Ausnahme ergibt sich, wenn das gesamte zu ver-
steuernde Einkommen zu einer geringeren Steuerbelastung als 25 % fihrt.
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Ubersicht liber Méglichkeiten des

Freistellungsnachweises

Art des Freistellungs-
nachweises

1. Freistellungsauf-
trag

2. Freistellungs-
bescheid
Vordrucke: »Gem 2«
»Gem 4«, »Gem 5«

wird vom Finanz-
amt (Vereinsbezirk)
erteilt

3. NV-Bescheinigung
Vordrucke:
»NV 2 B« oder
»NV 3 B«

zu beantragen im
Regelfall auf dem
Vereinsbezirk
des Finanzamts

Steuerbefreiter
Verein

nicht moglich

Freistellung von der
Abgeltungsteuer;

bei Dividendenertragen
ggf. Erstattung der Ab-
geltungsteuer durch
das Bundeszentralamt
fir Steuern

Erklarungsvordruck:
»Gem T«
Voraussetzung: Gemein-
nitzigkeit

Freistellung von der
Abgeltungsteuer;

bei Dividendenertragen
ggf. Erstattung der Ab-
geltungsteuer durch
das Bundeszentralamt
fir Steuern

Antragsformular:
»NV 2 A«
Voraussetzung:
Steuerbefreiung

Nicht steuerbefreiter
Verein

Freistellung von Kapital-
ertragen bis zu 801€

nicht moglich

Freistellung von der
Abgeltungsteuer;

bei Dividendenertragen
ggf. Erstattung der Ab-
geltungsteuer durch
das Bundeszentralamt
fiir Steuern

Antragsformular:
»NV 3 A«
Voraussetzung:
Einkommen < 3835€
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Anhang

170 | Abgabenordnung (§ 51-68)
181 | Einkommensteuergesetz (§10b, Abs.1-4)
183 | Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung (§ 50)

Vordrucke
185 | Mustersatzung
187 | Mustersatzung Forderverein
189 | Mitgliedsbeitrag/ Geldzuwendung
190 | Sachzuwendung
191 | Bestitigung einer Geldzuwendung eines Sportvereins
192 | Geldzuwendung/Stiftung des privaten Rechts
193 | Sachzuwendung/ Stiftung des privaten Rechts
194 | Uberschussermittlung
196 | Staatliche Zuschisse
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Abgabenordnung (Auszug)

§51 Allgemeines

(1)

(2)

(3)

Gewahrt das Gesetz eine Steuerverglinstigung, weil eine Korperschaft
ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige, mildtatige oder kirchliche
Zwecke (steuerbegiinstigte Zwecke) verfolgt, so gelten die folgenden Vor-
schriften. Unter Kérperschaften sind die Kérperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermdgensmassen im Sinne des Kdrperschaftsteuergesetzes
zu verstehen. Funktionale Untergliederungen (Abteilungen) von Kérper-
schaften gelten nicht als selbstandige Steuersubjekte.

Werden die steuerbegiinstigten Zwecke im Ausland verwirklicht, setzt die
Steuerverglinstigung voraus, dass natiirliche Personen, die ihren Wohnsitz
oder ihren gewdéhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes
haben, geférdert werden oder die Tatigkeit der Kérperschaft neben der
Verwirklichung der steuerbeglinstigten Zwecke auch zum Ansehen der
Bundesrepublik Deutschland im Ausland beitragen kann.

Eine Steuerverglinstigung setzt zudem voraus, dass die Korperschaft nach
ihrer Satzung und bei ihrer tatsachlichen Geschéftsflihrung keine Bestre-
bungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes fordert
und dem Gedanken der Volkerverstandigung nicht zuwiderhandelt. Bei
Korperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines
Landes als extremistische Organisation aufgefiihrt sind, ist widerlegbar
davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfillt
sind. Die Finanzbehorde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebun-
gen im Sinne des §4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder des
Zuwiderhandelns gegen den Gedanken der Volkerverstandigung begriin-
den, der Verfassungsschutzbehorde mit.

§52 Gemeinniitzige Zwecke

(1)

Eine Korperschaft verfolgt gemeinniitzige Zwecke, wenn ihre Tatigkeit dar-
auf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sitt-
lichem Gebiet selbstlos zu fordern. Eine Forderung der Allgemeinheit ist
nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Forderung zugute
kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehorigkeit

zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge
seiner Abgrenzung, insbesondere nach raumlichen oder beruflichen
Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. Eine Férderung der Allgemein-
heit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Kérperschaft ihre Mittel
einer Koérperschaft des 6ffentlichen Rechts zufiihrt.
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(2)

Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Forderung
der Allgemeinheit anzuerkennen:

1.
2
&

Noos

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
2
22.
23.

=

die Férderung von Wissenschaft und Forschung;

die Férderung der Religion;

die Férderung des 6ffentlichen Gesundheitswesens und der 6ffent-
lichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhitung und
Bekampfung von tbertragbaren Krankheiten, auch durch Kranken-
hauser im Sinne des § 67, und vonTierseuchen;

die Forderung der Jugend- und Altenhilfe;

die Férderung von Kunst und Kultur;

. die Forderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;

die Foérderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschlieBlich
der Studentenhilfe;

die Forderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze
der Lander, des Umweltschutzes, des Kiistenschutzes und des
Hochwasserschutzes;

die Férderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke

der amtlich anerkannten Verbande der freien Wohlfahrtspflege

(8 23 der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung), ihrer Unter-
verbande und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;
die Foérderung der Hilfe flir politisch, rassisch oder religios Verfolgte,
fir Flichtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spataussiedler, Kriegsopfer,
Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschadigte und Kriegsgefangene,
Zivilbeschadigte und Behinderte sowie Hilfe fiir Opfer von Straftaten;
Foérderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophen-
opfer; Forderung des Suchdienstes flir Vermisste;

die Forderung der Rettung aus Lebensgefahr;

die Forderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes
sowie der Unfallverhilitung;

die Férderung internationaler Gesinnung, derToleranz auf

allen Gebieten der Kultur und des Volkerverstandigungsgedankens;
die Forderung desTierschutzes;

die Foérderung der Entwicklungszusammenarbeit;

die Férderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

die Forderung der Firsorge fiir Strafgefangene und ehemalige
Strafgefangene;

die Férderung der Gleichberechtigung von Frauen und Méannern;

die Férderung des Schutzes von Ehe und Familie;

die Forderung der Kriminalpravention;

. die Forderung des Sports (Schach gilt als Sport);

die Férderung der Heimatpflege und Heimatkunde;

die Forderung derTierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingartnerei,
des traditionellen Brauchtums einschlielich des Karnevals,

der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservisten-
betreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und

des Hundesports;
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24. die allgemeine Foérderung des demokratischen Staatswesens im
Geltungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehdren nicht Bestrebungen,
die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbuirgerlicher Art ver-
folgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschrankt sind;

25. die Forderung des biirgerschaftlichen Engagements zugunsten
gemeinnuitziger, mildtatiger und kirchlicher Zwecke.

Sofern der von der Kérperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fallt,
aber die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem

Gebiet entsprechend selbstlos geférdert wird, kann dieser Zweck fur
gemeinniitzig erklart werden. Die obersten Finanzbehdrden der Lander
haben jeweils eine Finanzbehorde im Sinne des Finanzverwaltungs-
gesetzes zu bestimmen, die fiir Entscheidungen nach Satz 2 zusténdig ist.

§53 Mildtatige Zwecke
Eine Kérperschaft verfolgt mildtatige Zwecke, wenn ihre Tatigkeit darauf
gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstitzen,

1.

die infolge ihres korperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf
die Hilfe anderer angewiesen sind oder

deren Beziige nicht héher sind als das Vierfache des Regelsatzes der

Sozialhilfe im Sinne des § 28 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch; beim

Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand tritt an die Stelle des Vier-

fachen das Flinffache des Regelsatzes. Dies gilt nicht fiir Personen, deren

Vermaogen zur nachhaltigen Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht

und denen zugemutet werden kann, es dafiir zu verwenden. Bei Personen,

deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Griinden zu einer Notlage

geworden ist, diirfen die Bezlige oder das Vermdgen die genannten Gren-

zen Ubersteigen. Bezlige im Sinne dieser Vorschrift sind

a) Einklnfte im Sinne des §2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes und

b) andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeignete
Bezlige,

die der Alleinstehende oder der Haushaltsvorstand und die sonstigen

Haushaltsangehdrigen haben. Zu den Beziigen zahlen nicht Leistungen

der Sozialhilfe, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und bis zur Héhe der Leistungen der

Sozialhilfe Unterhaltsleistungen an Personen, die ohne die Unterhalts-

leistungen sozialhilfeberechtigt waren, oder Anspruch auf Leistungen

zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-

buch hatten. Unterhaltsanspriiche sind zu berlicksichtigen.

854 Kirchliche Zwecke
(1) Eine Korperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tatigkeit darauf

gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft, die Kérperschaft des offent-
lichen Rechts ist, selbstlos zu fordern.

(2) Zu diesen Zwecken gehoren insbesondere die Errichtung, Ausschmiickung
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und Unterhaltung von Gotteshausern und kirchlichen Gemeinde-
hausern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung von Geist-
lichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und

die Pflege des Andenkens derToten, ferner die Verwaltung des Kirchen-
vermogens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten und
Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung fiir diese Personen
und die Versorgung ihrer Witwen und Waisen.

8§55 Selbstlosigkeit
(1) Eine Forderung oder Unterstlitzung geschieht selbstlos, wenn dadurch
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke — zum Beispiel
gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke - verfolgt werden

und wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

1. Mittel der Korperschaft dirfen nur fir die satzungsméaRigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder
im Sinne dieser Vorschriften) dirfen keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus
Mitteln der Korperschaft erhalten. Die Korperschaft darf ihre Mittel
weder fiir die unmittelbare noch fiir die mittelbare Unterstiitzung oder
Férderung politischer Parteien verwenden.

2. Die Mitglieder diirfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Aufldsung oder
Aufhebung der Kérperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten
Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen
zurtickerhalten.

3. Die Korperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
der Korperschaft fremd sind, oder durch unverhaltnisméaRig hohe
Vergutungen beglnstigen.

4. Bei Auflésung oder Aufhebung der Korperschaft oder bei Wegfall ihres
bisherigen Zwecks darf das Vermdgen der Kérperschaft, soweit es
die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert
der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen tbersteigt, nur
fir steuerbegiinstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der Ver-
mogensbindung). Diese Voraussetzung ist auch erfillt, wenn das
Vermogen einer anderen steuerbeglinstigten Korperschaft oder einer
Korperschaft des 6ffentlichen Rechts fiir steuerbegiinstigte Zwecke
Ubertragen werden soll.

5. Die Koérperschaft muss ihre Mittel grundsétzlich zeitnah fir ihre steuer-
begiinstigten satzungsméaRigen Zwecke verwenden. Verwendung
in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel fur die Anschaffung
oder Herstellung von Vermdgensgegenstanden, die satzungsmaligen
Zwecken dienen. Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben,
wenn die Mittel spatestens in dem auf den Zufluss folgenden Kalender-
oder Wirtschaftsjahr flir die steuerbegiinstigten satzungsmaRigen
Zwecke verwendet werden.

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 Nr.2 und 4) kommt es
auf die Verhaltnisse zu dem Zeitpunkt an, in dem die Sacheinlagen
geleistet worden sind.
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(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Kérperschaft betreffen (Absatz 1
Nr.1, 2 und 4), gelten bei Stiftungen fir die Stifter und ihre Erben, bei
Betrieben gewerblicher Art von Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts fur
die Korperschaft sinngemaf, jedoch mit der MaRgabe, dass bei Wirt-
schaftsgltern, die nach § 6 Abs.1 Nr.4 Satz 4 und 5 des Einkommensteuer-
gesetzes aus einem Betriebsvermégen zum Buchwert entnommen worden
sind, an die Stelle des gemeinen Werts der Buchwert der Entnahme tritt.

§56 AusschlieBlichkeit
AusschlieBlichkeit liegt vor, wenn eine Kérperschaft nur ihre steuerbeglinstigten
satzungsmaéaRigen Zwecke verfolgt.

8§57 Unmittelbarkeit
(1) Eine Korperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbegiinstigten satzungs-
maRigen Zwecke, wenn sie selbst diese Zwecke verwirklicht. Das kann
auch durch Hilfspersonen geschehen, wenn nach den Umstédnden des
Falls, insbesondere nach den rechtlichen und tatsachlichen Beziehungen,
die zwischen der Korperschaft und der Hilfsperson bestehen, das Wirken
der Hilfsperson wie eigenes Wirken der Kérperschaft anzusehen ist.

(2) Eine Korperschaft, in der steuerbeglinstigte Kdrperschaften zusammen-
gefasst sind, wird einer Kérperschaft, die unmittelbar steuerbegtinstigte
Zwecke verfolgt, gleichgestellt.

§58 Steuerlich unschadliche Betatigungen
Die Steuerverglinstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass
1. eine Korperschaft Mittel fur die Verwirklichung der steuerbegiinstigten
Zwecke einer anderen Korperschaft oder fiir die Verwirklichung steuerbe-
glinstigter Zwecke durch eine Korperschaft des 6ffentlichen Rechts
beschafft; die Beschaffung von Mitteln fiir eine unbeschrankt steuerpflich-
tige Korperschaft setzt voraus, dass diese selbst steuerbeglinstigt ist,

. eine Korperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steuer-
begiinstigten Korperschaft oder einer Korperschaft des 6ffentlichen Rechts
zur Verwendung zu steuerbegiinstigten Zwecken zuwendet,

. eine Korperschaft ihre Arbeitskrafte anderen Personen, Unternehmen,
Einrichtungen oder einer Korperschaft des o6ffentlichen Rechts fir steuer-
begiinstigte Zwecke zur Verfligung stellt,

4. eine Korperschaft ihr gehdrende Rdume einer anderen, ebenfalls
steuerbeglinstigten Kérperschaft oder einer Kérperschaft des 6ffentlichen
Rechts zur Nutzung zu steuerbegtlinstigten Zwecken tberlasst,

. eine Stiftung einenTeil, jedoch hochstens ein Drittel ihres Einkommens
dazu verwendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine
néchsten Angehdrigen zu unterhalten, ihre Graber zu pflegen und ihr
Andenken zu ehren,

. eine Korperschaft ihre Mittel ganz oder teilweise einer Riicklage
zuflhrt, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegiinstigten satzungs-
maRigen Zwecke nachhaltig erfiillen zu kdnnen,

N

w

o1

o
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7

8.

©

1.

12.

a) eine Korperschaft hochstens ein Drittel des Uberschusses der Einnah-
men Uber die Unkosten aus Vermdgensverwaltung und dartber hin-
aus hochstens 10 vom Hundert ihrer sonstigen nach § 55 Abs.1 Nr.5
zeitnah zu verwendenden Mittel einer freien Riicklage zufihrt,

eine Korperschaft Mittel zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur
Erhaltung der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften
ansammelt oder im Jahr des Zuflusses verwendet; diese Betrége sind
auf die nach Buchstabe a in demselben Jahr oder kiinftig zuldssigen
Riicklagen anzurechnen,

eine Korperschaft gesellige Zusammenkiinfte veranstaltet, die im
Vergleich zu ihrer steuerbegiinstigten Tatigkeit von untergeordneter
Bedeutung sind,

b

. ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den bezahlten Sport férdert,
10.

eine von einer Gebietskorperschaft errichtete Stiftung zur Erfiillung

ihrer steuerbeglinstigten Zwecke Zuschiisse an Wirtschaftsunternehmen

vergibt,

eine Korperschaft folgende Mittel ihrem Vermdgen zufihrt:

a) Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Verwendung

fir den laufenden Aufwand der Korperschaft vorgeschrieben hat,

Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdricklich erklart, dass

sie zur Ausstattung der Korperschaft mit Vermdégen oder zur Erhéhung

des Vermogens bestimmt sind,

c) Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der Kérperschaft,
wenn aus dem Spendenaufruf ersichtlich ist, dass Betrdge zur Auf-
stockung des Vermdgens erbeten werden,

d) Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermdgen gehoren,

eine Stiftung im Jahr ihrer Errichtung und in den zwei folgenden

Kalenderjahren Uberschiisse aus der Vermégensverwaltung und die

Gewinne aus wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben (§ 14) ganz oder

teilweise ihrem Vermdgen zufihrt.

b

§59 Voraussetzung der Steuervergiinstigung

Die Steuerverglinstigung wird gewahrt, wenn sich aus der Satzung, dem
Stiftungsgeschaft oder der sonstigen Verfassung (Satzung im Sinne dieser Vor-
schriften) ergibt, welchen Zweck die Kérperschaft verfolgt, dass dieser Zweck
den Anforderungen der 8852 bis 55 entspricht und dass er ausschlie3lich

und unmittelbar verfolgt wird; die tatséchliche Geschéaftsflihrung muss diesen
Satzungsbestimmungen entsprechen.

8§ 60 Anforderungen an die Satzung
(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung miissen so genau

bestimmt sein, dass auf Grund der Satzung gepruft werden kann,

ob die satzungsmaRigen Voraussetzungen fiir Steuerverglinstigungen
gegeben sind. Die Satzung muss die in der Anlage 1 bezeichneten Festle-
gungen enthalten.

(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Kérper-

schaftsteuer und bei der Gewerbesteuer wahrend des ganzen Veran
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lagungs- oder Bemessungszeitraums, bei den anderen Steuern im
Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entsprechen.

8§61 SatzungsmaRige Vermodgensbindung
(1) Eine steuerlich ausreichende Vermogensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr.4) liegt vor,

wenn der Zweck, fiir den das Vermoégen bei Auflésung oder Aufhebung
der Korperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes verwendet wer-
den soll, in der Satzung so genau bestimmt ist, dass auf Grund der Sat-
zung geprift werden kann, ob der Verwendungzweck steuerbeglinstigt ist.

(2) (weggefallen)
(3) Wird die Bestimmung lber die Vermdgensbindung nachtréglich so geéan-

dert, dass sie den Anforderungen des § 55 Abs. 1 Nr.4 nicht mehr ent-
spricht, so gilt sie von Anfang an als steuerlich nicht ausreichend. § 175
Abs. 1 Satz 1 Nr.2 ist mit der MaRgabe anzuwenden, dass Steuerbe-
scheide erlassen, aufgehoben oder geéndert werden kénnen, soweit sie
Steuern betreffen, die innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre vor der
Anderung der Bestimmung iiber die Vermégensbindung entstanden sind.

8§62 Ausnahmen von der satzungsméaBigen Vermoégensbindung

(weggefallen)

8 63 Anforderungen an die tatsachliche Geschéftsfithrung

(1)

(2)

(3)

(4)

Die tatsachliche Geschaftsfiihrung der Kérperschaft muss auf die aus-
schlieBliche und unmittelbare Erflllung der steuerbegtlinstigten
Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen entsprechen, die die Sat-
zung Uber die Voraussetzungen fiir Steuerverglinstigungen enthalt.

Fur die tatsachliche Geschaftsfiihrung gilt sinngemal 8 60 Abs. 2, fiir eine
Verletzung der Vorschrift tiber die Vermégensbindung 8§61 Abs. 3.

Die Korperschaft hat den Nachweis, dass ihre tatsachliche Geschaftsfiih-
rung den Erfordernissen des Absatzes 1 entspricht, durch ordnungs-
maRige Aufzeichnungen Uber ihre Einnahmen und Ausgaben zu fiihren.

Hat die Kérperschaft Mittel angesammelt, ohne dass die Voraussetzungen
des §58 Nr.6 und 7 vorliegen, kann das Finanzamt ihr eine Frist fiir

die Verwendung der Mittel setzen. Die tatsachliche Geschaftsfiihrung gilt
als ordnungsgemaR im Sinne des Absatzes 1, wenn die Kdrperschaft

die Mittel innerhalb der Frist fiir steuerbegiinstigte Zwecke verwendet.

§ 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe

(1)

SchlieBt das Gesetz die Steuervergiinstigung insoweit aus, als ein wirt-
schaftlicher Geschaftsbetrieb (& 14) unterhalten wird, so verliert die Korper-
schaft die Steuervergiinstigung fiir die dem Geschaftsbetrieb zuzuord-
nenden Besteuerungsgrundlagen (Einkilinfte, Umsatze, Vermdgen), soweit
der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb kein Zweckbetrieb (88 65 bis 68) ist.
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(2)

(4)

(5)

(6)

Unterhalt die Kérperschaft mehrere wirtschaftliche Geschéaftsbetriebe,
die keine Zweckbetriebe (88§ 65 bis 68) sind, werden diese als ein wirtschaft-
licher Geschéftsbetrieb behandelt.

Ubersteigen die Einnahmen einschlieBlich Umsatzsteuer aus wirt-
schaftlichen Geschaftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe sind, insgesamt
nicht 35000€ (bis 2006: 30678€) im Jahr, so unterliegen die diesen
Geschéftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der
Korperschaftsteuer und der Gewerbesteuer.

Die Aufteilung einer Kérperschaft in mehrere selbstdndige Kérperschaften
zum Zweck der mehrfachen Inanspruchnahme der Steuerverglnsti-

gung nach Absatz 3 gilt als Missbrauch von rechtlichen Gestaltungs-
moglichkeiten im Sinne des §42.

Uberschiisse aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen Altmaterials
auBerhalb einer standig daflir vorgehaltenen Verkaufsstelle, die der
Korperschaftsteuer und der Gewerbesteuer unterliegen, kdnnen in Hohe
des branchentiblichen Reingewinns geschatzt werden.

Bei den folgenden steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben
kann der Besteuerung ein Gewinn von 15 vom Hundert der Einnahmen
zugrunde gelegt werden:

Werbung fiir Unternehmen, die im Zusammenhang mit der steuerbe-
glnstigten Tatigkeit einschlieBlich Zweckbetrieben stattfindet,
Totalisatorbetriebe,

Zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste.

§ 65 Zweckbetrieb
Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn

1

der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient,
die steuerbeglinstigten satzungsmaBigen Zwecke der Kdrperschaft zu
verwirklichen,

die Zwecke nur durch einen solchen Geschéftsbetrieb erreicht werden
kénnen und

der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb zu nicht begtinstigten Betrieben der-
selben oder ahnlicher Art nicht in gréRerem Umfang in Wettbewerb

tritt, als es bei Erfullung der steuerbeglinstigten Zwecke unvermeidbar ist.

§ 66 Wohlfahrtspflege

(1)

(2)

Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein Zweckbetrieb, wenn sie
in besonderem Male den in § 53 genannten Personen dient.

Wohlfahrtspflege ist die planmaRige, zum Wohle der Allgemeinheit und
nicht des Erwerbs wegen ausgetibte Sorge fiir notleidende oder gefahrde-
te Mitmenschen. Die Sorge kann sich auf das gesundheitliche, sittliche,
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(3)

erzieherische oder wirtschaftliche Wohl erstrecken und Vorbeugung
oder Abhilfe bezwecken.

Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in besonderem MalR3e
den in 853 genannten Personen, wenn diesen mindestens zwei Drittel
ihrer Leistungen zugute kommen. Fir Krankenhé&user gilt § 67.

8 67 Krankenhauser

(1)

(2)

§67a
(1)

(2)

(3)

Ein Krankenhaus, das in den Anwendungsbereich des Krankenhaus-
entgeltgesetzes oder der Bundespflegesatzverordnung fallt, ist ein Zweck-
betrieb, wenn mindestens 40 Prozent der jahrlichen Belegungstage

oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei denen nur Entgelte fiir
allgemeine Krankenhausleistungen (§ 7 des Krankenhausentgeltgesetzes,
810 der Bundespflegesatzverordnung) berechnet werden.

Ein Krankenhaus, das nicht in den Anwendungsbereich des Krankenhaus-
entgeltgesetzes oder der Bundespflegesatzverordnung féllt, ist ein Zweck-
betrieb, wenn mindestens 40 Prozent der jahrlichen Belegungstage

oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei denen fiir die Kranken-
hausleistungen kein héheres Entgelt als nach Absatz 1 berechnet wird.

Sportliche Veranstaltungen

Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind ein Zweckbetrieb,
wenn die Einnahmen einschlieBlich Umsatzsteuer insgesamt 35000€ (bis
2006: 30678€) im Jahr nicht tibersteigen. Der Verkauf von Speisen und
Getranken sowie die Werbung gehéren nicht zu den sportlichen Veranstal-
tungen.

Der Sportverein kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit des Kérper-
schaftsteuerbescheids erklaren, dass er auf die Anwendung des Absatzes 1
Satz 1 verzichtet. Die Erklarung bindet den Sportverein fiir mindestens flinf
Veranlagungszeitraume.

Wird auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet, sind sportliche
Veranstaltungen eines Sportvereins ein Zweckbetrieb, wenn

kein Sportler des Vereins teilnimmt, der fiir seine sportliche Betatigung
oder fur die Benutzung seiner Person, seines Namens, seines Bildes

oder seiner sportlichen Betatigung zu Werbezwecken von dem Verein oder
einem Dritten Uber eine Aufwandsentschadigung hinaus Vergiitungen
oder andere Vorteile erhéalt und

kein anderer Sportler teilnimmt, der fir die Teilnahme an der Veran-
staltung von dem Verein oder einem Dritten im Zusammenwirken mit dem
Verein liber eine Aufwandsentschadigung hinaus Vergiitungen oder
andere Vorteile erhalt.
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Andere sportliche Veranstaltungen sind ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschéftsbetrieb. Dieser schlieRt die Steuerverglinstigung nicht aus, wenn die
Verglitungen oder andere Vorteile ausschlieRlich aus wirtschaftlichen Geschéfts-
betrieben, die nicht Zweckbetriebe sind, oder von Dritten geleistet werden.

§ 68 Einzelne Zweckbetriebe
Zweckbetriebe sind auch:

1. a)

g

D
o

b

Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime, Mahlzeitendienste,
wenn sie in besonderem MaBe den in 8§ 53 genannten Personen dienen
(866 Abs. 3),

Kindergarten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, Schullandheime und
Jugendherbergen,

landwirtschaftliche Betriebe und Gartnereien, die der Selbstversorgung
von Koérperschaften dienen und dadurch die sachgemaBe Erndhrung und
ausreichende Versorgung von Anstaltsangehdrigen sichern,

andere Einrichtungen, die fiir die Selbstversorgung von Kdrperschaften
erforderlich sind, wie Tischlereien, Schlossereien,

wenn die Lieferungen und sonstigen Leistungen dieser Einrichtungen an
AuRenstehende dem Wert nach 20 Prozent der gesamten Lieferungen
und sonstigen Leistungen des Betriebs — einschlieBlich der an die Kérper-
schaften selbst bewirkten - nicht Gbersteigen,

3. a)

152

&

Werkstatten flir behinderte Menschen, die nach den Vorschriften des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch foérderungsfahig sind und Personen Arbeits-
platze bieten, die wegen ihrer Behinderung nicht auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt tatig sein kdnnen,

Einrichtungen fiir Beschéaftigungs- und Arbeitstherapie, in denen behin-
derte Menschen aufgrund arztlicher Indikationen auBBerhalb eines
Beschaftigungsverhéltnisses zum Trager der Therapieeinrichtung mit dem
Ziel behandelt werden, korperliche oder psychische Grundfunktionen

zum Zwecke der Wiedereingliederung in das Alltagsleben wiederher-
zustellen oder die besonderen Fahigkeiten und Fertigkeiten auszubilden,
zu fordern und zu trainieren, die fiir eine Teilnahme am Arbeitsleben
erforderlich sind, und

Integrationsprojekte im Sinne des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch, wenn mindestens 40 Prozent der Beschéaftigten besonders
betroffene schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 132 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind,

Einrichtungen, die zur Durchfiihrung der Blindenflirsorge und zur Durch-
flihrung der Firsorge fiir Kérperbehinderte unterhalten werden,
Einrichtungen der Firsorgeerziehung und der freiwilligen Erziehungshilfe,

. von den zustandigen Behérden genehmigte Lotterien und Ausspielungen,

wenn der Reinertrag unmittelbar und ausschlieB3lich zur Férderung
mildtétiger, kirchlicher oder gemeinnlitziger Zwecke verwendet wird,
kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater, und kulturelle Veran-
staltungen, wie Konzerte, Kunstausstellungen; dazu gehort nicht der Ver-
kauf von Speisen und Getranken,
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8. Volkshochschulen und andere Einrichtungen, soweit sie selbst Vortrage,
Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender
Art durchfuhren; dies gilt auch, soweit die Einrichtungen denTeilnehmern
dieser Veranstaltungen selbst Beherbergung und Bekdstigung gewéhren,

9. Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, derenTrager sich tGber-
wiegend aus Zuwendungen der 6ffentlichen Hand oder Dritter oder aus
der Vermogensverwaltung finanziert. Der Wissenschaft und Forschung
dient auch die Auftragsforschung. Nicht zum Zweckbetrieb gehéren
Tatigkeiten, die sich auf die Anwendung gesicherter wissenschaftlicher
Erkenntnisse beschranken, die Ubernahme von Projekttragerschaften
sowie wirtschaftliche Tatigkeiten ohne Forschungsbezug.
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Einkommensteuergesetz (Auszug)

§10b Steuerbegiinstigte Zwecke

(1)

(1a)

(2)

Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeitréage) zur Férderung steuer-

begtinstigter Zwecke im Sinne der 8852 bis 54 der Abgabenordnung

an eine inlandische juristische Person des &ffentlichen Rechts oder an eine

inlandische o6ffentliche Dienststelle oder an eine nach §5 Abs.1 Nr.9

des Korperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Korperschaft, Personen-

vereinigung oder Vermdégensmasse konnen insgesamt bis zu

1. 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einklinfte oder

2. 4 Promille der Summe der gesamten Umsaétze und der im Kalender-
jahr aufgewendeten Léhne und Gehalter

als Sonderausgaben abgezogen werden. Abziehbar sind auch Mitglieds-

beitrage an Kérperschaften, die Kunst und Kultur gemaR §52 Abs.2 Nr.5

der Abgabenordnung férdern, soweit es sich nicht um Mitgliedsbeitrage

nach Satz3 Nr.2 handelt, auch wenn den Mitgliedern Vergiinstigungen

gewahrt werden.

Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeitrdge an Kérperschaften, die

1. den Sport (852 Abs.2 Nr.21 der Abgabenordnung),

2. kulturelle Betatigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen,

3. die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs.2 Nr.22 der Abgaben-
ordnung) oder

4. Zwecke im Sinne des 8§52 Abs.2 Nr.23 der Abgabenordnung

fordern. Abziehbare Zuwendungen, die die Hochstbetrage nach Satz 1

tberschreiten oder die den um die Betrage nach § 10 Abs3 und 4, 10c

und 10d verminderten Gesamtbetrag der Einkiinfte Gibersteigen, sind im

Rahmen der Hochstbetrage in den folgenden Veranlagungszeitréaumen

als Sonderausgaben abzuziehen. 8 10d Abs. 4 gilt entsprechend.

Spenden in den Vermogensstock einer Stiftung des 6ffentlichen Rechts
oder einer nach 85 Abs. 1 Nr.9 des Koérperschaftsteuergesetzes steuer-
befreiten Stiftung des privaten Rechts konnen auf Antrag des Steuerpflich-
tigen im Veranlagungszeitraum der Zuwendung und in den folgenden
neun Veranlagungszeitraumen bis zu einem Gesamtbetrag von 1 Million
Euro zusatzlich zu den Hochstbetragen nach Absatz 1 Satz 1 abgezogen
werden. Der besondere Abzugsbetrag nach Satz 1 bezieht sich auf den ge-
samten Zehnjahreszeitraum und kann der Hohe nach innerhalb dieses
Zeitraums nur einmal in Anspruch genommen werden. § 10d Abs. 4 gilt
entsprechend.

Zuwendungen an politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteien-
gesetzes sind bis zur Héhe von insgesamt 1650€ und im Fall der Zusam-
menveranlagung von Ehegatten bis zur Hohe von insgesamt 3300€ im
Kalenderjahr abzugsfahig. Sie kdnnen nur insoweit als Sonderausgaben
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(3)

(4)

abgezogen werden, als fiir sie nicht eine Steuerermafigung nach § 34g
gewahrt worden ist.

Als Zuwendung im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zuwendung von
Wirtschaftsgltern mit Ausnahme von Nutzungen und Leistungen.

Ist das Wirtschaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung einem Betriebs-
vermdgen entnommen worden, so darf bei der Ermittlung der Zuwen-
dungshohe der bei der Entnahme angesetzte Wert nicht Giberschritten
werden. Ansonsten bestimmt sich die Hohe der Zuwendung nach dem
gemeinen Wert des zugewendeten Wirtschaftsgutes, wenn dessen Ver-
aullerung im Zeitpunkt der Zuwendung keinen Besteuerungstatbestand
erfiillen wiirde. In allen tGbrigen Fallen dirfen bei der Ermittlung der
Zuwendungshoéhe die fortgeflihrten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten nur Giberschritten werden, soweit eine Gewinnrealisierung statt-
gefunden hat. Aufwendungen zugunsten einer Kérperschaft, die zum
Empfang steuerlich abziehbarer Zuwendungen berechtigt ist, knnen nur
abgezogen werden, wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwen-
dungen durch Vertrag oder Satzung eingerdumt und auf die Erstattung
verzichtet worden ist. Der Anspruch darf nicht unter der Bedingung des
Verzichts eingerdaumt worden sein.

Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestatigung tiber Spenden
und Mitgliedsbeitréage vertrauen, es sei denn, dass er die Bestatigung
durch unlautere Mittel oder falsche Angaben erwirkt hat oder dass ihm die
Unrichtigkeit der Bestatigung bekannt oder infolge grober Fahrlassig-

keit nicht bekannt war. Wer vorsétzlich oder grob fahrlassig eine unrichtige
Bestatigung ausstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu
den in der Bestatigung angegebenen steuerbeglinstigten Zwecken ver-
wendet werden, haftet fiir die entgangene Steuer. Diese ist mit 30 Prozent
des zugewendeten Betrags anzusetzen. In den Fallen des Satzes 2 zweite
Alternative (Veranlasserhaftung) ist vorrangig der Zuwendungsempfanger
(inlandische juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder inldndische
offentliche Dienststelle oder nach §5 Abs.1 Nr.9 des Korperschaftsteuerge-
setzes steuerbefreite Kérperschaft, Personenvereinigung oder Vermogens-
masse) in Anspruch zu nehmen; die in diesen Fallen fir den Zuwendungs-
empfanger handelnden natiirlichen Personen sind nur in Anspruch zu
nehmen, wenn die entgangene Steuer nicht nach 8§47 der Abgabenord-
nung erloschen ist und VollstreckungsmalRnahmen gegen den Zuwen-
dungsempfanger nicht erfolgreich sind. Die Festsetzungsfrist fir Haftungs-
anspriiche nach Satz2 lauft nicht ab, solange die Festsetzungsfrist fiir von
dem Empfanger der Zuwendung geschuldete Korperschaftsteuer fiir den
Veranlagungszeitraum nicht abgelaufen ist, in dem die unrichtige Bestati-
gung ausgestellt worden ist oder veranlasst wurde, dass die Zuwendung
nicht zu den in der Bestatigung angegebenen steuerbegtinstigten Zwe-
cken verwendet worden ist; § 191 Abs.5 der Abgabenordnung ist nicht
anzuwenden.
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Einkommensteuer-

Durchfiihrungsverordnung (Auszug)

Zu 8 10b des Gesetzes

[Die Paragraphen 48 und 49 wurden durch das Gesetz zur weiteren Starkung
des birgerschaftlichen Engagements gestrichen, da die Aussagen in den
Gesetzeswortlaut des 8§ 10b Abs. 1 EStG Gibernommen wurden.]

§50 Zuwendungsnachweis

(1) Zuwendungen im Sinne der §8 10b und 34g des Gesetzes diirfen nur
abgezogen werden, wenn sie durch eine Zuwendungsbestéatigung nach-
gewiesen werden, die der Empfanger nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck ausgestellt hat.

(2)  Als Nachweis genligt der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestéti-
gung eines Kreditinstituts, wenn
1. die Zuwendung zur Hilfe in Katastrophenfallen innerhalb eines Zeitraums,
den die obersten Finanzbehorden der Lander im Benehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen bestimmen, auf ein flir den Katastrophenfall
eingerichtetes Sonderkonto einer inldndischen juristischen Person des
offentlichen Rechts, einer inlandischen offentlichen Dienststelle oder eines
inlandischen amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege
einschlieBlich seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt worden ist oder
2. die Zuwendung 200€ (bis 2006: 100€) nicht Gbersteigt und
a) der Empfanger eine inlandische juristische Person des 6ffentlichen
Rechts oder eine inldndische 6ffentliche Dienststelle ist oder
der Empféanger eine Kdrperschaft, Personenvereinigung oder Vermo-
gensmasse im Sinne des 85 Abs. 1 Nr.9 des Kdrperschaftsteuerge-
setzes ist, wenn der steuerbeglinstigte Zweck fiir den die Zuwendung
verwendet wird, und die Angaben iber die Freistellung des Empfén-
gers von der Korperschaftsteuer auf einem von ihm hergestellten
Beleg aufgedruckt sind und darauf angegeben ist, ob es sich bei der
Zuwendung um eine Spende oder einen Mitgliedsbeitrag handelt oder
der Empfanger eine politische Partei im Sinne des § 2 des Parteienge-
setzes ist und bei Spenden der Verwendungszweck auf dem vom Emp-
fanger hergestellten Beleg aufgedruckt ist.

b

c

Aus der Buchungsbestatigung miissen Name und Kontonummer des Auftragge-
bers und Empféngers, der Betrag sowie der Buchungstag ersichtlich sein. In
den Féllen der Nummer 2 Buchstabe b hat der Zuwendende zusatzlich den vom
Zuwendungsempfanger hergestellten Beleg vorzulegen.
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(3)

(4)

Als Nachweis fur die Zahlung von Mitgliedsbeitragen an politische Par-
teien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes gentigt die Vorlage von
Bareinzahlungsbelegen, Buchungsbestatigungen oder Beitragsquittungen.

Eine in 85 Abs.1 Nr.9 des Kdrperschaftsteuergesetzes bezeichnete Kérper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermégensmasse hat die Verein-
nahmung der Zuwendung und ihre zweckentsprechende Verwendung
ordnungsgemal aufzuzeichnen und ein Doppel der Zuwendungs-
bestatigung aufzubewahren. Bei Sachzuwendungen und beim Verzicht auf
die Erstattung von Aufwand miissen sich aus den Aufzeichnungen auch
die Grundlagen fiir den vom Empfanger bestatigten Wert der Zuwendung
ergeben.
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Mustersatzung

§1

§2

§3

§4

§5

Der Verein ......... mit Sitz in ......... verfolgt ausschlieBlich und unmittel-
bar gemeinnitzige/mildtatige/kirchliche Zwecke (nicht verfolgte Zwecke
streichen) im Sinne des Abschnitts »Steuerbeglinstigte Zwecke« der
Abgabenordnung.

ZWeck des Vereins iSt .....ccccvccvereiiiiieieiee e e eecescscnnnnreeeeeeeees (zum Beispiel
die Férderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung,
Kunst und Kultur, des Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzes,

der Jugend- und Altenhilfe, des 6ffentlichen Gesundheitswesens, des
Sports, die Unterstiitzung hilfsbediirftiger Personen).

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch ..........cccccceviueeenn
(beispielsweise die Durchflihrung wissenschaftlicher Veranstaltungen
und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsauftragen, Unter-
haltung einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunst-
sammlungen, Pflege des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung
von Naturschutzgebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-,
Jugendheims, Unterhaltung eines Altenheims, eines Erholungsheimes,
Bekampfung des Drogenmissbrauchs, des Larms, Errichtung von Sport-
anlagen, Forderung sportlicher Ubungen und Leistungen).

Der Verein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dirfen nur fiir die satzungsmafRigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln
des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kérperschaft
fremd sind, oder durch unverhaltnisméRig hohe Vergiitung begtinstigt
werden.

Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegtinstigter Zwecke
fallt das Vermogen des Vereins an

— den/die/das ....ccoiiiiiii
(Bezeichnung einer Korperschaft des 6ffentlichen Rechts oder einer
anderen steuerbeglinstigten Kérperschaft), der/die/das es unmittelbar
und ausschlieBlich flir gemeinnltzige, mildtatige oder kirchliche
Zwecke zu verwenden hat,

oder
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— an eine Koérperschaft des 6ffentlichen Rechts oder eine steuerbe-
gunstigte Korperschaft zwecks Verwendung flr ..........cccoeciiiiiiiiiniinnnnns

. .... (Angabe eines bestimmten gemeinnitzigen, mild-

tatigen oder kirchlichen Zwecks, zum Beispiel Forderung von Wissen-

schaft und Forschung, Bildung und Erziehung, der Unterstiitzung

von Personen, die im Sinne von §53 AO wegen .........cccceeneen. bediirftig

sind, Unterhaltung des Gotteshauses in XY).
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Mustersatzung Forderverein

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein fiihrt den Namen Forderverein ................ .
Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht ................ einzutragen.
Nach der Eintragung fuhrt er den Zusatz e.V. (zu streichen bei nicht rechts-
fahigen oder bereits eingetragenen Fordervereinen).
Er hat seinen Sitz in ......cccccoeeuee. .
(2) Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

82 Zweck

(1) Zweck des Vereins ist die Forderung
(des Sports, der Kunst und so weiter) durch die ideelle und finanzielle
Forderung ......ccoceenee (zum Beispiel: des Sportvereins X, des Musik-
vereinsY, der FuBball-Abteilung des TSV Z, der Errichtung einer Schule,
eines Hallenbades der StadtY et cetera).

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung
von Mitteln durch Beitrage, Spenden sowie durch Veranstaltungen,
die der ideellen Werbung fiir den geférderten Zweck dienen (bei der
Forderung von BaumalRnahmen kann auch die unentgeltliche Hilfe und
Unterstltzung Satzungszweck sein).

(3) Der Verein ist selbstlos tatig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Vereins diirfen nur fir den satzungsgeméaRen Zweck ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder
bei Auflésung des Vereins fiir ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschadigung.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhaltnismaRig hohe Vergitung beglinstigt
werden.

(5) Die Vereinsamter sind Ehrenédmter.

§ 3 Steuerbegiinstigung (Gemeinniitzigkeit)

Der Verein verfolgt ausschliel3lich gemeinntitzige Zwecke im Sinne

des Abschnitts »Steuerbeglinstigte Zwecke« der Abgabenordnung (88 51 ff.
AOQ). Er ist ein Forderverein im Sinne von §58 Nr.1 AO, der seine Mittel
ausschlieBlich zur Férderung der in 8 2 Abs. 1 der Satzung genannten
steuerbeglinstigten Einrichtung(en)/des steuerbeglinstigten Zwecks der in
82 Abs. 1 genannten Korperschaft(en) des 6ffentlichen Rechts verwendet.
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84 Auflosung des Vereins / Wegfall des bisherigen steuerbegiinstigten Zweckes

(1) Bei Auflésung des Vereins/Wegfall steuerbeglinstigter Zwecke erfolgt
die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des Auflésungsbeschlusses
amtierenden Vorstandsmitglieder.

(2) Bei Auflésung des Vereins/Wegfall steuerbeglinstigter Zwecke ist das
verbleibende Vermdgen ausschlieRlich der (den) in § 2 Abs. 1 der Satzung
genannten (steuerbegtinstigten) Einrichtung(en) zu Gberweisen. Fallt
die in dieser Satzungsbestimmung benannte beglinstigte Einrichtung
durch Liquidation weg oder ist ihre Gemeinnutzigkeit weggefallen, ist
eine andere gemeinnitzige Einrichtung als Empfangerin des Vermdégens
in der Satzung des Vereins zu nennen. Diese Anpassung der Satzung
hat spatestens zu erfolgen, wenn bei Aufldsung des Vereins die benannte

begiinstigte Einrichtung nicht mehr besteht oder ihre Steuerbeglinstigung
verloren hat.


owoerle
Eingefügter Text
v 
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Mitgliedsbeitrag / Geldzuwendung

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegunstigten Einrichtung)

uber i
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Kérperschaft-
Ki oder

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Betrag der Zuwendung - in Ziffern - -in Buchstaben - Tag der Zuwendung:

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen  Ja [ Nein O]

O Wir sind wegen Forderung (Angabe des beganstigten Zwecks / der begunstigten Zwecke) .
i o o b Pl sl s i i e Korperschafisteuerbescheid des

nach
§5Abs. 1Nr. 8des von der und nach § 3 Nr. 6 des
von der befreit.
[ Wir sind wegen Férderung (Angahe des beginstigten Zwecks / der begi Zwecke)

durch vor\suﬁg

a\s U Zwecken dienend anerkﬁnn(

Es wird bestatigt, dass die Zuwendung nur zur Forderung (Angabe des beglnstigten Zwecks / der beglnstigten Zwecke)

verwendet wird.

Nur fiir i denen die Mif dge steuerlich nicht abziehbar sind:
[0  Es wird bestétigt, dass es sich nicht um einen MI|§|IBdsbellrag i.8. V§ 10b Abs. 1 Satz 3 Einkommensteuergesetzes
handelt).

{0, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfangers)

Wer vorséizlch oder b fahrsssigeine unrichige Zuwendingsbestligung ersel oder werveran/ssst, dass

nicht zu den in der ecken verwendet
B T 15 S R, G ST o R S A T AT e e
entgeht (§ 10b Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr. 5 GewStG)

Diese Bestétigung wird nicht als Nachwes fiir die i anerkannt, wenn das Datum
des Freistellungsbescheides langer als 5 Jahre bzw. das Datum der vorlaufigen Beschelnlgung langer als 3 Jahre seit
Ausstellung der Bestatigung zurtckliegt (BMF vom 15.12.1994 — BStBI | S. 884),

Muster fiir Geldzuwendung an eine Korperschaft:
Bundessteuerblatt 2008 I, Seite 7
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Sachzuwendung

Aussteller (Bezeichnung und Anschriil der steerbegunsligten Einrichtung)

iber S
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eme derin § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Korperschaftsteuer-
gesetzes bezeichneten Karperschaften, F ingen oder

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Wert der Zuwendung - in Ziffer - in Buchstaben - Tag der Zuwendung:

Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw.

O  Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermagen und ist mit dem
Entnahmewert (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) bewertet

O  DieSachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermogen.

O  Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.

O  Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z. B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.

O  wirsind wegen Forderung (Angabe des begi Zwecks / der Zwecke)
nach dem letzten uns zugegangenen Frelstellungshescheld bzw. nach der Anlage e Karperschanmeuemeschem des
StN
§5Abs. 1Nr. 9 des el und nach § SNr. & dos Gowerbestouer-
gesetzes von der Gewerbesteuer befreit.
O  Wirsind wegen Férderung (Angabe des begii Zwecks / der begiinstigten Zwecke) .....
durch vorlaufige .

vom ab als Zwecken dienend anerkannt.

Es wird bestatigt, dass die Zuwendung nur zur Forderung (Angabe des begiinstigten Zwecks / der beganstigten Zwecke)

verwendet wird.

{Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfangers)

Hinweis:
Wer vorsatzlich oder grob fahriassig eine unrichtige Zuwendungsbestétigung ersteln oder wer veranlasst, dass Zuwendungen
nicht zu den in der Zwecken verwendet werden, haftet fur die

Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9
Abs. 3KSIG, § 9 Nr. 5 GewSIG).

Diese Bestéitigung wird nicht als Nachwes fiir die i anerkannt, wenn das Datum
des Freistellungsbescheides lnger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorlaufigen Beschemlgung langer als 3 Jahre seit
Ausstellung der Bestatigung zuriickliegt (BMF vom 15.12.1994 - BStBI. | S. 884).

Muster fiir Sachzuwendung an eine Korperschaft:
Bundessteuerblatt 2008 |, Seite 8
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Bestitigung einer Geldzuwendung

eines Sportvereins

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegiinstigten Einrichtung)

TSG Musterstadt e.V.

iiber
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Korperschaft-
. - P oder A

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Max Habermann

Betrag der Zuwendung - in Ziffern - ~in Buchstaben - Tag der Zuwendung:
300 dreihundert 03.05.2007

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen  Ja [ Nein X

X Wir sind wegen Férderung (Angabe des begiinstigten Zwecks / der begiinstigten Zwecke) ......des Spo
nach dem letzten uns zugegangenen Frelstellungsbescheld bzw. nach derAnlage zum K¢ pelschaﬁsleuerbescheld d%
Finanzamtes . .. Musterstad .. oo SINI. . 50104/12345... , vom ...01.03 2004. .
§5 Abs. 1 Nr. 9 des Ko von der K& und nach § 3 Nr. 6 des
von der befreit
[ Wir sind wegen Férderung (Angahe des igten Zwecks / der igten Zwecke)
durch vorlaufige SINr vom
ot o igten Zwecken dienend anerkannt.

Es wird bestaligl, dass die Zuwendung nur zur Forderung (Angabe des beginsligen Zwecks / der begiinstiglen Zwecke)
des Sports

verwendet wird.

Nur fiir Eini bei denen die Mif itrége steuerlich nicht abziehbar sind:
X Es wlrd bestétigt, dass es slch nicht um einen Mitgliedsbeitrag i.S.v § 10b Abs. 1 Satz 3 Einkommensteuergesetzes
handelt).

{Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfangers)

Hinweis:
Wer vorsatzlich oder grob fahrléssig eine unrichtige Zuwendungsbestaligung erstelll oder wer veranasst, dass

nicht zu den in der Zwecken verwendet
werden, haftet fir die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden
entgeht (§ 10b Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG. § 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestatigung wird nicht als Nachwe's fiir die i ticksi der anerkannt, wenn das Datum
des Freistellungsbescheides anger als 5 Jahre bzw. das Dalum der vorlaufigen Bescheinigung langer als 3 Jahre seil
Ausstellung der Bestatigung zuriickliegt (BMF vom 15.12.1994 — BSIBI | S. 884).
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Geldzuwendung /

Stiftung des privaten Rechts

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der inlandischen Stiftung des privaten Rechts)

atil uber
im Sinne des § 10b Eil an inlandi i des privaten Rechts

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Betrag der Zuwendung - in Ziffern - - in Buchstaben - Tag der Zuwendung:

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen ~ Ja 1 Nein [

O  wir sind wegen Férderung (Angabe des 2Zwecks / der begil wecke).
I L e T Y Ll R e i K{Srperschaﬂsieuerbescheld des
SN, nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
von der und nach § 3 N 6 dos Gewerbesteuergesetzes von der
Gewerbesteuer befreit.
O Wirsind wegen Férderung (Angsbs des begii Zwecks / der begi Zwecke)
Sty

durch vonaurg
ab s i Frehen ot e

Es wird bestatigt, dass die Zuwendung nur zur Forderung (Angabe des begunstigten Zwecks / der beguinstigten Zwecke)

verwendet wird.

o Die Zuwendung erfolgte in unseren Vermagensstock.

(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfangers)

Wer vorséizlich oder grob fahrlassig eine unrichtige Zuwendungsbestétigung erstellt oder wer veranlasst, dass

nicht zu den in der Zwecken verwendet
werden, hatet fir die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden
entgeht (§ 10b Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr. 5 GewStG)

Diese Bestétigung wird nicht als Nachwes fr die i iicksichtigung der anerkannt, wenn
das Datum des Freistellungsbescheides langer als 5 Jahre bzw. das Datum der vorliufigen Bescheinigung &nger
als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestatigung zuriickliegt (BMF vom 15.12.1994 — BSIBI | S. 884).

Muster fiir eine Geldzuwendung an eine Stiftung:
Bundessteuerblatt 2008 |, Seite 15
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Sachzuwendung /

Stiftung des privaten Rechts

[Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der inlandischen Stiftung des privaten Rechts)

uber
im Sinne des § 10b des Ei ani i Stiftungen des privaten Rechts

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Wert der Zuwendung - in Ziffern - ~in Buchstaben - Tag der Zuwendung:

(Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw.

O  Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermdgen und ist mit dem
Entnahmewert (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) bewertet.

O  Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermagen

O  Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.

O  Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z.B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.

O wirsind wegen Forderung (Angabe des igten Zwecks / der wecke).
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw nach der Anlage zum Kurperscnafmeuerbescnem
des Finanzamtes .. . St ch § 5 Abs. 1 Nr. 9 des

von der Ko e § 3N 6 des Gewerbssteuergerselzes von der
Gewerbesteuer befreit.

(m] Wir sind wegen Férderung (Angabe des beg 2Zwecks / der beginsti 2Zwecke) ...
durch vorlaufige des F -

als iinstigten Zwecken dienend anerkannt.

Es wird bestatigt, dass die Zuwendung nur zur Forderung (Angabe des begunstigten Zwecks / der beginstigten Zwecke)

verwendet wird.

[m) Die Zuwendung erfolgte in unseren Vermagensstock.

Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfangers

Hinweis:
Wer vorséizlich oder grob fahrlassig eine unrichtige Zuwendungsbestéiigung erstelll oder wer veranlasst, dass

nicht zu den in der Zwecken verwendet
werden, haftet fir die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden
entgeht (§ 10b Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG, § € Nr. 5 GewStG).

Diese Bestaitigung wird nicht als Nachweis fr die i ichtigung der anerkannt, wenn
das Datum des Freistellungsbescheides lnger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorliufigen Bescheinigung Inger
als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestéitigung zuriickliegt (BMF vom 15.12.1994 — BSIBI | S. 884).

Muster flir eine Sachzuwendung an eine Stiftung:
Bundessteuerblatt 2008 I, S. 16



Uberschussermittlung

Uberschussermittlung 20

A. Ideeller Tatigkeitsbereich

Mitgliedsbeitrage und

Linienrichter, Kassen-, Ord-
nungs- und Sanit4tsdienst,
Werbeaufwand, Reisekosten,

€ Kosten fur Trainer, Masseure,
fur Beschaffung und In-
Spenden, staatliche standhaltung von Sportma-
Zuschisse u.a. € terialien, Umsatzsteuerud.) €
Steuerfreie Einnahmen € Uberschuss /
Verlust €
Ausgaben €
2. Kulturelle Einrichtungen und
Steuerfreier Uberschuss / kulturelle Veranstaltungen
Fehlbetrag € (Gesellige Veranstaltungen stellen immer wirt-
schaftliche Geschéftsbetriebe dar)
B. Vermégensverwaltung Einnahmen
(z.B. Eintrittsgelder, Einnahmen
Einnahmen: aus dem Verkauf von Speisen
und Getranken gehéren nicht
Zinsen und sonstige dazu) €
Kapitalertrage €
Ausgaben
Miet- und Pacht- (z.B. Saalmiete, Raumkosten,
einnahmen, anteilige AfA flr vereinseigene
sonstige Erlose € € Instrumente und Uniformen,
- - Plakate und andere Werbe-
Ausgaben € kosten, Reisekosten, Um-
ua.) €
Steuerfreier Uberschuss / .
Fehlbetrag € Uberschuss /
- Verlust €
C. Zweckbetriebe 3. Genehmigte Lotterien und Ausspielungen
1. Sportliche Veranstaltungen von Sportverei- Einnahmen
nen, die nach § 67 a AO nicht als wirtschaftli- (B 21 LemEieun) —2=
che Geschiftsbetriebe anzusehen sind
(d.h., wenn die Einnahmen einschl. Umsatzsteu- Ausgaben X
er aus allen Sportveranstaltungen insgesamt (zB. fur Lose, Preise,
35.000 € im Jahr nicht tibersteigen, oder bei Umsatzsteuer u.8.) €
Verzicht auf die Anwendung dieser Grenze, =
sportliche Veranstaltungen, an denen keine be- Uberschuss /
zahlten Sportler teilgenommen haben) Verlust €
Einnahmen 4. Kurzfristige Sportstattenvermietung
(z.B. Eintrittsgelder, Startgelder, an Mietglieder
Einnahmen aus dem Verkauf .
von Speisen und Gerénken Einnahmen €
und aus der Werbung gehoren
nicht dazu) € Ausgaben - €
Ausgaben Uberschuss /

(z.B. fiir Schiedsrichter und

Verlust e

Die unter A und B aufgefiihrten Téatigkeitsbereiche fiihren beim gemeinnitzigen Verein nicht zu einer Kér-

und

Auch die Uberschiisse unter C 1 bis C 4 bleiben ertragsteuerfrei, soweit die Voraussetzungen eines Zweck-

betriebs erfiillt sind.



| 195

D. Wirtschaftliche Geschiftsbetriebe

1. Selbstb Ver
Einnahmen &
Ausgaben:

Waren €
Léhne und

Gehilter €
Heizung und

Beleuchtung €
Betriebs-

steuern

Reinigung €
Telefon /

Porto €
Biiromaterial €
Miete und

Pacht €
Schuld-

zinsen _ €
Reparaturen, €
Absetzung fur

Abnutzung €
Geringwertige
Anlagegiter €
sonstige

Kosten € €
Uberschuss /
Verlust €

N

. Sportliche Veranstaltungen, die als wirt-
i a iebe

sind

(d.h., wenn die Einnahmen einschl. Umsatzsteu-
er aus allen Sportveranstaltungen insgesamt
35.000 € im Jahr tbersteigen, oder bei Verzicht
auf die Anwendung dieser Grenze, sportliche
Veranstaltungen, an denen bezahlte Sportler
teilgenommen haben)

Einnahmen

(z.B. Eintrittsgelder, Startgelder;

Werbung stellt einen eigen-

standigen wirtschaftlichen
Geschaéftsbetrieb dar) €

Ausgaben

(fur Sportler, Schiedsrichter und
Linienrichter, Kassen-, Ordnungs-
und Sanitatsdienst, Werbeauf-
wand, Reisekosten, Kosten

fur Trainer und Masseure, fiir
Beschaffung und Instandhal-
tung von Sportmaterialien,
Umsatzsteuer u.4.) €
Uberschuss /

Verlust €

@

(z.B. Faschingsveranstaltungen, Sommerfeste,
Hocketsen, StraRenfeste, Weihnachtsfeiern
usw.)

Einnahmen

(z.B. Eintrittsgelder,

Verkauf von Speisen

und Getréinken €

Ausgaben

(z.B. Saalmiete,

Kunstler, Musik,

Einkauf von Speisen

und Getrénken, Um-
satzsteuer u.a.) €

Uberschuss /
Verlust €

wir
(z.B. Banden- und Trikotwerbung,
Inseratengeschaft, kurzfristige
Sportstattenvermietung an Nicht-
mitglieder sowie die Bewirtung
bei sportlichen und bei kulturellen
Veranstaltungen)

Einnahmen €
Ausgaben £

Uberschuss /
Verlust €

Bei Einnahmen aus Werbung im Zusammen-
hang mit steuerbeguinstigten Tatigkeiten kann
der Uberschuss alternativ auch wie folgt pau-
schal ermittelt werden:

Einnahmen
(ohne Umsatzsteuer) €

davon 15 v.H. = Uberschuss €

Gesamtilberschuss / Verlust

sé@mtlicher wirtschaftlicher
Geschaftsbetriebe

Summe D 1 bis D 4 €

. Einnahmen

(einschl. Umsatzsteuer)
aus sémtlichen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieben

bis 35.000 €
besteht keine Kérperschaftsteuer- und
Gewerbesteuerpflicht

mehr als 35.000 €

= die Uberschiisse aus wirtschaftl. Ge-
schaftsbetrieben unterliegen dem Grunde nach
der Kérf ter und der G

Steuer fallt allerdings erst dann an, wenn die
Uberschiisse die Freibetrage (ab 2009: Korper-
schaftsteuer: 5.000 €, Gewerbesteuer: 5.000 €)
Ubersteigen.
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Staatliche Zuschiisse

Nahere Informationen lber staatliche Zuschiisse an Vereine im Rahmen
besonderer Programme geben:

— Ministerium fur Kultus, Jugend und Sport Baden-Wirttemberg
Postfach 103442, 70029 Stuttgart, Neues Schloss

— Regierungsprasidien
70565 Stuttgart, RuppmannstralRe 21
76131 Karlsruhe, Schlossplatz 1-3
79098 Freiburg, Kaiser-Joseph-Stral3e 167
72072 Tubingen, Konrad-Adenauer-Stral3e 20
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Hinweis

Finanzministerium Baden-Wrttemberg,
Neues Schloss, 70173 Stuttgart

Henkel GmbH Druckerei, Stuttgart
L2M3 Kommunikationsdesign GmbH, Stuttgart
Staatsministerium Baden-Wirttemberg, Fotostudio Thoma, Waldkirch

Das Justizministerium Baden-Wirttemberg,
Schillerplatz 4, 70173 Stuttgart,
gibt die Broschire »Rechtswegweiser zum Vereinsrecht« heraus.

Diese Informationsschrift wird von der Landesregierung in Baden-Wurttem-
berg im Rahmen ihrer verfassungsmifligen Verpflichtung zur Unterrichtung
der Offentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von de-
ren Kandidaten oder Helfern wihrend eines Wahlkampfes zum Zwecke der
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt fur alle Wahlen. Missbrauchlich
ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informations-
stinden der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben partei-
politischer Information oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe
an Dritte zur Verwendung bei Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu
einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so ver-
wendet werden, dass dies als Parteinahme der Herausgeberin zugunsten ein-
zelner politischer Gruppen verstanden werden konnte. Diese Beschrankun-
gen gelten unabhingig vom Vertriebsweg, also unabhingig davon, wann, auf
welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Emp-
fanger zugegangen ist. Erlaubt ist es jedoch den Parteien, diese Informations-
schrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

April 2009
Diese aktualisierte Fassung entspricht der Gesetzeslage im Jahr 2009.






